
?

VEREINTE
        NATIONEN

Aus dem Inhalt

»Wir brauchen eine europäische Antwort  
mit europäischer Solidarität«
Interview mit António Guterres, dem Hohen  
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR)

Stillstand in der nuklearen Abrüstung
Warum die 9. Überprüfungskonferenz des  
Nichtverbreitungsvertrags scheiterte
Harald Müller

Standpunkt | Atomabkommen mit Iran:  
Kompromiss mit großem Potenzial
Michael Brzoska · Götz Neuneck

COP-21, Paris
Auf dem Weg zu einem bindenden  
Klimaabkommen für alle
Birgit Lode

 

Herausgegeben von der 

Deutschen Gesellschaft für die 

Vereinten Nationen (DGVN)

BWV ·
BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG

63. Jahrgang | Seite 145–192
ISSN 0042-384 X | M 1308 F

Zeitschrift für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen

German Review on the United Nations

415



Editorial

Vereinte Nationen 4/2015           145

Flüchtlinge – Atomwaffen – Klima

In den letzten vier Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen weltweit vervier-
facht – auf die heutige Rekordzahl von knapp 60 Millionen. Weil Dauerkrisen wie in Syrien 
und Irak und anderswo nicht gelöst werden und Naturkatastrophen aufgrund des Klimawan-
dels zunehmen, sind immer mehr Menschen gezwungen, ihre Heimatländer zu verlassen. Der 
Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen António Guterres sagt im Interview ganz 
deutlich: »Wir haben nicht mehr die Mittel, um wenigstens ein Mindestmaß an Schutz und Unter-
stützung bieten zu können, das die Menschen benötigen.« Da die Flüchtlingszahlen in abseh-
barer Zeit nicht geringer werden, müssten die Industrieländer mehr Flüchtlinge aufnehmen 
und Hilfsorganisationen finanziell weitaus mehr unterstützen. Von Europa fordert er mehr 
Solidarität und endlich eine gemeinsame Asyl- und Migrationsstrategie. 

Erfolg und Scheitern liegen oft nah beieinander. Die Überprüfungskonferenz des Nichtver-
breitungsvertrags im Mai 2015 in New York endete ergebnislos. Harald Müller sieht den Haupt-
grund für die erfolglosen Bemühungen, zu einer Abschlusserklärung zu kommen, in der Unei-
nigkeit über eine nuklearwaffenfreie Zone im Nahen Osten. Als ein jetzt schon allgemein als 
›historisch‹ bezeichneter Erfolg wird hingegen das Atomabkommen mit Iran angesehen, das 
im Juli nach Jahren fruchtloser Gespräche unterzeichnet werden konnte. Michael Brzoska und 
Götz Neuneck sehen in dem Vertrag mit seinen Kontrollmechanismen großes Potenzial und den 
Beweis, dass jahrelange geduldige Diplomatie zu greifbaren Ergebnissen führen kann.

Ob geduldige Diplomatie im Dezember 2015 auch zu einem neuen bindenden Klimavertrag 
führen wird, der das Kyoto-Protokoll ablöst, wird sich noch erweisen. Birgit Lode hat den Vor-
bereitungsprozess zur Konferenz in Paris mit Blick auf Anzeichen für oder gegen einen völker-
rechtlich bindenden Vertrag ausgewertet. Ihr Fazit: die Chancen für einen weitreichenden Kli-
mavertrag stehen gut. 

In weiteren Beiträgen fordert Alexander Gunther Friedrich eine größere Rolle der Privat-
wirtschaft bei der Post-2015-Entwicklungsagenda, bilanziert Ausschussmitglied Rainer Huhle 
die ersten vier Jahre des UN-Ausschusses gegen das Verschwindenlassen und erläutert Detlef 
Dumon, was die Vereinten Nationen mit Sport zu tun haben.

Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Anja Papenfuß, Chefredakteurin
papenfuss@dgvn.de
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»Wir brauchen eine europäische Antwort  
mit europäischer Solidarität« 

Interview mit António Guterres, dem Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), 
über den dramatischen Anstieg von Flucht und Ver-
treibung weltweit, den gravierenden Mangel an 
Ressourcen zum Schutz von Flüchtlingen, die Her-
ausforderung, Binnenvertriebene zu schützen, und 
die dringende Notwendigkeit einer gemeinsamen 
europäischen Asyl- und Migrationsstrategie.

Die Flüchtlingskrise im Mittelmeer und in anderen 
Teilen der Welt macht fast jeden Tag Schlagzeilen 
in den Medien. Die Zahlen scheinen in den letzten 
Jahren kontinuierlich und dramatisch angestiegen 
zu sein. Ist dieser Eindruck richtig?

António Guterres: Es stimmt: die Anzahl der Men-
schen, die das Mittelmeer überqueren, hat zuge-
nommen. Im vergangenen Jahr waren es mehr als  
200 000. Aber nicht alle sind Flüchtlinge. Es sind 
auch Arbeitsmigranten, die vor allem über das west-
liche und mittlere Mittelmeer nach Europa kommen. 
Dies ist ein gravierendes Problem, welches vernünf-
tig gelöst werden muss. Aber es ist ein sehr kleines 
Problem verglichen mit der dramatischen Zunahme 
der Flucht und Vertreibung im Rest der Welt in den 
letzten Jahren. Für das Jahr 2014 sprechen wir von 
einer Rekordzahl von 59,5 Millionen Menschen, die 
aufgrund von Konflikten, Menschenrechtsverletzun-
gen und Verfolgung ihre eigentliche Heimat verlas-
sen mussten. Wir dürfen nicht vergessen, dass welt-
weit 86 Prozent der Flüchtlinge in Entwicklungs- 
ländern leben. Die meisten wollen nicht nach Europa, 
sie wollen, dass die Kriege enden und sie in Würde 
wieder nach Hause zurückkehren können. Aber lei-
der sehen wir nicht allzu viele Lösungen für die Kon-
flikte der Gegenwart.

Ist die Anzahl der Flüchtlinge kontinuierlich auf 
knapp 60 Millionen gestiegen?

Bei der Anzahl an Personen, die vor militärischen 
Konflikten fliehen – nicht vor Naturkatastrophen 
oder aus anderen Gründen –, haben wir einen deut-
lichen Anstieg zu verzeichnen: Im Jahr 2010 waren 
es im Schnitt 11 000 Menschen pro Tag, 14 000 im 
Jahr 2011, 23 000 im Jahr 2012, 32 000 im Jahr 
2013 und 42 500 im Jahr 2014. Wir haben also in 
vier Jahren eine Vervierfachung der Zahl. Die ›hu-
manitäre Gemeinschaft‹, UN-Organisationen, nicht-
staatliche Organisationen (NGOs) und die Zivilge-
sellschaft werden daher mit einer enorm starken 
Zunahme von Flucht und Vertreibung in den nächs-
ten Jahren zu kämpfen haben. Um es ganz deutlich 

zu sagen: Wir haben nicht mehr die Mittel, um we-
nigstens ein Mindestmaß an Schutz und Unterstüt-
zung bieten zu können, das die Menschen benötigen.

 
Wie viele Flüchtlinge und Binnenvertriebene befin-
den sich unter den 60 Millionen? 

Im Wesentlichen sind ein Drittel Flüchtlinge, die 
internationale Grenzen überquert haben und nach 
dem Völkerrecht Schutz genießen; zwei Drittel sind 
Binnenvertriebene, das heißt, sie bleiben in ihren Hei-
matländern, was mitunter sogar schlimmer ist, als 
Flüchtling zu sein. Es ist zum Beispiel dann schlim-
mer, wenn sie sich in einer Konfliktzone befinden 
und die Regierung Teil des Problems ist statt Teil 
der Lösung.

Was sind die Hauptgründe dafür, dass so viele Men-
schen ihre Heimat verlassen?

Was wir beobachten, ist eine starke Zunahme an 
neuen Konflikten. Seit Anfang 2014 haben wir sechs 
oder sieben neue Konflikte auf der Welt. Zudem gibt 
es immer noch die Megakrisen in Syrien und Irak, 
die rund 15 Millionen Menschen zur Flucht gezwun-
gen haben. Und die alten Krisen wie in Afghanis-

tan, Somalia oder der Demokratischen Republik 
Kongo sind auch nicht gelöst. Sie machen Millio-
nen von Menschen die Rückkehr in ihre Heimatlän-
der unmöglich. Klar ist, dass die internationale Ge-
meinschaft heute nur wenige Kapazitäten hat, mili- 
tärische Konflikte zu verhindern und frühzeitig zu 
lösen. Wir leben in einer Welt, in der es nicht nur 
keine Global Governance gibt, sondern in der auch 
das Verhältnis der Mächte zueinander unklarer ge-
worden ist. Deswegen herrschen überall auf der Welt 
Straflosigkeit und Unvorhersehbarkeit. Bewaffnete 
Konflikte können überall auf der Welt ausbrechen. 
Immer mehr Menschen leiden, und es stehen immer 
weniger Ressourcen zur Verfügung, um ihre Not zu 
lindern. 

Ist der Terrorismus die Hauptursache für die ge-
genwärtige Flüchtlingskrise?

Die meisten Konflikte sind innerstaatlich, aber 
sie werden finanziell oder mit Waffen aus dem Aus-

»Wir haben nicht mehr die Mittel, um wenigstens  
ein Mindestmaß an Schutz und Unterstützung bieten  
zu können.«
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land unterstützt. Viele dieser Konflikte haben eine 
internationale Dimension angenommen. Syrien ist 
das schlagende Beispiel. Die Konfliktparteien und ihre 
ausländischen Unterstützer müssen verstehen, dass 
diese Konflikte sehr gefährlich werden können, nicht 
nur für die betroffenen Länder und Regionen, son-
dern für die ganze Welt. Zurzeit haben wir einen 
Krisengürtel, der von Nigeria, Mali, Libyen, über den 
Sinai, Somalia bis nach Jemen, Syrien, Irak, Afgha-

nistan und Nordwest-Pakistan reicht: Alle diese 
Konflikte sind immer stärker miteinander verwo-
ben. Sie stehen auch mit dem globalen Terrornetz-
werk in Verbindung. Deren Kämpfer ziehen von ei-
nem Land zum nächsten. Sie kommen aus der ganzen 
Welt, auch aus Europa. Viele Europäer kämpfen in 
Syrien, Irak und anderswo. Die Menschen müssen 
verstehen, dass wir einer globalen Bedrohung ge-
genüber stehen. Daher sollten jene, die Einfluss auf 
die Konfliktparteien haben, alles ihnen mögliche 
tun, um sie aufzuhalten – im Interesse aller. 

Ich nehme an, Sie können die internationale Ge-
meinschaft und den Sicherheitsrat nicht noch mehr 
drängen, als Sie es ohnehin schon tun. Was sind un-
ter diesen Umständen die größten Herausforde-
rungen für UNHCR? 

Offensichtlich funktioniert unser System der Glo-
bal Governance nicht, oder es existiert nicht. Wie 
Sie schon sagten, ist der Sicherheitsrat gelähmt. We-
der die Großmächte noch die Länder der Region sind 

in der Lage, die Konflikte zu beenden. Die Folge da-
von ist, dass immer mehr Menschen vertrieben wer-
den. Leider stehen auch die Ressourcen, um sie zu 
unterstützen, nicht mehr in ausreichendem Maß zur 
Verfügung. Die Vorstellung, dass sich die ›Humanitä-
ren‹ schon um die Folgen der Kriege kümmern und 
die immer neuen Konflikte deshalb nicht so schlimm 
seien, trifft einfach nicht mehr zu. Wir haben keine 
Kapazitäten mehr, die Trümmer aufzusammeln und 
alles wieder aufzubauen. Es werden also mehr und 
mehr Menschen in Abhängigkeit und dramatischen 
Umständen alleingelassen. 

Das Mindeste, das die internationale Gemeinschaft 
tun sollte, wäre, den humanitären Organisationen 
mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber selbst 
das geschieht nicht. Das Welternährungsprogramm 
(WFP) musste letztens die Nahrungsmittelrationen 
in Syrien um die Hälfte kürzen. 

Das war nicht nur in Syrien so, sondern auch in 
anderen Ländern. Das WFP ist nicht mehr in der 
Lage, den Bedarf zu decken. Es musste die Ratio-
nen um 30, 40 oder 50 Prozent reduzieren. In Mau-
retanien mussten sie die Unterstützung gänzlich ein-
stellen. Das zeigt, dass die humanitäre Gemein- 
schaft als Ganzes finanziell am Ende ist. Wir haben 
keine Kapazitäten, um auf den exponentiell wachsen-
den Bedarf zu reagieren. 

Eine Maßnahme könnte doch sein, UNHCR noch bes-
ser mit den anderen UN-Organisationen wie dem 
WFP oder UNICEF zu koordinieren. 

Durch Koordinierung allein kann ein solches 
Problem nicht gelöst werden. Wir sind sehr gut mit 
dem WFP und anderen UN-Organisationen koordi-
niert. 720 NGOs auf der ganzen Welt arbeiten sehr 
effektiv mit uns zusammen. Das Problem ist nicht ein 
Mangel an Koordinierung, sondern schlicht ein Man-
gel an Ressourcen. Die internationale Gemeinschaft 
muss verstehen, dass die Bereiche Entwicklungszu-
sammenarbeit und humanitäre Hilfe nicht mehr län-
ger als getrennt voneinander angesehen werden kön-
nen. Aufgrund der Tatsache, dass der Entwicklungs- 
zusammenarbeit sehr viel mehr Geld zur Verfügung 
steht als der humanitären Hilfe, müssen wir sicher-
stellen, dass deren Akteure so früh wie möglich in 
den Krisensituationen tätig werden. Sie könnten jene 
Kommunen unterstützen, die Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebene aufgenommen haben oder die Wie-
dereingliederung von Menschen organsieren, die in 
ihre Heimat zurückkehren. Wir müssen darauf hin-
arbeiten, dass Entwicklungszusammenarbeit und hu-
manitäre Hilfe von Beginn eines Konflikts an Hand 
in Hand gehen.

Aber wäre dies nicht ein Paradigmenwechsel?
Das ist es, und es ist absolut notwendig, den fe-

derführenden Regierungen klarzumachen, dass ei-

»Wir müssen darauf hinarbeiten, dass Entwicklungs- 
zusammenarbeit und humanitäre Hilfe von Beginn eines 
Konflikts an Hand in Hand gehen.«

António Guterres                        UN-Foto:  Jean-Marc Ferré
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nige Länder für die Stabilität jener Regionen, von 
denen wir gerade sprechen, eine wesentliche Rolle 
spielen: sei es Jordanien oder Libanon in Bezug auf 
Syrien, Kenia in Bezug auf Somalia oder Kamerun 
in Bezug auf Nigeria. Dies sind Länder mit mittle-
rem Einkommen, die deswegen aus vielen Entwick-
lungsprogrammen herausfallen. Sie stellen aber 
Grundpfeiler für die Stabilität ganzer Regionen dar 
und sollten daher in der Entwicklungszusammen-
arbeit Priorität genießen. Die Welt wird immer ge-
fährlicher, und das muss sich in den internationa-
len Strategien und Prioritäten der Führungspolitiker 
und internationalen Institutionen widerspiegeln.

Die Zahl an Binnenvertriebenen ist hoch und nimmt 
weiter zu. Welche Rolle kann UNHCR ohne ein offi-
zielles Mandat spielen?

Keine Organisation hat ein spezielles Mandat für 
Binnenvertriebene. Die Verantwortung liegt grund-
sätzlich bei deren Heimatländern, doch viele Län-
der sind Teil des Problems und nicht Teil der Lö-
sung. Erhalten wir Zugang und besteht die Aussicht 
auf Erfolg, werden Binnenvertriebene von UN-Or-
ganisationen und der humanitären Gemeinschaft so 
gut es geht unterstützt. Wir tun dies arbeitsteilig: 
UNHCR ist für die Koordinierung des Flüchtlings-
schutzes, die Verwaltung der Lager, allgemeine Hilfs-
güter und Unterbringung zuständig, das WFP für 
Ernährungssicherheit und UNICEF für Wasserver-
sorgung, sanitäre Einrichtungen sowie Bildungs-
maßnahmen.

Wären Sie dafür, die UN-Flüchtlingskonvention von 
1951 um ein Mandat für Binnenvertriebene zu er-
gänzen?

Angesichts der aktuellen Diskussionen über Flücht-
linge warne ich davor, die Konvention von 1951 
neu zu verhandeln. Ich fürchte sehr, wir würden 
ein weitaus schlechteres Abkommen erhalten. 

Wie wäre es mit einem Zusatzprotokoll?
Was die Fähigkeit der internationalen Gemein-

schaft angeht, wirksame rechtsverbindliche Instru-
mente zu schaffen, bin ich höchst skeptisch. In Af-
rika hat es glücklicherweise funktioniert1, aber für 
andere Kontinente sehe ich diese Entwicklungen 
nicht. Zwar gibt es die Leitlinien betreffend Binnen-
vertreibungen2, die von der Generalversammlung an-
genommen wurden. Durch sie als ›soft law‹ sollten 
sich die Staaten gebunden fühlen. Allerdings sind wir 
von der Einhaltung dieser Leitlinien weit entfernt.

Ist das internationale System für den Schutz von 
Binnenvertriebenen gut ausgestattet?

Nein, das denke ich nicht. Wir sind schlicht nicht 
in der Lage, unseren Auftrag zu erfüllen. Uns feh-
len die Ressourcen und manchmal erlauben uns die 
Regierungen nicht zu arbeiten oder die Konflikt-

parteien verwehren uns den Zugang zu den gefähr-
deten Bevölkerungsgruppen. Ich glaube nicht, dass 
sich die internationale Gemeinschaft auf rechtlich 
bindende Instrumente einigen wird, die Staaten dazu 
verpflichten, die Rechte von Binnenvertriebenen voll-
umfänglich zu achten.

60 Prozent der aktuellen Binnenvertriebenen kom-
men aus fünf Ländern: Irak, Südsudan, Syrien, der 
Demokratischen Republik Kongo und Nigeria. Gibt 
es spezielle Strategien für die einzelnen Länder, oder 
versucht UNHCR, das Problem global anzugehen?

Jedes Land ist speziell. Unterschiedliche Dyna-
miken bedingen ihre Situation. Die Beziehungen zu 
den Nachbarländern und ihre Möglichkeiten, Men-
schen zu schützen, sind unterschiedlich. In jedem 
Land ist also eine eigene Strategie notwendig, auch 
wenn es im Prinzip immer dieselbe Herangehensweise 
ist: Zugang zum Schutz zu garantieren (Stichwort: 
offene Grenzen), die Rechte der Menschen stärken 
und internationale Unterstützung mobilisieren.

Angesichts Tausender Tote im Mittelmeer in den 
letzten zwölf Monaten sind die Mängel des euro-
päischen Asylsystems (Dublin-III-Verordnung) offen-
kundig. Wie würden Sie Europas Reaktion auf die 
aktuelle Krise bewerten?

Zuallererst sollten wir die Dinge trennen. In der 
ersten Hälfte von 2015, nachdem ›Mare Nostrum‹ 
beendet war, herrschte ein Mangel an Seerettungs-

  1 Siehe African Union Convention for the Protection and Assis-

tance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Conventi-

on), 22.10.2009, www.unhcr.org/4ae9bede9.html

  2 Siehe UN-Dok. E/CN.4/1998/53/Add.2 v. 11.2.1998.

António Guterres und UNHCR
António Guterres ist seit Juni 2005 der Hohe Kommissar der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (United Nations High Commissioner for Refu-
gees – UNHCR) und der zehnte Hohe Kommissar seit Gründung des Am-
tes im Jahr 1950. Der ehemalige portugiesische Ministerpräsident ge-
hörte zu den Gründungsmitgliedern des portugiesischen Flüchtlingsrats 
im Jahr 1991 und stand während seiner Zeit als Politiker an der Spitze 
der internationalen Bemühungen, die Krise im damaligen Ost-Timor 
friedlich zu beenden. Sein Amt mit Sitz in Genf arbeitet mit über 9300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 123 Ländern für den internationa-
len Flüchtlingsschutz. Dessen Kernstück ist die Genfer Flüchtlingskon-
vention von 1951 und das Zusatzprotokoll von 1967. Zur vollständigen 
Erfüllung der UNHCR-Projekte, welche hauptsächlich durch freiwillige 
Beiträge finanziert werden, wurde für das Jahr 2015 ein Finanzbedarf 
von 7 Milliarden US-Dollar festgesetzt.   
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kapazitäten, und die Operation ›Triton‹ war ein-
fach nicht ausreichend. Glücklicherweise hat sich das 
jetzt enorm verbessert. Übrigens flüchten derzeit viel 
mehr Menschen über die Türkei nach Griechenland 
als von Libyen und Ägypten nach Italien. Das ist 
den meisten nicht bewusst. Wenn Sie denken, dass 
Menschen, die nach Griechenland gehen, ein bes-
seres Leben erwartet, muss man sich im Klaren sein, 
dass sie in ein Land kommen, das über sehr geringe 
Aufnahmekapazitäten verfügt. Dann ziehen die Men-
schen meistens weiter in Länder, die noch weniger 
Möglichkeiten haben: Bulgarien, die ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien oder Serbien. 
Oder sie erreichen Ungarn, das auch sehr restrikti-
ve Maßnahmen erlassen hat. Nach Europa zu ge-

langen, ist also bestimmt keine leichte Sache. Wir 
brauchen eine europäische Antwort, mit europäischer 
Solidarität und europäischer Verantwortung. Lei-
der sind wir noch weit davon entfernt, auch wenn die 
Vorschläge der Europäischen Kommission unserer 
Meinung nach in die richtige Richtung gehen. Ich 
bedauere es, dass der Europäische Rat sie nicht voll-
umfänglich gebilligt hat, namentlich eine verpflich-
tende Umverteilung von Schutzsuchenden, die eine 
fairere Verteilung bei gleichzeitiger Übernahme der 
vollen Verantwortung der Einreiseländer ermöglicht. 

Also würden Sie einem Quotensystem für eine ge-
rechtere Verteilung der Asylsuchenden in den EU-
Staaten zustimmen? 

In Extremsituationen sollte es eine kollektive Ver-
antwortung geben. Ein Weg dorthin ist ein Quoten-
system – vorausgesetzt, die Länder gehen verantwor-
tungsbewusst mit der Registrierung, dem Abnehmen 
von Fingerabdrücken und der Identifizierung der Per-
sonen um, die Schutz benötigen.

Glauben Sie, dass ›EUNAVFOR Med‹, die neue mili-
tärische EU-Mission gegen Schlepper im Mittelmeer, 
die richtige Antwort ist? 

Bislang gibt es nur einen Austausch von Infor-
mationen und Erkenntnissen. Aber unsere Position 
ist sehr klar: Wir sind sehr dafür, gegen Schlepper 
und Menschenhändler hart vorzugehen. Dies setzt 
aber voraus, dass dabei das Völkerrecht eingehalten 
wird, die Opfer effektiv geschützt werden und dass 
Wege geschaffen werden, damit Menschen legal nach 
Europa gelangen können. Das bedeutet, eine flexi-
blere Visapolitik einzuführen sowie mehr Möglich-
keiten der dauerhaften Neuansiedlung aus Erstzu-
fluchtstaaten (Resettlement), der Aufnahme aus hu- 

manitären Gründen und der Familienzusammenfüh-
rung anzubieten, wie es in Deutschland der Fall war. 
Die Vorstellung, dass man die Probleme ausschließ-
lich durch den Kampf gegen Schlepper lösen könnte, 
hat sich bei jeder Art von Menschenhandel in der 
Geschichte der Menschheit als falsch erwiesen. 

Was schlagen Sie stattdessen vor?
Europa braucht eine umfassende Strategie. Die Ur-

sachen von Flucht und Vertreibung in den Ländern 
müssen angegangen werden, die Schutzmechanis-
men in Durchgangsländern müssen verbessert wer-
den, es müssen Bedingungen geschaffen werden, da-
mit die Menschen bleiben können und nicht gezwun- 
gen sind zu fliehen oder die Flucht fortzusetzen. 
Und natürlich muss gegen Schlepper und Menschen-
händler vorgegangen werden, einschließlich ihrer 
strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung. Nicht 
zuletzt müssen wir legale Wege für die Einwande-
rung nach Europa schaffen. Wir brauchen einen euro-
päischen Solidaritätsmechanismus, der es Europa 
erlaubt, dies alles auf eine Weise umzusetzen, damit 
die wenigen Länder, die eine positive Haltung ge-
genüber Menschen, die vor Konflikten und Verfol-
gung fliehen, hierfür nicht noch bestraft werden.

Sind Sie mit der gegenwärtigen Rettungsoperation, 
die nicht mit ›Mare Nostrum‹ vergleichbar ist, zu-
frieden? 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der im 
Mittelmeer ums Leben gekommenen Personen stark 
zurückgegangen ist. Das heißt, dass die Kapazitä-
ten in der Tat deutlich ausgebaut wurden. Das könnte 
eine Verbesserung sein. Aber Sorgen bereiten uns 
zurzeit die Menschen, die von der Türkei nach Grie-
chenland gehen. Es sind sehr viele, und ihre Auf-
nahmebedingungen sind absolut entsetzlich.

Was denken Sie über die Neuansiedlung von Flücht-
lingen in Drittländern? Wäre das eine Lösung?

Neuansiedlungsprogramme (Resettlement) schät-
zen wir sehr. Aber im Verhältnis zum Bedarf sind 
die Möglichkeiten beschränkt. Im vergangenen Jahr 
fanden 70 000 Menschen durch Neuansiedlungs-
programme Zuflucht in Industrieländern. Wir wa-
ren in der Lage, ihnen ein besseres Leben zu verschaf-
fen. Wir schätzen, dass für mehr als eine Million 
Flüchtlinge das Resettlement die angemessene Lö-
sung wäre, aber wir haben weniger Möglichkeiten, 
als wir gerne hätten. Wir begrüßen es sehr, dass 
Deutschland vor dem Hintergrund des Syrien-Kon-
flikts über 30 000 Menschen im Rahmen humani-
tärer Aufnahmeprogramme Zuflucht geboten hat. 
Wenn alle Industrieländer so gehandelt hätten, wäre 
die Lage sehr viel besser. Aber selbst wenn die Zah-
len gering sind, die Wahrheit ist, dass das Leben von 
jemandem, der seit 20 Jahren in einem Flüchtlings-
lager wie Dadaab in Kenia lebt, nicht zu verglei-

»Im vergangenen Jahr fanden 70 000 Menschen  
durch Neuansiedlungsprogramme Zuflucht in  
Industrieländern.«
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chen ist mit dem Leben einer Familie, die nach 
Deutschland, in die USA oder nach Kanada kommen 
konnte, wo sie kleine Betriebe gründen und ihre Kin-
der studieren können. Für viele Menschen ist Resettle-
ment wenn schon keine Frage von Leben und Tod, 
dann doch von Hoffnung und Verzweiflung.

In Bezug auf die legale Einwanderung: Was sollten 
stichhaltige Gründe sein, die einen Anspruch auf 
Asyl begründen? Sollte nur politische Verfolgung 
einen triftigen Grund darstellen oder auch Armut 
und Perspektivlosigkeit?

Ich denke, dass viele Länder der Welt Immigration 
brauchen. Meine Mutter, zum Beispiel, ist 92 Jahre 
alt und braucht Hilfe rund um die Uhr. Deshalb ist 
immer eine Person bei ihr. Wann immer ich sie be-
suche, nie habe ich einen Portugiesen oder eine 
Portugiesin an ihrer Seite gesehen. Es waren immer 
Immigranten. Und ich denke, in der Schweiz, wo ich 
zurzeit lebe, in Deutschland oder Schweden ist das 
noch ausgeprägter. Alle Länder des Nordens brau-
chen Einwanderer. Angesichts der demografischen 
Prognosen für ein Land wie Portugal mit einer Ge-
burtenrate von 1,3 ist offensichtlich, dass Einwan-
derung für den Bestand der Bevölkerung erforderlich 
ist. Dies sollte anerkannt werden und Einwande-
rung entsprechend gut organisiert und gesteuert 
werden. Herkunfts-, Ziel- und Durchgangsländer 
müssen zusammen arbeiten, um die Prozesse ge-
ordnet und rechtmäßig durchzuführen. Wir sollten 
auf die bestmögliche Weise versuchen, den Bedarf 
der Industrieländer mit der Tatsache in Einklang 
zu bringen, dass viele Menschen in ihren Heimat-
ländern keine Perspektive haben. Für Menschen, die 
vor Konflikten und Verfolgung fliehen, liegen die 
Dinge anders. Hier gilt das Völkerrecht, das die 
Staaten verpflichtet, Menschen, die auf ihr Territo-
rium gelangen, Schutz zu gewähren.

Gibt es Länder oder Regionen, die als Vorbild die-
nen könnten?

Spanien könnte als Beispiel dienen mit seiner Zu-
sammenarbeit mit Westafrika. Ich behaupte nicht, 
dass es ein perfektes Beispiel ist, aber die Zusammen-
arbeit zeigte teilweise gute Ergebnisse. Länder wie 
Kanada oder Australien haben sehr hohe Einwan-
derungsquoten und gute Resettlement-Programme. 
Wir haben viele Instrumente, um die Migration an-
gemessen zu organisieren. In Europa haben wir das 
Problem, dass es so etwas wie eine europäische Mi-
grationsstrategie nicht gibt. Die Länder sind souve-
rän und haben ihre eigenen Migrationsstrategien. 
Deswegen kommen die Menschen auf irregulärem 
Weg – mit all den Konsequenzen, die wir erleben.

 
Rückblickend auf Ihre zehn Jahre im Amt: Würden 
Sie sagen, dass Sie die Ziele, die Sie sich am Anfang 
gesetzt haben, erreicht haben?

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen und 
der großen Defizite bei den Möglichkeiten, die Flücht-
linge zu unterstützen, ist es sehr klar, dass wir un-
ser Ziel nicht erreicht haben. Dabei suche ich nicht 
nach Schuldigen. Ich kam in dieses Amt mit dem Ziel, 
einen Beitrag zur Reduzierung der weltweiten Flücht-
lingszahlen zu leisten. Und es gab Zeiten, in denen 
ich dachte, wir würden es schaffen. Wir haben jedes 

Jahr einer Million Menschen geholfen, wieder nach 
Hause zurückzukehren, und einige Jahre lang sind 
die Zahlen zurückgegangen. Aber leider sind die Din-
ge in jüngster Zeit fürchterlich schief gelaufen.

 
Blicken Sie dennoch optimistisch auf die Zukunft?

Jean Monnet, einer der Gründungsväter Euro-
pas, hat einmal gesagt, als ihm die gleiche Frage ge-
stellt wurde: »Ich bin weder Pessimist noch Optimist, 
ich bin bloß entschlossen.« Ich denke, das ist es, was 
wir alle sein sollten. 

Das Telefoninterview fand am 3. Juli 2015 statt. Die Fragen 
stellte Anja Papenfuß. 

»Angesichts der demografischen Prognosen für ein Land 
wie Portugal ist offensichtlich, dass Einwanderung für den 
Bestand der Bevölkerung erforderlich ist.«

António Guterres mit syrischen Flüchtlingskindern im Beeka Valley, Libanon, im März 2014.          
                   Foto: UNHCR/A. McConnell
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Stillstand in der nuklearen Abrüstung
Warum die 9. Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrags scheiterte1

Harald Müller

Die 9. Überprüfungskonferenz des Nichtverbrei-
tungsvertrags endete am 22. Mai 2015 ohne einver-
nehmliche Schlusserklärung, die Erfolgsmarke die-
ser Veranstaltungen. Vier Wochen lang hatten zwei 
Themen die Debatten geprägt: die nukleare Abrüs-
tung und eine kernwaffenfreie Zone im Nahen Os-
ten. Ein neuer Vorschlag für ein absolutes Kernwaf-
fenverbot und der Unwille der Kernwaffenstaaten, 
ihre Arsenale abzubauen, führten zu einer Pattsitu-
ation, in der Einigung sehr schwierig war. Geschei-
tert ist die Konferenz aber letztlich an der Nahost-
Frage.
 

Vom 27. April bis 22. Mai 2015 tagte am Amtssitz 
der Vereinten Nationen in New York turnusgemäß 
die 9. Überprüfungskonferenz des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV; kurz: Nicht-
verbreitungsvertrag). Ziel der Konferenz war, die 
seit der letzten Überprüfungskonferenz im Jahr 20102 
erreichten Fortschritte bei der Umsetzung des Nicht-
verbreitungsvertrags zu evaluieren und ein Arbeits-
programm für die kommenden fünf Jahre zu verab-
schieden. Wie üblich traten tiefgehende Differenzen 
zwischen den Kernwaffenstaaten und den Nicht-
kernwaffenstaaten sowie zwischen den arabischen 
Staaten und den Freunden Israels zutage. Die Dis-
kussion kreiste um zwei Themen: die nukleare Ab-
rüstung und eine kernwaffenfreie Zone im Nahen 
Osten.

Streitfrage Abrüstung

In diesem Jahr fand die Abrüstungsdebatte zwischen 
der humanitären Initiative, unterstützt von 152 Mit-
gliedstaaten, und den Kernwaffenstaaten im NVV, 
also den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicher-
heitsrats (P5) statt. Der klassische Abrüstungsdis-
kurs war ein sicherheitspolitischer Risikodiskurs: Die 
zur Abschreckung gehaltenen Kernwaffen beinhal-
teten ebenso Risiken wie ihre Abschaffung, falls ihre 
sicherheitspolitischen Funktionen nicht anders ge-
währleistet würden.3 Es ging um ein rational-strate-
gisches Abwägungsproblem. Der Abrüstungspro-
zess wurde daher in einzelnen Schritten konzipiert, 
die in dem Maße in Angriff genommen werden konn-
ten, wie die Bedingungen der Sicherheitsgewähr-
leistung ohne Kernwaffen voranschritten. Erfolgrei-
che Überprüfungskonferenzen hatten sich immer 
auf solche Schritte geeinigt, zuletzt im ›Aktions-
plan‹ von 2010.

Die Argumentation des humanitären Ansatzes sah 
etwa so aus: 

Die Folgen selbst einer einzigen nuklearen Ex-
plosion sind durch Nachsorgesysteme nicht zu be-
wältigen, sie verursachen unnötiges Leid über mili-
tärische Notwendigkeiten hinaus, dieses Leid ist für 
viele Opfer dauerhaft jenseits des Endes der betref-
fenden militärischen Auseinandersetzung, und Kern-
waffen unterscheiden ihrer Natur nach nicht zwi-
schen Kombattanten und Zivilisten. All das verstößt 
gegen das humanitäre Völkerrecht; sie sind wesens-
mäßig inhuman. Ihr Besitz verrät den bedingten Vor-
satz, sie unter bestimmten Randbedingungen völker-
rechtswidrig einzusetzen. Das bereits ist eine Verlet- 
zung des Völkerrechts. Der einzige moralische und 
rechtmäßige Weg ist das totale Verbot.4 

Diese ›Philosophie‹ verlangt das Erreichen des 
Endziels mit einem einzigen Schritt: dem Kernwaf-
fenverbot. Als politische Folgerung hatte Österreich 
zuvor auf einer Konferenz über die humanitären Fol-
gen von Atomwaffen im Dezember 2014 in Wien eine 
Selbstverpflichtung (›Austrian Pledge‹)5 präsentiert: 
Österreich verpflichtete sich, für ein Kernwaffen-
verbot zu arbeiten und hatte zu Konferenzbeginn 
mehr als 50 Unterstützer gewonnen (Deutschland 
ist nicht darunter). Zusehends gewann die Idee ei-
nes ›einfachen‹ Verbots Anhänger. Dabei schwebte 
den Befürwortern ein Verbot vor, das auch ohne die 
Teilnahme der Kernwaffenstaaten geschaffen wer-
den könnte, analog zur Ottawa-Konvention, dem 
Verbot von Anti-Personen-Minen.6 An diese Position 
schloss sich die Bewegung der Blockfreien (Non-
aligned Movement – NAM) unter ihrem Sprecher 
Iran an.7

In der Abwehr der Forderungen der ›Humanitä-
ren‹ gab es zwischen den Kernwaffenstaaten keine 
Differenzen: Alle sind Anhänger des schrittweisen 
Ansatzes und lehnen unmittelbare Verhandlungen 
über einen Verbotsvertrag ab. Zwischen den Kern-
waffenstaaten und den ›Humanitären‹ sitzen die nicht 
nuklear bewaffneten Bündnispartner der Kernwaf-
fenstaaten unbequem zwischen den Stühlen: Manche 
von ihnen wollen an der erweiterten Abschreckung 
festhalten. Die ostasiatischen Staaten sind wegen 
der Aufrüstung Chinas und die osteuropäischen Staa-
ten wegen der Aktivitäten Russlands, die in der An-
nektierung der Krim gipfelten und als revisionistisch 
wahrgenommen werden, Veränderungen gegenüber 
abgeneigt. Die Alt-NATO-Nichtkernwaffenstaaten 
sind eher abrüstungsfreudig und wären auch nicht 
gegen einen Wandel der NATO-Doktrin und die 
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nahmen‹ der nuklearen Abrüstung prüfen sollte. Die-
se Maßnahmen sollten rechtliche Bestimmungen für 
das Erreichen und die Erhaltung einer kernwaffen-
freien Welt beinhalten, einschließlich eines Verbots-
vertrags. Der UN-Generalversammlung wurde emp-
fohlen, für Beschlüsse dieser Gruppe das Konsens- 
prinzip festzulegen; alle UN-Mitgliedstaaten wur-
den aufgefordert, sich zu beteiligen.

Rückführung der substrategischen Waffen der USA, 
halten aber aus Bündnisloyalität still. 

Ein Teil dieser Verbündeten – Australien, Deutsch-
land, Kanada, Japan, die Niederlande und die Tür-
kei – arbeiten in der ›Non-Proliferation and Disar-
mament Initiative‹ (NPDI), die in Abrüstungsfragen 
Brücken zwischen den Kernwaffenstaaten und den 
›Humanitären‹ zu schlagen versucht. Die NPDI 
hält am schrittweisen Vorgehen fest, geht aber in 
einigen Fragen – Transparenz/Berichtswesen, nicht-
strategische Nuklearwaffen, ›De-Alerting‹8 – über 
deren Po sitionen hinaus.9 Einige NPDI-Mitglieder 
aus dem Süden (Mexiko, Chile, Philippinen, Nigeria) 
sind in der humanitären Initiative engagiert und ver-
treten radikalere Abrüstungspositionen.

Nach der dritten Woche war klar, dass sich die 
Abrüstungsdebatte von Grund auf geändert hatte: 
Die Strategie, mit einem Kernwaffenverbot zur Ab-
rüstung zu gelangen, war nicht mehr in den ›schritt-
weisen Ansatz‹ integrierbar. Folgerichtig konnte sich 
der mit Abrüstung befasste Hauptausschuss I nicht 
auf einen Abschlussbericht einigen.

In der Nacht vor Konferenzschluss legte die al-
gerische Konferenzpräsidentin Taous Feroukhi einen 
Entwurf für das Schlussdokument vor.10 Absatz 154 
stellte den ›operativen‹ Absatz dar, der 19 Handlungs-
empfehlungen aussprach. Der Entwurf gab der hu-
manitären Initiative deutlich mehr Raum als ihr 
Gegenstand im Jahr 2010 erfahren hatte. Aus Sicht 
der humanitären Initiative war aber zweierlei kri-
tikwürdig: erstens, dass die vermeintlich neuen Er-
kenntnisse über die Folgen von Kernwaffenexplosi-
onen als Lernschritte der Nichtkernwaffenstaaten 
und der Zivilgesellschaft eingestuft wurden, nicht 
als ›objektiv‹ neu, und zweitens, dass zahlreiche For-
derungen an die Kernwaffenstaaten ›weich‹ formu-
liert waren, etwa der Wunsch der Nichtkernwaffen-
staaten, sie sollten Modernisierungsschritte für die 
Kernwaffenarsenale unterlassen. Die ›Humanitären‹ 
beklagten weiterhin den Wegfall der Formulierung, 
dass dem Kernwaffengebrauch ›unter allen Um-
ständen‹ vorgebeugt werden müsse. Dies hätte eine 
Absage an jegliche Abschreckungspolitik bedeutet. 

Auch für die Kernwaffenstaaten gab es Zumu-
tungen: Der humanitäre Aspekt wurde ausdrück-
lich als Grund anerkannt, der nuklearen Abrüstung 
besondere ›Dringlichkeit‹ zu geben. Der ausführlichs-
te Abschnitt des Dokuments enthielt detaillierte Vor-
schriften für die Berichte der Kernwaffenstaaten, 
etwa Auskunft über die Zahl, den Typus (strategisch 
oder substrategisch) und den Status (stationiert oder 
nichtstationiert) der Sprengköpfe und Trägersysteme. 
Russland musste – anders als im Jahr 2010 – die 
ausdrückliche Erwähnung der substrategischen Kern-
waffen hinnehmen. Die wichtigste Konzession an 
die humanitäre Initiative enthielt der letzte Abschnitt. 
Er empfahl der UN-Generalversammlung die Ein-
richtung einer Arbeitsgruppe, die ›effektive Maß-

Der Nichtverbreitungsvertrag
Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, kurz: Nichtver-
breitungsvertrag, NVV (Non-Proliferation Treaty – NPT), wurde am  
12. Juni 1968 verabschiedet und trat am 5. März 1970 in Kraft. Er gilt als 
der bedeutendste Vertrag zur Verhinderung der Weiterverbreitung von 
Kernwaffen. 189 Staaten haben den Vertrag ratifiziert oder sind ihm bei-
getreten, darunter die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, 
die zugleich Atomwaffen besitzen: China, Frankreich, Großbritannien, 
Russland und die USA. Zu den wenigen Nichtvertragsstaaten gehören: 
Indien, Israel, Nordkorea und Pakistan. Die drei großen Ziele des NVV 
sind die Nichtweitergabe von Atomwaffen, die Abrüstung von Atomwaf-
fen und die Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kerntech-
nologie. Alle fünf Jahre kommen die Vertragsstaaten zusammen, um die 
Umsetzung des Vertrags zu überprüfen. Es gab bislang neun solcher Kon-
ferenzen.
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Nach großem Druck auf Frankreich signalisierten 
die Kernwaffenstaaten die Möglichkeit eines Kon-
senses. Auch unter den blockfreien Staaten zeichne-
te sich Zustimmung ab, obgleich es noch einige Vor-
behalte gab. Iran als NAM-Sprecher bemühte sich 
um eine Kompromisslinie. Es hätte möglich sein kön-
nen, die Vorbehalte auszuräumen, wenn die Positio- 
nen in der Nahost-Frage nicht unvereinbar geblie-
ben wären. Die Positionen zu den Streitpunkten ›Non-
proliferation‹ und ›Friedliche Nutzung‹ in den Haupt-
ausschüssen II und III bewegten sich tief in den aus - 
gefahrenen Bahnen und suggerierten die Möglich-
keit einer formelhaften Einigung auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner.

Naher Osten

Die Überprüfungskonferenz von 2010 hatte den drei 
Depositaren USA, Russland und Großbritannien auf-
gegeben, gemeinsam mit dem UN-Generalsekretär 
als ›Co-convenors‹ eine Konferenz der Regionalstaa-
ten zu organisieren, um den Verhandlungsprozess 
über eine kernwaffenfreie Zone im Nahen Osten 
einzuläuten.11 Trotz vieler Bemühungen des Fazili-
tators, Botschafter Jaakko Laajava aus Finnland, 
und vieler Konsultationen wurde dieses Ziel nicht 
erreicht, weil die arabischen Staaten unter Führung 
Ägyptens auf der Konferenz nur über die Zone spre-
chen wollten, Israel die Gespräche aber in den Kon-
text regionaler Sicherheit einbetten wollte.12

Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukri 
erklärte zu Konferenzbeginn mit Unterstützung der 
Gruppe arabischer Staaten den ›Laajava-Prozess‹ 
für beendet und forderte, die Überprüfungskonfe-
renz solle den UN-Generalsekretär damit beauf-
tragen, bis spätestens 15. Dezember 2015 eine Re-
gionalkonferenz einzuberufen.13 Die Konferenzagen- 
da sollte auf die Zonenthematik begrenzt sein und 
den von Israel geforderten Kontext regionaler Sicher-
heit beiseitelassen. Auch Verfahrensdetails sollten 
bereits festliegen, etwa die Aufteilung in zwei Ar-
beitsgruppen, von denen sich die eine mit geografi-
scher Reichweite und Verpflichtungen, die andere 
mit Verifikation und Implementierung befassen sollte. 
Israels Wunsch, auch konventionelle Rüstungskon-
trolle und Vertrauensbildung zu behandeln, war 
nicht berücksichtigt. Dem NVV-Nichtmitglied Is-
rael wurde zugemutet, mit einer Friss-oder-Stirb-
Vorgabe auf eine Konferenz geladen zu werden, de-
ren Agenda es nicht beeinflussen konnte und deren 
Ziel bereits festgelegt war, nämlich einen Verhand-
lungsprozess über eine Zone frei von Massenver-
nichtungswaffen zu eröffnen. Das Papier sah über-
dies vor, dass der UN-Generalsekretär die Konferenz 
selbst einzuberufen hatte, wenn Unstimmigkeiten 
zwischen den Staaten der Region nicht ausgeräumt 
werden könnten. 

Das von den Blockfreien unterstützte14 arabische 
Vorgehen ignorierte sowohl die erklärte Bereitschaft 
Israels zur Teilnahme an der Konferenz als auch 
die maßgebliche Bedingung für Jerusalem, diese Teil-
nahme wahr zu machen. Es widersprach dem Pos-
tulat der UN-Richtlinie, dass solche Zonen im Ein-
vernehmen von Staaten einer Region geschlossen 
werden sollten.15 Da alle Resolutionen zur Nahost-
Zone von ›den‹ Staaten des Nahen und Mittleren 
Ostens sprachen, wich der faktische Ausschluss Isra-
els von der Rahmensetzung für die bevorstehende 
Konferenz von diesem Prinzip ab. 

Dieses Vorgehen stieß auf den Widerstand der 
USA, Kanadas und Großbritanniens. Als sich ab-
zeichnete, dass sich die Positionen unvereinbar ge-
genüber standen, brachte Russland ohne vorherige 
Konsultationen mit den anderen Depositaren ein 
Arbeitspapier als Kompromissvorschlag ein.16 Über-
raschend war dieser Zug, weil Russland, einer der 
drei ›Co-convenors‹ der Nahost-Konferenz, bislang 
eng mit Großbritannien und den USA kooperiert 
hatte.

Das russische Papier postulierte zu israelischen 
Gunsten, dass die Agenda der Nahost-Konferenz 
ebenso einvernehmlich beschlossen werden sollte 
wie ihre Ergebnisse. Es behielt aber den kontrover-
sesten Teil des ägyptischen Ansatzes bei: Der Ge-
neralsekretär sollte die Konferenz auch dann ein-
berufen, wenn kein Einvernehmen über die Agenda 
erzielt werden könnte. So stellte sich Russland bei 
der Frage der israelischen Mitbestimmung über die 

Neun Länder besitzen zusammen rund 15 800 Nuklearwaffen. Russland und die USA 
verfügen weiterhin über 90 Prozent der Nuklearwaffen. Das geht aus den neuen Zah-
len des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor. Anfang 2015 zählte das 
Institut rund 15 850 Atomsprengköpfe weltweit. Das sind 500 weniger als noch 2014. 
Im Vergleich zeigt sich jedoch, dass der Abbau zögerlicher abläuft als noch vor zehn 
Jahren. Alle Länder bis auf eines haben ihre Bestände im Vergleich zum Vorjahr redu-
ziert. Nur in China stieg die Zahl der Sprengköpfe von 250 auf 260. Über sofort ein-
setzbare Atomsprengköpfe verfügen nur die USA (2080), Russland (1780), Frankreich 
(290) und Großbritannien (150). Diese Sprengköpfe sind laut Sipri bereits auf Raketen 
montiert oder in Militärstützpunkten gelagert. 
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se Entgrenzung des Abschreckungszwecks wird 
mit der Rolle von Ungewissheit in der französi-
schen Doktrin begründet. Für die Nichtkern-
waffenstaaten ist es aber unzumutbar, über die 
›roten Linien‹, deren Überschreiten womöglich 
einen nuklearen Angriff auslösen könnte, im Un-
klaren gelassen zu sein. Frankreich begreift wie 
Russland Kernwaffen als unverzichtbares Sym-
bol und Bedingung nationaler Größe. 

Dass die P5 als Großexporteure von Kriegswaffen 
auch die konventionellen Konflikte der Welt aufrecht-
erhalten, die Anlass zur Abschreckungspolitik ge-
ben, rundet das Bild ab: Die P5, völkerrechtlich Hü-
ter des Friedens, kommen der Pflicht, die Bedin- 
gungen für die nukleare Abrüstung zu schaffen, nicht 
nach. Die Politiken aller Kernwaffenstaaten sind 
Mitursache der Probleme, die angeblich die Fort-
setzung der nuklearen Abschreckung nötig machen. 

Darüber hinaus verweigern sie einzeln oder ge-
meinsam sinnvolle Schritte, die Bestandteil der 
schrittweisen Strategie sein müssten, zu der sie sich 
rhetorisch ständig bekennen. So weist China wirk-
same Transparenzmaßnahmen und ein Moratorium 
für die militärische Spaltmaterialproduktion zurück, 
Russland die Einbeziehung der substrategischen 
Kernwaffen in die Abrüstung. Alle Kernwaffenstaa-
ten außer China beharren auf der Option des nuk-
learen Ersteinsatzes. Universale rechtsverbindliche 
Sicherheitsgarantien für Nichtkernwaffenstaaten gibt 
es bis heute nicht, jene für Mitglieder kernwaffen-
freier Zonen sind zum Teil durch Vorbehalte be-
grenzt. Kein Kernwaffenstaat will sich auf weitere 
Schritte zur Absenkung der Einsatzbereitschaft sei-
ner Arsenale, das heißt der Verminderung von Fehl-
wahrnehmungsrisiken, einlassen oder auf Einschrän-
kungen bei der Modernisierung. Kein einziger der 
bisherigen Verträge zwischen Russland und den USA 
schrieb die verifizierte Demontage der abgerüsteten 

Konferenzinhalte auf Ägyptens Seite. Nachdem auch 
der spanische Unterausschussvorsitzende Julio Her-
raiz España den ägyptischen Vorschlag im Wesent-
lichen übernommen hatte17, lag der Rechtfertigungs-
druck bei den Kritikern. Trotz großer Anstren gun- 
gen der amerikanischen Delegation gelang es nicht, 
die Ägypter zum Einlenken zu bewegen. So ging die 
Konferenz ohne Einigung zu Ende.

Akteure und Schuldfragen

Bei gescheiterten Überprüfungskonferenzen stellt sich 
immer die Frage: Wer war schuld? Sie ist nie leicht zu 
beantworten. Das Verhandlungsgeflecht einer Über -
prüfungskonferenz ist meist schwer zu entwirren. 

Kernwaffenstaaten

Die Kernwaffenstaaten haben Recht mit der Behaup-
tung, Abrüstung sei von politischen Bedingungen 
abhängig und nur in Schritten zu erreichen. Gute po-
litische Rahmenbedingungen veranlassen einen Teil 
der Kernwaffenbefürworter zum Umdenken. Durch 
deren schrittweise Herstellung in der Sicherheitspo-
litik einschließlich der Rüstungskontrolle lassen sich 
möglicherweise Mehrheiten von politischer Elite 
und Bevölkerung in Kernwaffenstaaten davon über-
zeugen, die Verschrottung der letzten Kernwaffe we-
nigstens zu tolerieren.18 Die Ächtung der Kernwaf-
fen, die von der humanitären Initiative propagiert 
wird, kann Teil der normativen Rahmenbedingun-
gen sein, die insofern einen Baustein der schrittwei-
sen Strategie bilden. Tatsächliche – physische – Ab-
rüstung jedoch bewirkt sie nicht, sie verbleibt vorerst 
im Bereich symbolischer Politik. 

Das Zynische an der Position der Kernwaffen-
staaten indes ist, dass sie selbst die Bedingungen fest-
legen, die der Abrüstung im Wege stehen. Sie arbei-
ten eben nicht an den Bedingungen für eine Abrüs- 
tung, sondern schaffen die Bedingungen ihrer Blo-
ckade: 
n Die USA folgen der Doktrin absoluter Überle-

genheit, die jeder gleichgewichtsbasierten Rüs-
tungskontrolle und Abrüstung die Grundlage 
entzieht. Sie sind bereit, unilateral und somit 
völkerrechtswidrig Gewalt jenseits der Selbst-
verteidigung einzusetzen, wenn das ihren natio-
nalen Interessen entspricht. Großbritannien folgt 
meist treu der amerikanischen Politik.

n Russland und China betreiben eine offensive Po-
litik territorialer Ansprüche gegen kleinere Nach-
barstaaten und setzen dafür – im Augenblick 
noch in begrenzter Form – militärische Gewalt 
ein. Sie befeuern damit die Logik und Dialektik 
von Bedrohung, regionaler Rivalität, Bündnis-
suche und erweiterter Abschreckung.

n Frankreich erklärt, Kernwaffen gegen Angriffe 
auf seine vitalen Interessen vorzuhalten, ohne klar-
zustellen, was diese vitalen Interessen sind. Die-
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Sprengköpfe vor. Nur Frankreich hat seine Testan-
lagen und die militärischen Spaltstofffabriken ab-
gebaut, die USA und China haben nicht einmal den 
Umfassenden Teststoppvertrag (Comprehensive Test-
Ban Treaty) ratifiziert. Der schrittweise Ansatz 
kommt also deswegen nicht voran, weil die Kern-
waffenstaaten zu den meisten zumutbaren Schrit-
ten nicht bereit sind. In diesem Tatbestand liegt die 
Hauptmotivation der humanitären Initiative, aus 
den Schranken der kleinen Schritte auszubrechen. So 
verursachen die Kernwaffenstaaten die Misere im 
Nichtverbreitungsregime, deren Ausdruck das Schei-
tern der Überprüfungskonferenz ist; der vielfach ge-
äußerte Verdacht liegt nahe, dass sie nicht daran 
denken, ihrer Abrüstungspflicht nachzukommen.

Die führenden Staaten  
der humanitären Initiative

Die ›humanitären‹ Protagonisten reagieren auf die-
ses Patt. Sie wollen das nukleare Verbotsabkom-
men als Befreiungsschlag, um normativen Druck 
auf die Statthalter des Status quo auszuüben. Diese 
Strategie ist jedoch nicht realistisch. Der Kernwaf-
fenbesitz ist Teil der politischen und institutionellen 
Struktur der Kernwaffenstaaten. Die dort vorherr-
schenden Paradigmen sind durch den humanitär-
moralischen Appell hier und da zu erschüttern, aber 
letztlich nicht zu überwinden. 

Dazu bedarf es einer Argumentation, die deut-
lich macht, dass der von den Kernwaffen erhoffte 
oder postulierte Sicherheitsgewinn mit anderen Mit-
teln ebenso oder besser und risikoärmer zu errei-
chen ist. Das ist die Argumentationslinie der in den 
letzten Jahrzehnten in den Kernwaffenstaaten er-
folgreichsten Initiative gewesen, nämlich der ›Gang 
of Four‹, George P. Shultz, William J. Perry, Henry 
A. Kissinger und Sam Nunn,19 die einen Teil des ame-
rikanischen und britischen Sicherheits-Establishments 
für die nukleare Abrüstung gewinnen konnten. Dem-
nach müssten der risikobasierte Diskurs und der 
moralisch-völkerrechtliche Diskurs, obgleich wider-
sprüchlich, zusammengeführt werden, sodass sich 
ihre Wirkung wechselseitig verstärke. Die ›Huma-
nitären‹ konstruieren indes einen Gegensatz, der eine 
Synthese auszuschließen scheint. 

Die Konzentration auf die ›völkerrechtliche Lü-
cke‹ und das Kernwaffenverbot, welches sie schlie-
ßen soll, zieht Energien von der Überlegung ab, wel-
che sinnvollen Teilschritte auf dem Weg zur nuklearen 
Abrüstung heute getan werden können. Manche An-
hänger der humanitären Initiative diskreditieren 
durch ihre kategorische Ablehnung des schrittwei-
sen Ansatzes geradezu das Nachdenken über solche 
Schritte. Sie haben sich aus moralisch-politischem 
Impuls eines demagogisch-manichäischen Tones be-
dient und den Kompromiss ebenso erschwert wie 
das zynische Festhalten der Kernwaffenstaaten am 
Status quo. Dass der Parforceritt der Präsidentin 

dennoch zu einer Einigung hätte führen können – 
der Lackmustest blieb durch den Dissens in der 
Nahost-Frage aus –, deutet an, dass das diplomati-
sche Gewissen der Protagonisten auf beiden Seiten 
vielleicht stärker war als die ideologischen Impulse. 

Israel und Ägypten

Israels Forderung, das Zonenprojekt im Rahmen 
regionaler Sicherheit zu besprechen,20 ist angesichts 
der Lage in der Region vernünftig. Sie steht im Ein-
klang mit der Entstehung aller bisherigen kernwaf-
fenfreien Zonen: Stets waren diese Projekte abhän-
gig von den regionalen sicherheitspolitischen Um- 
ständen. Dass im Nahen Osten die Einrichtung ei-
ner Zone möglich sein könnte, ohne die sicherheits-
politischen Umstände zu berücksichtigen, ist nicht 
plausibel. Die Ägypter wissen das. Sie wissen auch, 
dass Israel für ein Zugeständnis – sich auf das Zo-
nenprojekt ernsthaft einzulassen – eine Gegenleis-
tung einfordern kann: nämlich die Erfüllung der 
Minimalbedingung seiner Teilnahme. Dass Ägyp-
ten dazu nicht bereit war, wirft die Frage auf, ob es 
einen Fortschritt überhaupt will.

Deshalb ist nicht Israel der Sündenbock – es war 
Ägypten, das eine Position durchboxen wollte, die 
einem völkerrechtlichen Grundsatz widerspricht, 
nämlich, dass mit Ausnahme des UN-Sicherheits-
rats keine Gruppe von Staaten Entscheidungen zu-
lasten eines unbeteiligten souveränen Staates treffen 
kann: Israel kann durch Beschlüsse von Überprü-
fungskonferenzen nicht gebunden werden. Vor fünf 
Jahren habe ich Ägypten als Triumphator der Über-
prüfungskonferenz 2010 gerühmt, der einen gro-
ßen Erfolg für den Vertrag und für die eigene Posi-
tion errungen hat.21 Fünf Jahre später hat Ägypten 
mit einer diplomatischen Posse den Erfolg der Kon-
ferenz und auch den eigenen verspielt.

Wie geht es weiter?

Welche Folgen wird das Scheitern der Konferenz 
haben? Oberflächlich betrachtet wird es keine un-
mittelbaren und gravierenden Folgen haben. Län-
gerfristig jedoch ist dieses Scheitern als Symptom 
allmählichen Verfalls zu deuten. Eine Reihe von Staa-
ten, etwa Russland, Frankreich, Ägypten, Iran, aber 
vielleicht auch Österreich und andere ›Humanitä-
re‹, machten den Eindruck, dass der Nichtverbrei-
tungsvertrag weniger wichtig sei als spezifische In-
teressen, Werte oder Positionen. Für Russland und 
Frankreich scheint der Vertrag disponibel zu sein, 
wenn das eigene Nukleararsenal auf dem Spiel zu 
stehen droht. Für Ägypten ist der regionale Status-
gewinn attraktiver, für Iran die Zersplitterung der 
Vertragsgemeinschaft, die den Druck auf das eige-
ne Nuklearprogramm mindert. Manche ›Humani-
tären‹ treten auf, als sei der NVV im Vergleich zu 
dem angestrebten Verbotsvertrag nachrangig; das 
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Hinsteuern auf das ›einfache‹ Verbot unter Nicht-
beachtung möglicher Nebenwirkungen spricht für 
eine Entwertung des NVV. Es ist durchaus mög-
lich, dass Staaten, die einem Verbotsvertrag beitre-
ten, dann aus dem ›minderwertigen‹ NVV austreten 
würden. Deshalb lassen sich Fragen nach Verifika-
tion, Exportkontrollen, Vertragseinhaltung und Ver-
tragsaustritt nicht ausklammern, weil sonst eine wirk-
liche ›völkerrechtliche Lücke‹ entsteht, die böswillige 
Proliferatoren nützen könnten. Die Lösung dieser 
komplexen Fragen bedarf aber langwieriger Ver-
handlungen, was der postulierten ›Einfachheit‹ zu-
widerläuft.

Dabei ist nicht klar, wieviel ein Verbotsvertrag 
bringt, dem die Kernwaffenstaaten nicht angehö-
ren. Es verschwindet dadurch keine einzige Kern-
waffe. Dass seine moralische Wirkung so viel Druck 
erzeugt, dass sich die Politik der Kernwaffenstaa-
ten ändert, ist nicht mehr als eine Hoffnung. Sicher 
würde das normative Umfeld durch ihn verändert. 
Das schafft für die nichtstaatlichen Organisationen 
ein zusätzliches Mittel für ihre Öffentlichkeitsarbeit 
in Kernwaffenstaaten und verbündeten Staaten – 
nicht weniger, aber auch nicht mehr; das mag, wenn 
man die angedeuteten Risiken vermeidet, die Sache 
wert sein. Aber es kennzeichnet den Verbotsvertrag 
als Schritt, nicht als ultimativen Durchbruch.

Die alleinige Ausrichtung auf das Verbot könnte 
jedoch dazu führen, dass Zwischenschritten, die den 
Abrüstungsprozess vorantreiben können, und Maß-
nahmen, welche die Nichtverbreitung und die nuk-
leare Sicherheit fördern, kein diplomatischer und 
zivilgesellschaftlicher Einsatz mehr gewidmet wird. 
Dann wäre die Strategie kontraproduktiv. 

Welchen Weg die humanitäre Initiative einschlägt, 
ist unklar. Sie könnte mit ihrer großen Mehrheit die 
UN-Generalversammlung ein neues Mandat für 
eine Arbeitsgruppe verabschieden lassen, in der Kern-
waffenstaaten und Nichtkernwaffenstaaten Wege zur 
Abrüstung beraten, aber (noch) nicht operativ ver-
handeln.22 Aber auch ein von ›gleichgesinnten Staa-
ten‹ angetriebener Verhandlungsprozess außerhalb 
der vorhandenen Institutionen ist denkbar mit dem 
Ziel, einen Verbotsvertrag zu schaffen. Möglich ist 
gleichfalls die Abfolge beider Schritte nacheinander.

Das Grundproblem des NVV ist klar: Es gibt 
kaum noch Staaten oder Staatengruppen, die sich 
vorbehaltlos für seine Erhaltung und Stärkung in 
allen Aspekten einsetzen. Die Kernwaffenstaaten ma-
chen Druck bei der Nichtverbreitung, blockieren aber 
viele Initiativen bei der Abrüstung. Ihre Verbünde-
ten versuchen, eine ausgewogene Mischung von 
Maßnahmen vorzuschlagen, unterliegen aber Gren-
zen bei der Abrüstung, wenn die Allianzstrategie oder 
die Beziehungen zu den nuklear bewaffneten Alli-
ierten auf dem Spiel stehen. Die NAM bremst bei 
der Nichtverbreitung, und die ›Humanitären‹ dro-
hen, ihren Enthusiasmus für den NVV als wesent-

liches Instrument von nuklearer Abrüstung und 
Nichtverbreitung zugunsten des Verbotsvertrags 
zu verlieren. Die EU, früher ein starker Akteur im 
NVV, ist durch den österreichisch-französischen An-
tagonismus in der Abrüstung handlungsunfähig. Für 
die Stabilität des NVV ist das eine ungünstige Kon-
stellation.

Das wahrscheinlichste Szenario für die kom-
mende Überprüfungsperiode ist der Fortbestand ei-
nes schwächer werdenden NVV, weil Veränderungs-
möglichkeiten durch diese Konstellation blockiert 
bleiben. Eine Verhandlungslösung für das iranische 
Problem würde die Spannungen im NVV absenken 
und eine Atempause verschaffen. Ein Scheitern der 
Verhandlungen hingegen würde die Spaltung der Mit-
gliedschaft und die dadurch bedingte Krise vertiefen. 

Es kann aber auch schlimmer kommen: Für die 
Zukunft ist eine konfrontationsbereite amerikanische 
Regierung denkbar, eine russische Regierung, die an 
der mit nuklearen Untertönen versehenen offensiven 
Politik festhält, und ein ehrgeizigeres China, das 
territoriale Ansprüche mit höherem Einsatz militä-
risch unterstreicht. In einer solchen Welt käme die 
nukleare Abrüstung zum Stillstand. Die Suche nach 
neuen regionalen Partnern könnte die Kernwaffen-
staaten veranlassen, das Nichtverbreitungsziel nied-
riger zu hängen. Die Krise des NVV würde sich ver-
schärfen. Eine NVV-Überprüfungskonferenz 2020, 
auf der in einer neuen Phase nuklearer Aufrüstung 
eine Mehrheit der Nichtkernwaffenstaaten für einen 
frisch verhandelten Verbotsvertrag Geltung bean-
sprucht, während die Kernwaffenstaaten ihre gestei-
gerten Abschreckungsbemühen rechtfertigen, könn-
te die Krise zum Kulminationspunkt bringen.23
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Atomabkommen mit Iran:  
Kompromiss mit großem Potenzial

Michael Brzoska · Götz Neuneck

Vor genau zehn Jahren, im August 2005, brachen die Ver-
handlungen über ein iranisches Atomprogramm zusam-
men. Die Verhandlungen zwischen den Regierungen Irans 
sowie Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens 
sollten den seit dem Jahr 2003 schwelenden Nuklear-
konflikt beilegen. Auf Druck der USA bestanden die drei 
Staaten damals darauf, dass Iran alle Uran-Anreiche-
rungsaktivitäten dauerhaft beenden müsse. Ein irani-
sches Angebot, dass eine Begrenzung der Anreiche-
rungskapazitäten vorsah, lehnten sie ab. 

Nun liegt ein Abkommen zwischen den Verhand-
lungsparteien, zu denen neben der EU-Außenbeauftrag-
ten seit einigen Jahren auch die UN-Vetomächte China, 
Russland und die USA gehören, vor, das allgemein schon 
jetzt als ›historisch‹ bezeichnet wird. Der UN-Sicherheits-
rat (in Resolution S/RES/2231 vom 20. Juli 2015) und die 
EU haben wichtige Schritte zu seiner Umsetzung be-
schlossen. Dem Regime wird nun auch von Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien und den USA die Mög-
lichkeiten zum Aufbau eines »ausschließlich friedlichen« 
Nuklearprogramms zugestanden. Damit hat Iran sein 
offizielles Hauptverhandlungsziel, nämlich die Aner-
kennung des Rechts auf Urananreicherung, erreicht. In 
anderen Punkten, vor allem was die Überwachung der 
Einhaltung iranischer Verpflichtungen aus dem Ab-
kommen betrifft, geht es deutlich über das hinaus, was 
Iran 2005 angeboten hatte. Die internationalen Sank-
tionen gegen Teheran, die von 2006 an Schritt für Schritt 
verschärft wurden, sollen zwar nach und nach aufge-
hoben werden, beginnend mit Sanktionen der UN und 
der EU. Die Resolution enthält aber auch eine Sicher-
heitsklausel, die vorsieht, dass bei Unstimmigkeiten über 
die iranische Umsetzung des Abkommens die UN-Sank-
tionen automatisch wieder in Kraft treten.

Die weitgehenden Einschränkungen der nuklearen 
Infrastruktur sowie strikte Kontrollen durch die Inter-
nationale Atomenergie-Organisation (IAEA) im Rahmen 
eines umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive 
Plan of Action – JCPOA) blockieren Pfade zum Bau einer 
Atombombe und minimieren die Möglichkeiten für ein 
künftiges, heimliches Nuklearprogramm. Die Reakti-
onszeit der internationalen Gemeinschaft wird erheb-
lich vergrößert, sollte Iran doch ein militärisches Nu-
klearprogramm auflegen.

Die vereinbarten umfassenden Transparenz- und Ve-
rifikationsmaßnahmen sind bemerkenswert. Sie ge-
hen über das hinaus, was andere Staaten bisher akzep-
tiert haben. Das Abkommen sieht ein mehrschichtiges 
internationales Verifikationsprogramm vor, das die Ver-
tragseinhaltung überwacht und sämtliche Aspekte der 
Brennstoffversorgung und des Brennstoffzyklus’ durch 

Anlagen und Materialinspektionen überprüfen kann. 
Einige Anlagen sollen die nächsten 20 Jahre bis 25 Jahre 
ständig kontrolliert werden können. Die IAEA soll dau-
erhaft in dem Land präsent sein und erhält auf Grund-
lage des Zusatzprotokolls der IAEA Zugang zu notifizier-
ten nichtnuklearen Anlagen. Inspekteure haben unmit- 
telbaren Zugang zu jeder Anlage, wenn es Verdachts-
momente für Nuklearaktivitäten gibt. Das Abkommen 
sieht die Einrichtung einer »gemeinsamen Kommission« 
vor, um die Umsetzung zu begleiten und Konflikte in-
nerhalb von 35 Tagen zu klären. Ist die Problemlösung 
nicht erfolgreich, kann der Sicherheitsrat angerufen 
werden. Sieht eine der Vertragsparteien weiterhin irani-
sche Vertragsverstöße, treten die UN-Sanktionen nach 
30 Tagen wieder in Kraft.

Auch nach dem Abschluss des Abkommens bleiben 
wesentliche Stolpersteine und Fallstricke für eine erfolg-
reiche Umsetzung. Der amerikanische Kongress hat 60 
Tage Zeit, um dem Abkommen zuzustimmen oder es ab-
zulehnen. Präsident Barack Obama hat erklärt, bei einer 
Ablehnung sein Veto einzulegen, was der Kongress jedoch 
durch eine Zweidrittelmehrheit überstimmen könnte.

Ein weiterer potenzieller Fallstrick sind die von der 
IAEA gestellten Fragen nach einem möglicherweise in 
der Vergangenheit in Iran betriebenen Nuklearprogramm 
mit militärischer Dimension. Die darin implizierten Vor-
würfe eines iranischen Verstoßes gegen Verpflichtun-
gen aus dem Nichtverbreitungsregime sollen in Zusam-
menarbeit mit der IAEA innerhalb dieses Jahres geklärt 
werden. Dies dürfte schwierig sein und könnte zu neu-
em Streit führen. 

Insgesamt ist das Abkommen ein Erfolg für gedul-
dige und international gut koordinierte Diplomatie. Ei-
ne lange schwelende gefährliche Nuklearkrise wurde 
entschärft. Dies stärkt das Nichtverbreitungsregime, 
das durch die gescheiterte Überprüfungskonferenz vom 
Mai 2015 einen schweren Rückschlag erlitten hat. Die 
umfassenden Verifikationsvereinbarungen könnten ein 
Modell für mehr Vertrauensbildung in der Region wer-
den, um dem Ziel einer nuklearwaffenfreien Zone im 
Nahen Osten näher zu kommen. 

Darüber hinaus haben die USA und Russland gezeigt, 
dass sie konstruktiv zusammenarbeiten können. Die 
Aufhebung der Sanktionen könnte zu einer wirtschaft-
lichen Erholung Irans beitragen und gesellschaftlichen 
Wandel im Land befördern. Auch die regionale Stabili-
tät könnte davon profitieren. Nicht zuletzt der Wunsch 
nach einer umfassenderen Entspannung der Bezie-
hungen zu Iran dürfte dazu beigetragen haben, dass 
die westlichen Mächte von ihrer vor zehn Jahren einge-
nommenen Blockadehaltung abgegangen sind.
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COP-21, Paris 
Auf dem Weg zu einem bindenden Klimaabkommen für alle

Birgit Lode

Wird 2015 das Jahr der Nachhaltigkeit? Im Septem-
ber 2015 wollen die Vereinten Nationen globale 
Nachhaltigkeitsziele verabschieden, Ende des Jah-
res kommen sie zu einer weiteren Klimakonferenz 
in Paris zusammen. Ein neues, für alle Staaten ver-
bindliches Abkommen ist geplant, das der globa-
len Erwärmung Grenzen setzt. Es soll anstelle des 
im Jahr 2020 auslaufenden Kyoto-Protokolls treten 
und die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels sicherstel-
len. Die Chancen dafür stehen besser denn je. 

Das geplante Pariser Abkommen soll an die Stelle 
des im Jahr 2020 auslaufenden Kyoto-Protokolls1  
treten. Im Gegensatz zu Letzterem soll es für alle 
Vertragsparteien der UN-Klimarahmenkonvention 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change – UNFCCC)2 verbindliche Klimaschutzziele 
festlegen. Damit soll gelingen, das im Jahr 2010 auf 
der 16. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the 
Parties – COP) in Cancún3 vereinbarte Zwei-Grad-
Ziel einzuhalten. Dies bedeutet, dass der Anstieg 
der globalen Durchschnittstemperatur auf höchs-
tens 2°C über dem vorindustriellen Niveau begrenzt 
werden muss. In den Monaten vor dem Gipfel in 
Paris wurde versucht, zu möglichst vielen Inhalten 
des Abkommens eine Einigung zu erzielen. In erster 
Linie ging es dabei um die Verankerung eines über-
geordneten langfristigen Klimaschutzziels und um 
Klimaanpassungsmaßnahmen. Darüber hinaus stell-
ten sich inhaltliche Fragen zu Finanzierung, Kapa-
zitätsaufbau, Technologietransfer und -entwicklung, 
Transparenz und Unterstützung, aber auch Verfah-
rensfragen betreffend den möglichen zeitlichen Rah-
men, Institutionen und Prozesse, ebenso wie zur Um-
setzung und Überprüfung der Einhaltung der Ver- 
einbarungen. Hinsichtlich sämtlicher Punkte erga-
ben sich zudem Fragen zu ihrer möglichen rechtlichen 
Ausgestaltung.

Von Rio über Berlin  
und Durban nach Paris

Seit der 17. Vertragsstaatenkonferenz (COP-17), die 
im Jahr 2011 im südafrikanischen Durban stattfand, 
lautet das klare Mandat für Paris (›Durban Man-
date‹), ein Protokoll, ein anderes Rechtsinstrument 
oder ein einvernehmliches Ergebnis mit Rechtskraft 
unter der UNFCCC4 zu entwickeln. Mit dem Abkom-
men sollen die Ambitionen für den Klimaschutz ge-
steigert werden, um die beträchtliche Lücke zu schlie- 
ßen, die zwischen dem Gesamteffekt der aktuell be-

stehenden Minderungspflichten der Staaten und den 
nach dem Weltklimarat (Intergovernmental Panel on 
Climate Change – IPCC) erforderlichen Anstrengun-
gen zur Begrenzung des Anstiegs der globalen Durch-
schnittstemperatur auf höchstens 2°C klafft.5

Verhandlungsgrundlage ist die im Rahmen des 
sogenannten Erdgipfels in Rio im Jahr 1992 unter-
zeichnete und im Jahr 1994 in Kraft getretene Klima-
rahmenkonvention. In ihr sind unter anderem der 
Grundsatz gemeinsamer, aber unterschiedlicher Ver-
antwortlichkeiten und der jeweiligen Fähigkeiten 
(common but differentiated responsibilities and res-
pective capabilities – CBDR-RC)6 und das Vorsorge-
prinzip (precautionary principle)7 verankert.

Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Kyoto-Pro-
tokoll aus dem Jahr 1997, das sich explizit auf die 
UNFCCC bezieht.8 Es ist das Ergebnis des im Rah-
men der COP-1 in Berlin verabschiedeten Berliner 
Mandats. Dieses enthält die Erkenntnis der Vertrags-
staaten, dass die bestehenden Verpflichtungen unter 
der UNFCCC nicht spezifisch genug und daher nicht 
ausreichend zur Vermeidung gefährlicher Klimaän-
derungen seien. Vielmehr müsse der Versuch unter-
nommen werden, ein neues Abkommen auszuhan-
deln, welches für Industrieländer auf internationaler 
Ebene bindende Ziele zur Verringerung der Emission 
von Treibhausgasen enthält.9 Das Kyoto-Protokoll 
verpflichtete demnach die in Anhang I aufgeführ-
ten Industrie- und Schwellenländer zu Emissions-
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  1 Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten 
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der the Convention, UN Doc. FCCC/CP/2010/7/Add1 v. 15.3.2011.
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  6 Art. 3 Abs. 1 UNFCCC.

  7 Art. 3 Abs. 3 UNFCCC.

  8 Siehe Präambel Kyoto-Protokoll.

  9 Decision 1/CP.1 , UN Doc. FCCC/CP/1995/7/Add.1 v. 6.6.1995.
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es den Industrieländern, ihre jeweiligen Minderungs-
ziele selbst festzulegen, einschließlich deren Strenge, 
der Bestimmung des Basisjahrs und der Anrechnungs-
regeln. Entwicklungsländern wurde ein noch grö-
ßerer Spielraum eingeräumt. Sie sollten länderspezifi-
sche Klimaschutzmaßnahmen (nationally appropriate 
mitigation actions – NAMAs) formulieren. 

So weit so gut, doch auch den Entscheidungen von 
Kopenhagen und Cancún fehlte der rechtlich bin-
dende Charakter. Eine mit Blick auf die Einhal-
tung des Zwei-Grad-Zieles erforderliche echte Stei-
gerung des Ambitionsniveaus blieb aus. Dessen un- 
geachtet gelang es der COP-18 in Doha mit der An-
nahme eines Änderungsprotokolls zum Kyoto-Pro-
tokoll (Doha Amendment) für Industrieländer eine 
zweite Verpflichtungsperiode für den Zeitraum 2013 
bis 2020 festzuschreiben. Ziel war, die Gesamtemis-
sionen an den im Protokoll aufgeführten Treibhaus-
gasen um mindestens 18 Prozent unter das Niveau 
von 1990 zu bringen.17 Das Inkrafttreten des ›Doha 
Amendment‹ steht noch aus. 

Bereits jetzt ist klar, dass ein abgeändertes Kyo-
to-Protokoll nicht den Weg in die Zukunft weisen 
wird. Die Vereinigten Staaten sind dem Vertrag bis 
heute nicht beigetreten. Kanada ist von seinen Ver-
pflichtungen aus dem Protokoll im Jahr 2012 zu-
rückgetreten. Neuseeland, Japan und Russland ha-
ben sich gegen eine Teilnahme an der zweiten Ver- 
pflichtungsperiode entschieden. Hinzu kommt, dass 
auch mit dem ›Doha Amendment‹ keine bindenden 
Emissionsminderungsziele vorliegen, die über das 
Jahr 2020 hinausreichen. Die Verhandlungen der 
auf der COP-17 eingerichteten neuen Arbeitsgrup-
pe unter der Konvention zur Durban-Plattform für 
verstärkte Maßnahmen (Ad Hoc Working Group 
on the Durban Platform for Enhanced Action – ADP) 
laufen demnach inzwischen auf Hochtouren. Nach 
der Pleite von Kopenhagen soll es im Dezember 2015 
auf der 21. Vertragsstaatenkonferenz in Paris end-
lich gelingen, ein einvernehmliches, für alle recht-
lich bindendes Abkommen anzunehmen, das zumin-
dest eine weitere Phase des Klimaschutzes unter der 
Konvention regelt. Dieses soll spätestens mit dem 
Jahr 2020 in Kraft treten. Dann erst könnte es sei-
ne Wirkung entfalten und umgesetzt werden.

Worauf wird man sich einigen können?

Gegenwärtig erscheint der Verhandlungsprozess im 
Rahmen der ADP vielversprechend, einigen Unken-
rufen zum Trotz.18 Die einmalige Gelegenheit, ge-
meinsam, umfassend und ganzheitlich das Thema 
Klimaschutz anzugehen und sich zu einer Reihe wich-
tiger Fragen zu verständigen, scheint tatsächlich ge-
nutzt zu werden. Auf dem Programm steht nicht mehr 
und nicht weniger als die Einigung auf weitere Maß-
nahmen zur Abmilderung des Klimawandels (Miti-
gation), Klimaanpassungsmaßnahmen (Adaptation), 

minderungen um fünf Prozent bis zum Jahr 2012, 
verglichen mit dem Niveau von 1990.10 Es fehlten 
aber Reduktionsziele für Entwicklungsländer und 
aufstrebende Volkswirtschaften wie zum Beispiel 
China, Südkorea und Mexiko. Detaillierte Regeln 
zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls enthalten be-
reits die in den ›Marrakesh Accords‹11 zusammen-
gefassten Entscheidungen der COP-7, die im Jahr 
2001 in Marokko stattfand. In Kraft trat das Kyoto-
Protokoll allerdings erst am 16. Februar 2005, nach-
dem 55 UNFCCC-Vertragsparteien, auf die insge-
samt mindestens 55 Prozent der gesamten Kohlen- 
stoffdioxid-Emissionen der in Anlage I des Protokolls 
aufgeführten Vertragsparteien im Jahr 1990 entfal-
len, es ratifiziert hatten.

Mit dem Kyoto-Protokoll gelang den Vertrags-
staaten zum ersten und bislang einzigen Mal, verbind-
liche Emissionsziele in einem völkerrechtlichen Ver-
trag zu verankern – jedoch ohne die beiden größten 
Volkswirtschaften einzubeziehen. Der Senat der Ver-
einigten Staaten hatte bereits vor Annahme des Pro-
tokolls Vorbehalte12 gegen einen Beitritt der USA 
geäußert. Diese Vorbehalte bekräftigte Präsident 
George W. Bush, indem er im Jahr 2001 bekannt-
gab, dass die USA nicht die Absicht hätten, Vertrags-
partei des Protokolls zu werden.

Die folgenden Jahre waren von der Suche nach 
einem neuen Lösungsansatz gekennzeichnet. Ziel war 
zum einen, die USA, den zweitgrößten Treibhaus-
gas-Emittenten der Welt, wieder zurück an den Ver-
handlungstisch zu holen. Zum anderen ging es da-
rum, wichtige Schwellenländer, insbesondere China, 
inzwischen größter globaler Emittent nach absoluten 
Zahlen, dazu zu bewegen, einer Begrenzung seiner 
Emissionen zuzustimmen.13 

Da das Kyoto-Protokoll für die Emissionsminde-
rungsziele der Industrieländer einen Verpflichtungs-
zeitraum zwischen 2008 und 2012 vorsah,14 konzen-
trierten sich die Verhandlungen auf das Vorgehen 
nach Ablauf dieser Periode. Geplantes Ende dieses 
Prozesses war nach der auf der COP-13 im Jahr 2007 
verabschiedeten ›Bali Road Map‹ die COP-15. Die-
se fand im Jahr 2009 in Kopenhagen statt und soll-
te ein neues umfassendes Abkommen für die Zeit 
nach 2012 auf den Weg bringen.15 Die dort erzielte 
Übereinkunft (Copenhagen Accord) wurde jedoch 
lediglich als politische, rechtlich unverbindliche Er-
klärung angenommen. Dies verpasste den Hoffnun-
gen auf eine effektive Bekämpfung des Klimawan-
dels durch die internationale Staatengemeinschaft 
einen Dämpfer. Ursprünglich geplant war, einen völ-
kerrechtlich bindenden Vertrag abzuschließen. Im-
merhin fanden sich die in der ›Bali Road Map‹ vor-
gesehenen Ergebnisse letztlich in COP-Entscheidun- 
gen wieder, die in Cancún, Mexiko (2010), Durban, 
Südafrika (2011) und Doha, Katar (2012)16 ange-
nommen wurden. Der in Kopenhagen und Cancún 
begonnene Prozess von unten nach oben überließ 
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Finanzfragen, Technologietransfer und -entwicklung, 
Fragen betreffend Transparenz, Unterstützung und 
Kapazitätsaufbau, den weiteren Zeitplan und weite-
re Prozesse, Fragen zur Umsetzung und Einhaltung 
des neuen Abkommens sowie zum Prozedere und zu 
den Institutionen.

Ansätze zur Ausgestaltung aller genannten Punk-
te sind vorhanden. Seit Februar 2015 gibt es einen 
offiziellen 90-seitigen Verhandlungstext,19 seit den 
Zwischenverhandlungen im Juni in Bonn ergänzt 
durch eine etwas verschlankte und konsolidierte Fas-
sung.20 Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Stel-
lungnahmen einzelner Vertragsparteien, von Grup-
pen gleichgesinnter Staaten und nichtstaatlichen 
Beobachtern, die beim UNFCCC-Sekretariat ein-
gegangen sind.

Möglichkeit: Ein doppeltes Langfristziel

Gleich zu Beginn des Pariser Abkommens (Ab-
schnitt C)21 soll demnach ein übergeordnetes lang-
fristiges Ziel stehen, das im Einklang mit der Ziel-
vorgabe der Konvention steht, diese aber konkre- 
tisiert. Um hier sowohl entwickelten Ländern wie 
auch Staaten des Globalen Südens gerecht zu wer-
den, könnte es klug sein, zwei Langfristziele in das 
Abkommen aufzunehmen: ein rigides, möglichst spe-
zifisches Mitigationsziel, das unter anderem für die 
Staaten der Europäischen Union unabdingbar ist, 
sowie ein Ziel zu langfristig geplanten Klimaan-
passungsmaßnahmen. Letzteres soll insbesondere 
den kleinen Inselstaaten, die den Klimawandel be-
reits deutlich zu spüren bekommen, signalisieren, dass 
es mit Maßnahmen zur Abmilderung nicht getan ist 
und dass das Thema Adaptation auf Augenhöhe mit 
Fragen rund um das Thema Mitigation steht. Wün-
schenswert wäre, dass man sich in Paris auf eine vor-
geschlagene Textvariante einigt, die nicht nur auf das 
Zwei-Grad-Ziel Bezug nimmt, sondern auch vorsieht, 
dass die globalen Emissionen langlebiger Treibhaus-
gase spätestens 2020 ihren Höhepunkt erreichen und 
schrittweise bis Ende diesen Jahrhunderts eingestellt 
werden (phase out).

Selbstverpflichtung auf nationaler Ebene:  
Die INDCs

Der Verhandlungstext sieht weiter vor, dass das Lang-
fristziel flankiert wird von Abschnitten (Abschnitte 
D und E), die Details zu den vereinbarten Klima-
schutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen enthal-
ten. Auf den Klimakonferenzen in Warschau (2013) 
und Lima (2014) haben sich die UNFCCC-Vertrags-
staaten darauf geeinigt, sofern möglich, bis Ende des 
ersten Quartals 2015 ihre beabsichtigten Verpflich-
tungen auf nationaler Ebene (intended nationally 
determined contributions – INDCs) dem UNFCCC-
Sekretariat bekanntzugeben. Dieses wurde beauf-
tragt, die Beiträge auf seiner Webseite zu veröffent-
lichen und bis 1. November 2015 einen zusammen- 

fassenden Bericht zur Gesamtwirkung aller bis 1. Ok-
tober 2015 eingegangenen INDCs zu erstellen.22 Ge-
genwärtig23 liegen INDCs von 49 Parteien vor, die 
Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten 
inbegriffen. Beispielsweise hat die Schweiz vorge-
legt, ihre Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 
um die Hälfte zu reduzieren, verglichen mit dem Ni-
veau von 1990. Die EU, ihre Mitgliedstaaten und 
Norwegen beabsichtigen im selben Zeitraum und mit 
gleichem Referenzjahr, eine Verringerung um min-
destens 40 Prozent zu erreichen. Russlands Beitrag 
liegt bei 25 bis 30 Prozent. 

Hiermit schwer zu vergleichen, da auf andere Pa-
rameter bezogen, sind viele weitere der bereits vor-
liegenden INDCs. Die USA beabsichtigen, ihre Emis-
sionen bis zum Jahr 2025 um 26 bis 28 Prozent zu 
reduzieren, verglichen mit dem Niveau von 2005. 
Auf dieses Referenzjahr stellen auch Kanada und 
China ab, wobei Kanada beabsichtigt, bis zum 
Jahr 2030 seinen Ausstoß um 30 Prozent zu verrin-
gern, wohingegen China bereits bis zum Jahr 2020 
60 bis 65 Prozent24 erzielen will. Noch etwas kom-
plizierter wird es, wenn man sich beispielsweise die 
INDCs von Mexiko und Marokko ansieht: Beide 
enthalten Ziele, die an gewisse Bedingungen geknüpft 
sind. Zwar bezieht sich der geplante Beitrag der Me-
xikaner auch auf den Zeitraum bis 2030. Einerseits 

10 Art. 3 Abs. 1 Kyoto-Protokoll.

11 UN Doc. FCCC/CP/2001/13/Add.1 v. 21.1.2002.

12 »Die Vereinigten Staaten sollen kein Protokoll unterzeichnen […] 

durch welches (A) neue Verpflichtungen zur Beschränkung oder Re-

duktion von Treibhausgasemissionen für die Annex I Staaten ange-

ordnet werden, sofern […] nicht im selben Verpflichtungszeitraum 

neue spezifische termingebundene Verpflichtungen zur Beschrän-

kung oder Reduktion von Treibhausgasemissionen für Entwicklungs-

länder vereinbart werden und (B) der Wirtschaft der Vereinigten 

Staaten ernsthafte Schäden entstehen könnten«, Byrd-Hagel Reso-

lution, 25.7.1997, US Senate, 105th Congress, 1st Session, Report 105-

54, www.nationalcenter.org/KyotoSenate.html

13 Absoluter CO2-Ausstoß nach Ländern unter: data.worldbank.

org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT/countries

14 Art. 3 Abs. 1 UNFCCC.

15 UN Doc. FCCC/CP/2007/6/Add.1 v. 14.3.2008.

16 Decision 1/CP16, a.a.O. (Anm. 3); Decision 1/CP17, a.a.O. (Anm. 4); 

UN Doc. FCCC/CP/2012/8/Add.1 v. 28.2.2013.

17 Decision 1/CMP.8, UN Doc. FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1 v. 28.2.2013.

18 Vgl. etwa Lutz Wicke, Es ist fast zu spät, Süddeutsche Zeitung, 

28.5.2015.

19 UN Doc. FCCC/ADP/2015/1 v. 25.2.2015.

20 Siehe: www.unfccc.int/meetings/bonn_jun_2015/session/8857.php 

21 Dieser und folgende Verweise nehmen Bezug auf UN Doc. FCCC/

ADP/2015/1 v. 25.2.2015.

22 UN Dok. FCCC/2014/CP/10/Add.1 v. 2.2.2015.

23 Stand: 27. Juli 2015.

24 Pro Bruttoinlandsprodukt-Einheit.
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lens widerspiegele und am ehesten nationale Verän-
derungen im Bereich der Exekutive, der Legislative 
oder auch der Rechtsprechung überstehe. 

Ein Modell, das gute Aussichten hat, sich tatsäch-
lich im endgültigen Text des Abkommens wieder-
zufinden, sieht vor, dass sich die Vertragsstaaten auf 
internationaler Ebene rechtlich verpflichten, entspre-
chend den internationalen Vorgaben auf nationaler 
Ebene Maßnahmen und Regelungen zu verabschie-
den, deren Umsetzung wiederum auf internationa-
ler Ebene in regelmäßigen Abständen überprüft wird.

Anpassung an den Klimawandel:  
Viele offene Fragen

Nach wie vor mit vielen Fragezeichen versehen ist 
die endgültige Ausgestaltung des Abschnitts zu Kli-
maanpassungsmaßnahmen (Abschnitt E). Offen ist 
etwa die grundlegende Frage, ob überhaupt ein glo-
bales Klimaanpassungsziel vereinbart oder nicht bes-
ser übergreifende individuelle Verpflichtungen oder 
Maßnahmen zur Klimaanpassung eingeführt wer-
den sollen. Mit Blick auf Letztere ist auch noch un-
klar, ob an dem auf der COP-16 (2010) verabschie-
deten ›Cancún Adaptation Framework‹ festgehal- 
ten werden soll. Im Zuge dessen wurde nicht nur ein 
Prozess zur Aufstellung und Umsetzung nationaler 
Klimaanpassungspläne (national adaptation plans – 
NAPs) eingerichtet, sondern auch ein zugehöriger 
Ausschuss (Adaptation Committee).25 Ein anderer 
Vorschlag sieht – wie teilweise bereits geschehen – 
vor, dass die Vertragsparteien eine Klimaanpas-
sungskomponente in ihre INDCs aufnehmen. Eben-
falls noch kein Einvernehmen besteht zu den in die- 
sem Zusammenhang diskutierten Fragen zum Um-
gang mit Verlusten und Schäden (loss and damage), 
die aus den Folgen des Klimawandels entstehen. So-
wohl ein Festhalten an dem auf der COP-19 (2013) 
begründeten ›Warsaw International Mechanism for 
Loss and Damage‹26 als auch die Einrichtung eines 
neuen Mechanismus oder gar eines eigenen Kapitels 
zum Thema Verluste und Schäden sind denkbar. 
Wichtig wird in jedem Fall sein, dass ein solches Maß 
an Unterstützung gewährleistet wird, dass den Be-
dürfnissen für eine Anpassung an den Klimawandel 
entsprochen werden kann. Vorschläge, wie diese 
Unterstützung aussehen könnte, enthalten die fol-
genden Abschnitte des Verhandlungstextes.

Knackpunkt Klimafinanzierung

Dass der Finanzteil (Abschnitt F) gegenwärtig das 
längste Kapitel des Verhandlungstextes ist, zeigt die 
große Bedeutung, die diesem Thema zukommt. Im-
merhin liegt die Annahme der ›Cancún Agreements‹ 
schon fast fünf Jahre zurück, in dessen Rahmen die 
bereits im Vorjahr in Kopenhagen (COP-15) abge-
gebene Selbstverpflichtung der Industrieländer zur 
Bereitstellung von Mitteln zur Klimafinanzierung 
offiziell gemacht wurde. Dieser zufolge wollen die 

liegt hier jedoch kein Bezug der Emissionen auf ein 
bestimmtes Referenzjahr vor, sondern auf ein ›Busi-
ness-as-usual‹-Szenario (BAU). Andererseits beab-
sichtigt Mexiko, die Reduzierung von kurzlebigen 
Klimaschadstoffen (short-lived climate pollutants – 
SLCPs), insbesondere Ruß, mit zu berücksichtigen. 
Nach ihren Berechnungen könnte Mexiko auf diese 
Weise eine Gesamtreduzierung von 25 Prozent er-
zielen, die sich aus einer Verringerung von Treib-
hausgasen um 22 Prozent und einer ebensolchen 
von Rußemissionen um 51 Prozent zusammensetzt. 
Das Ganze ließe sich unter bestimmten Bedingun-
gen auf eine Gesamtreduzierung von bis zu 40 Pro-
zent steigern. 

Das INDC der Marokkaner enthält, gemessen 
an einem BAU-Szenario, ein bedingungsloses Ziel 
zur Reduzierung von Treibhausgasen in Höhe von 
13 Prozent bis zum Jahr 2030 und ein an gewisse 
Bedingungen geknüpftes Ziel von bis zu 32 Prozent. 

Ob es dem Klimasekretariat angesichts dieser Un-
terschiede tatsächlich gelingen wird, Anfang No-
vember 2015 eine Aussage mit hinreichender Ge-
nauigkeit zur Gesamtwirkung der eingegangenen 
INDCs abzugeben, ist fraglich. Diverse INDCs ent-
halten zusätzliche Beiträge zu Anstrengungen in 
puncto Klimaanpassungsmaßnahmen, beispielswei-
se das Ziel der Mexikaner, die Entwaldung in ihrem 
Land bis zum Jahr 2030 auf null herunterzufahren. 
Einige wichtige Schwellenländer, wie etwa Indien, 
haben ihre INDCs noch nicht bekannt gegeben.

Hinzu kommt, dass sich die Vertragsparteien 
bislang noch uneinig sind, ob und wenn ja wo die 
INDCs im Pariser Abkommen verortet werden sol-
len. Unter den Klimarechtsexperten besteht Einig-
keit, dass der rechtlich bindende Charakter der 
INDCs nicht davon abhängen wird, ob sie unmit-
telbarer Bestandteil des Abkommens sein werden 
oder nicht. Vielmehr kommt es darauf an, wie die 
in ihnen enthaltenen Verpflichtungen auf nationaler 
Ebene in dem internationalen Abkommen verankert 
werden. Die Frage hat eher eine praktische Bedeu-
tung. Wenn die INDCs beispielsweise in einem An-
hang zum Abkommen festgeschrieben werden, wür-
den sie Teil des zu ratifizierenden Pakets werden. Für 
ihre Auflistung außerhalb des eigentlichen Abkom-
mens, etwa in einem bloßen ›Informationsdokument‹, 
spricht die einfachere Aktualisierung. Je nach Aus-
gestaltung des Abkommens ist aber auch denkbar, 
dass INDCs nach Ende der Vorbereitungsphase auf 
die Pariser Konferenz ihre Bedeutung verlieren und 
allein die in dem neuen Abkommen verankerten Ver-
pflichtungen eine Rolle spielen werden. Fürsprecher 
für deren rechtlich verbindliche Ausgestaltung fin-
den sich insbesondere bei Staatenvertretern der EU 
oder der Allianz der kleinen Inselstaaten (Alliance 
of Small Island States – AOSIS). Letztere führen 
unter anderem an, dass eine rechtlich verbindliche 
Verpflichtung die höchste Form politischen Wil-
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Industrieländer gemeinsam bis zum Jahr 2020 100 
Milliarden US-Dollar pro Jahr mobilisieren, um 
den Entwicklungsländern dabei zu helfen, die nöti-
gen Finanzmittel zusammenzutragen, die für den 
Aufbau von kohlenstoffarmen und klimaresilienten 
Volkswirtschaften nötig sind. Ein großer Teil die-
ser Summe soll über den Grünen Klimafonds (Green 
Climate Fund – GCF) abgewickelt werden,27 dessen 
finanzielle Ausstattung sich derzeit auf insgesamt 
10,2 Milliarden US-Dollar beläuft.28 Wie viel Geld 
pro Jahr in die Finanzierung für Minderungs- und 
Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern 
fließt, lässt sich schwer sagen. Eine Berechnung der 
›Climate Policy Initiaitve‹ hat kürzlich ergeben, 
dass, um das selbstgesteckte Ziel von 100 Milliar-
den US-Dollar pro Jahr bis 2020 zu erreichen, noch 
die bedeutende Lücke von 70 Milliarden US-Dol-
lar geschlossen werden müsste.29 

Dabei ist zu bedenken, dass die Auswirkungen des 
Klimawandels zwar jeden von uns treffen werden, 
die ärmsten Staaten aber über die wenigsten Ressour-
cen verfügen, um sich auf entsprechende Veränderun-
gen einzustellen und daher am stärksten von den Fol-
gen betroffen sein werden. Entsprechend könnte allein 
schon das durch eine Einigung in der Klimafinan-
zierung erzeugte Vertrauen dieser Länder, in ihrem 
vielfach bereits bestehenden Kampf gegen den Kli-
mawandel nicht allein gelassen zu werden, den Aus-
gang der gesamten Pariser Konferenz Ende des Jah-
res positiv beeinflussen. 

Damit es dazu kommt, sollte zum einen sicherge-
stellt werden, dass die zur Verfügung gestellten Mit-
tel sowohl aus öffentlichen und privaten wie aus bi- 
und multilateralen, aber auch alternativen Quellen 
stammen; der Weltbank und anderen multilatera-
len Entwicklungsbanken könnte hier eine Schlüssel-
rolle zukommen. Zum anderen sollte bei der Mit-
telvergabe berücksichtigt werden, dass die Zuwei- 
sungen ausgewogen auf Klimaschutz- und Klima-
anpassungsmaßnahmen verteilt werden. Um darüber 
hinaus einerseits dafür zu sorgen, dass das für das 
Jahr 2020 gesetzte Ziel tatsächlich erreicht wird, und 
andererseits einen Anstoß dafür zu liefern, dass die 
bereitgestellten Gelder nach 2020 in regelmäßigen 
Abständen aufgestockt werden, ist zusätzlich die Ein-
richtung eines Mechanismus zu erwägen. Dieser soll-
te mit Rechten und Pflichten zur regelmäßigen Über-
wachung, Berichterstattung und Prüfung (monitoring, 
reporting, and verification – MRV) ausgestattet sein.

Von Technologietransfer bis Transparenz

Weitere wesentliche Bestandteile des Unterstützungs-
pakets, das sich insbesondere an die besonders 
schutzbedürftigen kleinen Inselstaaten und die am 
wenigsten entwickelten Länder (Least Developed 
Countries – LDCs) richtet, stellen Abschnitte zur 
Entwicklung und Weitergabe von Technologien (Ab-
schnitt G), zum Kapazitätsaufbau (Abschnitt H) 

und zur Transparenz von Aktivitäten und Unterstüt-
zungsleistungen (Abschnitt I) dar. Unter anderem 
ist die Einrichtung eines Transparenzrahmens (trans-
parency framework) geplant. Dieser könnte neben 
der Breitstellung von Informationen zur Umsetzung 
der nationalen Verpflichtungen dazu dienen, für mehr 
Klarheit und Vergleichbarkeit zu sorgen, für mehr 
gegenseitiges Vertrauen und Rechenschaftspflicht ge-
genüber anderen Vertragsparteien und für die schritt-
weise Steigerung des Ambitionsniveaus. An dieser 
Stelle wäre es wünschenswert, wenn das Pariser Ab-
kommen einen gemeinsamen Rahmen enthielte, der 
einerseits flexibel genug ist, um dem Grundsatz der 
CBDR-RC Rechnung zu tragen, der andererseits aber 
auch die nötige Härte besitzt, um die zuverlässige Ver-
folgung der erzielten Fortschritte bei der Umsetzung 
der nationalen Verpflichtungen dokumentieren zu 
können – idealerweise wie vorgeschlagen unter Zu-
grundelegung einheitlicher Vorgehensweisen und 
Metriken. 

Noch weiter geht die Idee (Abschnitt K), nicht 
nur die Umsetzung, sondern auch die Einhaltung 
der in den INDCs enthaltenen Verpflichtungen zu 
überwachen und notfalls durchzusetzen. Die Vor-
gehensweisen könnten dabei von Frühwarnsyste-
men für potenzielle Verletzungen über unterstützende 
Maßnahmen für Länder, die zwar bereit, aber nicht 
in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukom-
men, bis hin zu Sanktionen für säumige Vertrags-
parteien reichen.

Damit es gelingen kann, sich bei diesen und vie-
len weiteren offenen Fragen nicht mit dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner zufriedenzugeben, sondern 
zu Modalitäten zu kommen, die sowohl dem unter-
schiedlichen Entwicklungsstand der fast 200 Ver-
tragsparteien als auch ihren nationalen Rechtsord-
nungen Rechnung tragen, prüfen über 300030 Staa - 
tenvertreter gemeinsam mit Expertinnen und Ex-
perten internationaler und nichtstaatlicher Orga-
nisationen die Realisierbarkeit verschiedenster Op-
tionen. Die Prüfung erfolgt an erster Stelle in poli- 
tischer Hinsicht, an zweiter Stelle mit Blick auf ihre 
völkerrechtliche, das heißt technische Machbarkeit 
und leider häufig erst an dritter Stelle unter Zugrunde-
legung ihrer ökologischen Sinnhaftigkeit und Stär-
ke, um der fortschreitenden Erderwärmung endlich 
mehr als nur ein stumpfes Schwert entgegenzusetzen. 

25 UN Doc. FCCC/CP/2010/7/Add. v. 15.3.2011.

26 UN Doc. FCCC/CP/2013/10/Add.1 v. 31.1.2014.

27 UN Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1 v. 15.3.2011, Abs. 98ff.

28 Green Climate Fund, Pledge Tracker, http://news.gcfund.org/

pledge-tracker/

29 Climate Policy Initiative, The Global Landscape of Climate Fi-

nance 2014, http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/ 

2014/11/The-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2014.pdf

30 UN Doc. FCCC/SB/2015/INF.2 v. 10.6.2015.
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Warum Paris ein Erfolg werden könnte

Wenn dem Klimagipfel vom 30. November bis 11. 
Dezember 201531, anders als noch im Jahr 2009 in 
Kopenhagen, die meisten Staats- und Regierungs-
chefs fern bleiben werden, ist dies kein Grund zur 
Sorge. Nach dem Chaos von Kopenhagen schicken 
sie lieber Minister oder andere hochrangige Regie-
rungsvertreter, um an ihrer Stelle ein Klimaabkom-
men auszuhandeln. Die Leitung der Verhandlungen 
obliegt dem französischen Außenminister Laurent 
Fabius, wobei sich die französische Umweltminis-
terin Ségolène Royal das Zepter sicher nicht ganz 
aus der Hand nehmen lassen wird. Komplettieren 
wird das Triumvirat Präsident François Hollande. 
Er hat die Angelegenheit kurzerhand zur Chefsache 
erklärt und geäußert, gleich nach den Menschen-
rechten kämen die Rechte der Menschheit, das heißt, 
das Recht aller Bewohner dieses Planeten, in einer 
Welt zu leben, in der die Zukunft nicht durch un-
verantwortliches Handeln in der Gegenwart aufs 
Spiel gesetzt wird.32 Dem Vernehmen nach ist sich 
das Trio zumindest in Bezug auf das ultimative Ziel 
eines neuen Abkommens einig: die Stärkung des 
multilateralen, auf detaillierten Vorschriften beru-
henden Regimes unter der UNFCCC.

Unterstützung für diesen Kurs brachte die im 
Juni 2015 veröffentlichte Enzyklika ›Laudato si‘‹ 
von Papst Franziskus. Darin ist unter anderem die 
wichtige Erkenntnis zu finden, dass durchsetzbare 
Übereinkommen dringend vonnöten seien, da lokale 
Behörden nicht immer in der Lage seien, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen.33 Papst Franziskus� keines-� keines- keines-
falls zufällige Einschaltung in die entscheidende Phase 
des laufenden Verhandlungsprozesses wurde auch als 
Bekenntnis der katholischen Kirche verstanden, dass 
dringender Handlungsbedarf besteht, um dem über-
wiegend menschengemachten Klimawandel wirksam 
zu begegnen und von dem öffentlichen Gut Klima 
(Abs. 23) verantwortungsvoll Gebrauch zu machen.

Ebenfalls für einen Erfolg in Paris sprechen die 
Vorbereitungen auf Seiten einiger der größten Treib-
hausgas-Emittenten, insbesondere bei den USA und 
China. Die beiden Staaten haben bereits im Novem-
ber 2014 eine bilaterale Vereinbarung getroffen, in 
der sie sich verpflichten, im Jahr 2015 ein ambitio-
niertes Abkommen zu erzielen – im Lichte des CB-
DR-RC-Grundsatzes.34 Die gemeinsame Bekannt-
machung gibt ferner Aufschluss über die jeweiligen 
klimarelevanten Aktivitäten ab dem Jahr 2020. Sie 
finden sich im Wesentlichen in den in diesem Jahr 
bekanntgegebenen INDCs beider Staaten wieder. 
Die darüber hinaus geäußerte Hoffnung Chinas und 
der USA, die frühzeitige Bekanntgabe ihrer jeweili-
gen Ziele könne andere Staaten animieren, es ihrem 
Beispiel gleich zu tun, scheint zudem nicht völlig 
illusionär. Immerhin plädierten in der Abschlusser-
klärung35 des G7-Gipfeltreffens Anfang Juni 2015 

auch Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, 
Japan und Kanada für eine Dekarbonisierung der 
Weltwirtschaft im Laufe dieses Jahrhunderts. Es 
scheint, als bereiteten sich zumindest einige der gro-
ßen Kohlendioxid-Emittenten darauf vor, in Paris 
zu einer Einigung zu kommen.

Selbst für den Fall, dass im September 2015 in 
New York die Verabschiedung globaler Nachhal-
tigkeitsziele scheitert oder dass aktuelle geopolitische 
Ereignisse sämtliche andere Themen von der inter-
nationalen Agenda verdrängen, ist ein Scheitern auf 
der ganzen Linie fast undenkbar.

Zum einen verläuft von vielen unbemerkt paral-
lel zu den Verhandlungen für das Pariser Abkom-
men unter der ADP ein sogenannter ›Workstream II‹. 
Dieser widmet sich dem zweiten Teil des Zieles des 
›Durban Mandate‹ und befasst sich mit der Steige-
rung des Ambitionsniveaus vor dem Jahr 2020 – 
das heißt, noch vor dem geplanten Inkrafttreten des 
Pariser Abkommens. In diesem Zusammenhang wer-
den unter anderem Anstrengungen zur Reduzierung 
von SLCP-Emissionen unter die Lupe genommen. 
Zu diesen Schadstoffen gehört auch Ruß, dem in-
zwischen nach Kohlendioxid das zweitgrößte Treib-
hausgaspotenzial attestiert wird. Eine Senkung von 
Ruß- und anderen SLCP-Emissionen kann, gekop-
pelt mit Maßnahmen zur Minderung langlebiger 
Treibhausgase, den Anstieg der globalen Mittel-
temperatur bis zum Jahr 2050 um bis zu 0,5°C ver-
ringern.36 Diesem Ziel widmen sich inzwischen über 
100 staatliche und nichtstaatliche Akteure, zusam-
mengeschlossen in der ›Climate and Clean Air Coa-
lition‹ (CCAC) unter dem Dach des UN-Umweltpro-
gramms (UNEP).37

Zum anderen stehen immerhin noch zwei volle 
Verhandlungswochen vor Beginn des eigentlichen 
Klimagipfels in Paris aus, die Raum für weiteren 
Austausch zwischen Staatenvertretern untereinan-
der und mit Klimaexpertinnen bieten und endlich 
den Weg für ein globales Klimaabkommen für alle 
bereiten könnten.

31 Webseite der Konferenz: www.cop21.gouv.fr/en

32 Siehe: www.gouvernement.fr/action/la-cop-21

33 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’, 24.5.2015, Abs. 173.

34 The White House, U.S.-China Joint Announcement on Climate 

Change, Press Release, 11.11.2014.

35 Abschlusserklärung G7-Gipfel, Schloss Elmau, 7.–8. Juni 2015.

36 Siehe Birgit Lode/Julia Schmale, Clean Air & Stable Climate: Pre-

requisites for Living Well in the Future, The 7th Environment Action 

Programme – Integrating Air Quality and Climate Policies, IASS Policy 

Brief 2013.

37 Näheres hierzu: Birgit Lode, The Climate and Clean Air Coalition 

to Reduce Short-Lived Climate Pollutants (CCAC), ASIL Insights, 17. Jg., 

20/2013.
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Entwicklungsziele: ›The Power of Partnership‹

Alexander Gunther Friedrich

Zu Beginn dieses Jahrtausends legten die Vereinten Na-
tionen ihre Millenniums-Entwicklungsziele für 15 Jah-
re fest, erstmalig geordnet nach Sachgebieten. Für die 
nun folgenden 15 Jahre sind ›Sustainable Development 
Goals‹ (SDGs) formuliert worden; der deutsche Beitrag 
ist charakterisiert durch die Einladung zur Mitarbeit an 
Bundespräsident a.D. Horst Köhler. Die Bundesregie-
rung hat ihre Position zeitgerecht entworfen.

Seit Dezember 2014 liegt der Synthesebericht des 
UN-Generalsekretärs über die Post-2015-Agenda für 
nachhaltige Entwicklung vor. Er dient der Vorbereitung 
für das Gipfeltreffen der UN-Mitgliedstaaten vom 25. bis 
27. September 2015 in New York, auf dem die SDGs be-
schlossen werden sollen. Besonders begrüßenswert ist, 
dass die Armutsbekämpfung an erster Stelle steht.

In diesem Zusammenhang werden die Maßnahmen 
zur Mobilisierung des Privatsektors auf dem Weg zu den 
nachhaltigen Entwicklungszielen bislang nicht ausrei-
chend betont – ein Defizit. An die ›Wirtschaft‹ müssen 
konkretere Forderungen geknüpft werden. Sie ist nicht 
nur eine hilfreiche nichtstaatliche Organisation, sie ist 
der wesentliche Faktor bei der Armutsbekämpfung und 
Anhebung des Lebensstandards. Nichtstaatliche Orga-
nisationen erfüllen seit Jahrzehnten erfolgreich ihre 
besonderen Aufgaben in der Zivilgesellschaft.

Das UN-System ist in der Lage, in seinen eigenen 
Arbeitseinheiten (Partnerships, Private Sector, Advoca-
cy, Capacity Development) an den UN-Standorten und 
mit seinem dichten Netz an Persönlichkeiten und Ein-
richtungen für diese von den Vereinten Nationen aus-
gerufenen Ziele selbst mehr zu tun, um Vorteile der 
Ausländischen Direktinvestitionen (FDI) zu identifizie-
ren und zu nutzen. Es gilt, mit gutem Management, 
mit sich laufend entwickelnder Technik und Technologie 
sowie mit notwendiger Marktorientierung im leben-
den ›Joint Venture‹ auch Risiken einzugehen und den 
Mitgliedsländern zu nutzen.

Konkrete Hinweise zur Mobilisierung von Unterneh-
men durch UN-Entwicklungsaktivitäten habe ich be-
reits im November 1978 (UN Industry Cooperation Pro-
gramme Prospectus)1 und im September 2005 kon- 
zipiert.2 Beide Veröffentlichungen unterstreichen die 
Möglichkeiten der Anbahnung wirtschaftlich-sozialer 
Aktivitäten durch das UN-System.

Nach dem ›UN Industry Cooperation Programme‹ 
(UN ICP) und nach dem ›UN Centre on Transnational 
Corporations‹ (UNTNC, in die UNCTAD überführt) und 
trotz der positiven Neuorientierung der Organisation der 
Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) 
hat es heute den Anschein, dass sich das UN-System 
auf Forderungen des dem UN-Generalsekretär direkt 

unterstellten ›Global Compact‹ konzentriert. Diese wer-
den selbstverständlich voll anerkannt: Bindung von trans-
nationalen Unternehmen an grundlegende Standards, 
vorrangig Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt-
verträglichkeit, Antikorruptionsmaßnahmen.  

Das ist nicht genug für das System der Vereinten 
Nationen.

Mit der Berufung eines Stellvertretenden General-
sekretärs 1997 wurde das UN-System gestärkt als »glo-
bal actor with significant field operation responsibili-
ties«. Dazu gehörte auch die Aufwertung der Country 
und Regional Coordinators zum ›Delivering as One‹, 
zum Ineinandergreifen der Entwicklungsaufgaben.

Neben diesen selbstverständlichen Forderungen ver-
misse ich, insbesondere im Synthesebericht, die erklär-
te Bereitschaft des UN-Systems (UNDP, Global Com-
pact), der UN-Fachorganisationen (UNIDO, FAO, WHO, 
ILO u.a.), mit Regierungen einerseits und Wirtschafts-
führern andererseits angesichts der wachsenden Ver-
antwortung zunehmend zu kooperieren. Damit könn-
ten deren intellektuelle und materielle Ressourcen in 
die ›Public-Private Partnerships‹ eingebracht werden, um 
mit ›Joint Venture‹-Un ternehmen nachhaltig für Arbeit, 
Einkommen und Steuern zu sorgen – mit den SDGs glo-
bal, nicht mehr nord-süd- und ost-west-orientiert.

Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung ge-
meinsam mit der potenten deutschen Wirtschaft bei 
der Ausrichtung und Umsetzung dieser neuen UN-
Entwicklungsziele konstruktiv mitwirkt. Ich würde mich 
freuen über eine zunehmende multilaterale Nähe zum 
UN-System und über deutsche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter innerhalb des UN-Systems, die diesen Zie-
len aufrichtig dienen. 

Zu guter Letzt sei die Freude über den universalen 
Gebrauch des eminent wichtigen Begriffs Nachhaltig-
keit zum Ausdruck gebracht. Diesen prägte der Deut-
sche Hans Carl von Carlowitz bereits im Jahr 1713 für 
die Waldwirtschaft, heute ist er das Leitmotiv für wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Forderungen welt-
weit. Nachhaltigkeit und Inklusion sind die angestreb-
ten Zielvorstellungen unserer Tage.
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 1 Alexander G. Friedrich/Valence E. Gale, Public-Private-Partner-

ship within the United Nations System. Now and Then, Bielefeld 
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 2 Alexander G. Friedrich, Mobilizing the Private Sector: MDG  

Strategy towards 2015, http://alexander-gunther-friedrich.de/ 

mobilizing-the-private-sector/
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Das Verschwindenlassen von Personen
Eine erste Bilanz der Umsetzung der UN-Konvention

Rainer Huhle

Mit seiner 8. Tagung im Februar 2015 blickt der UN-
Ausschuss gegen das Verschwindenlassen auf vier 
Jahre Arbeit zurück, in denen er elf Staatenberichte 
geprüft, wichtige Klärungen zum Verständnis des 
Konventionstextes vorgenommen und die Eilaktio-
nen einem ausgiebigen ›Praxistext‹ unterzogen hat. 
Der Artikel gibt einen Überblick über Entstehung 
und Kernelemente der Ende 2010 in Kraft getrete-
nen UN-Konvention gegen das Verschwindenlassen, 
nennt die wichtigsten Arbeitsergebnisse des Aus-
schusses und erörtert einige offene Fragen. 

Die Vorgeschichte der Konvention

Das Internationale Übereinkommen zum Schutz al-
ler Personen vor dem Verschwindenlassen (Interna-
tional Convention for the Protection of all Persons 
from Enforced Disappearance) ist das jüngste der 
grundlegenden internationalen Vertragswerke zum 
Menschenrechtsschutz. Es wurde am 20. Dezem-
ber 2006 mit Resolution 61/177 von der General-
versammlung der Vereinten Nationen verabschiedet 
und trat am 23. Dezember 2010 mit den erforderli-
chen 20 Ratifizierungen in Kraft. Im Juli 2015 hat-
ten 48 Staaten die Konvention ratifiziert1, darunter 
die große Mehrheit der lateinamerikanischen und 
etwa die Hälfte der europäischen Staaten.

Dieser Ratifizierungsstand verweist unmittelbar 
auf die lange Geschichte dieser jungen UN-Kon-
vention. Denn der Begriff ›gewaltsames Verschwin-
denlassen‹ fand Eingang in das menschenrechtliche 
Vokabular der Vereinten Nationen und dann auch 
ins nationale und internationale Strafrecht aufgrund 
der massenhaften Praxis dieses Verbrechens in La-
teinamerika. In Argentinien und Chile wurden in den 
siebziger und achtziger Jahren Tausende von Gegnern 
der dortigen Diktaturen von den Sicherheitskräften 
›verschwunden‹. In Peru waren es ebenfalls Tausen-
de, die während des ›schmutzigen Kriegs‹ zwischen 
den Aufständischen des ›Leuchtenden Pfads‹ und den 
Militärs in den achtziger Jahren ›verschwanden‹. Die 
Angehörigen der Verschwundenen in diesen Ländern 
oder auch in Guatemala und El Salvador waren es, die 
die internationale Bewegung gegen das ›Verschwin-
denlassen‹ ins Leben riefen, die schließlich zur inter-
nationalen Ächtung dieses Verbrechens führte. Das 
erste der sogenannten Sonderverfahren (special pro-
cedures) der damaligen Menschenrechtskommission 
(inzwischen vom Menschenrechtsrat abgelöst) war 
dem Verschwindenlassen gewidmet. Es ist die im 
Jahr 1980 eingesetzte und bis heute sehr aktive Ar-

beitsgruppe zur Frage des Verschwindenlassens von 
Personen (Working Group on Enforced or Involun-
tary Disappearances – WGEID). In ihrer Daten-
bank sind weit über 40 000 Fälle verzeichnet. Im 
Jahr 1992 verabschiedete die Generalversammlung 
die Erklärung über den Schutz aller Personen vor dem 
Verschwindenlassen2, die erstmals ein klares Verbot 
dieser Praxis aussprach und alle Staaten auf ihre Be-
kämpfung verpflichtete. 

Die Erklärung und die Arbeit der WGEID wa-
ren wichtige und wirkungsvolle Instrumente. Doch 
angesichts der massenhaften Praxis des Verschwin-
denlassens forderten die gut organisierten Opfer-
verbände, viele Expertinnen und Experten und die 
WGEID schon immer ein internationales Abkom-
men, das für die unterzeichnenden Staaten klare 
rechtliche Verbindlichkeit besitzt und von einem Aus-
schuss überwacht wird. Bereits im Jahr 1981 wurde 
auf einer Konferenz in Paris der Entwurf einer in-
ternationalen Konvention gegen das Verschwinden-
lassen verabschiedet.3 Im Jahr 1994 kam es zu einer 
solchen Konvention im Bereich der Organisation der 
amerikanischen Staaten (OAS)4, was den Bemühun-
gen um eine internationale Konvention weiter Auf-
trieb gab. Nach vielen weiteren Konferenzen und Vor-
arbeiten in der damaligen Unterkommission für die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte (Sub-
commission on the Promotion and Protection of Hu-
man Rights) fand dieses Anliegen auch im Menschen-
rechtsrat Gehör. Im Jahr 2003 nahm eine Arbeits - 
gruppe die Arbeit am Entwurf einer Konvention auf. 
Nach nur drei Jahren intensiver und lesenswerter Dis-
kussionen5 lag der Text vor, der dann im Dezem-
ber 2006 verabschiedet wurde. Der Text des Abkom-
mens ist, obwohl nur einem Problem gewidmet, mit 
45 Artikeln, davon 25 materiellen, relativ umfang-
reich, etwa im Vergleich zur mehr als 20 Jahre älte-
ren Anti-Folter-Konvention mit lediglich 16 mate-
riellen Artikeln. Ein Grund dafür liegt sicher in der 
komplexen Natur des Verbrechens des Verschwinden-
lassens, der man sowohl in der Untersuchung des 
Tatbestands als auch in der Formulierung der dar-
aus folgenden Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten 
möglichst umfassend gerecht werden wollte.

Die materiellen Bestimmungen  
der Konvention

Die Bestimmungen der Konvention entsprachen in 
großem Umfang den Erwartungen der Zivilgesell-
schaft, die über Jahrzehnte für ihre Verabschiedung 
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  1 Aktueller Stand: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx? 

src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en

  2 UN-Dok. A/RES/47/133 v. 18.12.1992.

  3 Projet de convention internationale sur la disparition, in: Julio Cor-

tazar, Le refus de l’oubli. La politique de disparition forcée de person-

nes. Colloque de Paris janvier-février 1981, Paris 1982, S. 313ff.

  4 Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons, 

verabschiedet in Belem do Pará 1994, in Kraft getreten im März 1996; 

www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html

  5 Für die Zusammenfassungen dieser vorbereitenden Arbeiten sie-

he: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ElaborationConvention.

aspx. Siehe auch die Beiträge verschiedener Beteiligter in: Emmanuel 

Decaux/Olivier de Frouville (éd.), La Convention pour la protection de 

toutes les personnes contre les disparitions forcées. Actes de la jour-

née d’études du 11 mai 2007, Brüssel 2009.

  6 Webseite des CED: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CED 

Index.aspx

Aus all dem wird deutlich, dass die Konvention vor 
allem als Instrument der Vorbeugung angelegt ist. 
Kein anderes Menschenrechtsabkommen ist ähnlich 
klar durch die Maßnahmen strukturiert, die dem 
Schutz der Opfer und den Vorkehrungen gegen die 
entsprechende Menschenrechtsverletzung dienen.

Die Schutzinstrumente der Konvention 
und Kompetenzen des Ausschusses

Im Zweiten Teil der Konvention (Artikel 26–36) wer-
den die Kompetenzen und Verfahrensweisen des für 
die Überwachung der Konvention eingerichteten Aus-
schusses gegen das Verschwindenlassen (Committee 
on Enforced Disappearances – CED)6 geregelt. Hier 
weist die Konvention einige innovative Züge auf, die 
in anderen Menschenrechtsverträgen nicht oder nur 
selten zu finden sind.

Der Ausschuss besteht aus nur zehn Expertinnen 
und Experten, die wie üblich von der Versammlung 
der Vertragsstaaten gewählt werden. Die Amtszeit 
der Ausschussmitglieder beträgt in der Regel vier Jah-
re, mit der Möglichkeit einer einmaligen Mandats-
verlängerung. Zwar werden die Mitglieder ausschließ-
lich von den Vertragsstaaten vorgeschlagen (merk - 
würdigerweise kann ein Staat dabei nur Angehörige 
der eigenen Nationalität vorschlagen), nach ihrer 
Wahl sind sie jedoch verpflichtet, ausschließlich auf 
der Grundlage ihrer moralischen und fachlichen 
Kompetenz unabhängig zu arbeiten.

Berichtsverfahren

Wie bei den anderen Menschenrechtsausschüssen ist 
die Grundlage der Arbeit des CED die Bewertung der 
Staatenberichte und die daraus abgeleiteten soge-
nannten Abschließenden Bemerkungen (concluding 
observations). Darin geben die Ausschussmitglieder 
Empfehlungen an die Staaten zur Verbesserung ihrer 

gekämpft hatte, allerdings mit einigen Ausnahmen. 
Die materiellen Bestimmungen der Konvention (Ar-
tikel 1 bis 25), die auch Gegenstand der Staatenbe-
richte und mündlichen Anhörungen der Staaten sind, 
lassen sich in aller Kürze zusammenfassen:
n Das Verbot des Verschwindenlassens ist absolut, 

also notstandsfest und auch zu Zeiten bewaff-
neter Konflikte gültig.

n Die Konvention gibt eine präzise und umfassende 
Definition des Verschwindenlassens, die alle As-
pekte erfasst, die das komplexe Verbrechen kon-
stituieren (Art. 2 und 6). Entsprechend ausführ-
lich und komplex ist auch die Definition der Opfer, 
die einen relativ weit gezogenen Personenkreis um-
fasst. Ausdrücklich aufgeführt werden die Rechte 
auf Wahrheit, auf Unterstützung bei der Suche 
nach den Verschwundenen, auf integrale Wieder-
gutmachung (das heißt materielle und moralische 
Wiedergutmachung) sowie auf Garantien der 
Nicht wiederholung (Art. 24). Zu Letzteren kann 
man auch das ausdrücklich erwähnte Recht der 
Betroffenen zählen, eigene Organisationen zur 
Aufklärung des Verschwindenlassens und zur 
Unterstützung der Opfer zu gründen.

n Während die frühen Beschreibungen und Defi-
nitionen das Verschwindenlassen ausschließlich 
als ein staatliches Verbrechen fassten, trägt die 
Konvention der Tatsache Rechnung, dass immer 
häufiger auch nichtstaatliche Akteure, wie Grup-
pen der Organisierten Kriminalität, Menschen 
verschwinden lassen. Sie unterscheidet zwischen 
beiden Modalitäten, verpflichtet die Staaten aber 
auch im letzteren Fall zur Ermittlung und Bestra-
fung der Schuldigen (Art. 3). Dementsprechend 
müssen die Staaten auch über diese Fälle und ihre 
entsprechenden Schutz- und Kontrollmaßnahmen 
berichten.

n Die Staaten sind verpflichtet, das Verbrechen des 
Verschwindenlassens in ihrem Strafrecht unter 
Strafe zu stellen (Art. 4). 

n Die Konvention regelt umfassend die – auch in-
ternationalen – Verfolgungspflichten, Ausliefe-
rungsregelungen und Mindestnormen der Ver-
jährung (Art. 7–11, 13–16).

n Umfassend ausgearbeitet sind auch die staatlichen 
Pflichten zur effektiven und raschen Aufklärung 
bei Anzeige von Verschwindenlassen unter Be-
teiligung der Opfer (Art. 12, 15) und Garantien 
der Transparenz bei Festnahmen und Haft, ein-
schließlich einer ausführlichen Ausgestaltung der 
Rechte auf Information (Art. 17–23).

n In besonderer Weise sollen die Staaten schließlich 
nach Artikel 25 den Schutz von Kindern vor dem 
Verschwindenlassen gewährleisten. Wie die aus-
führlichen Bestimmungen zum Adoptionsrecht 
und zur Identitätsfeststellung zeigen, spiegelt die 
Konvention hier die leidvollen Erfahrungen un-
ter anderem von Argentinien.
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gesetzgeberischen und administrativen Praxis. Ab-
weichend von der Verfahrensweise der meisten an-
deren Ausschüsse sieht die Verschwundenen-Kon-
vention nur einen umfassenden Staatenbericht über 
die Erfüllung sämtlicher vertraglicher Verpflichtun-
gen vor, der zwei Jahre nach Inkrafttreten der Kon-
vention für den jeweiligen Staat vorzulegen ist. Hier 
nimmt die Konvention Bemühungen zur Rationali-
sierung der Berichtsverfahren vorweg, die im Zuge 
des Reformprozesses vorgeschlagen werden. Die an-
schließende Beobachtung der Vertragspflichten ge-
schieht nicht mehr durch weitere periodische umfas-
sende Berichte, sondern im Rahmen der Ergebnis- 
verfolgung (follow-up) der Empfehlungen. Damit 
kann überflüssige Routinearbeit vermieden werden, 
und beide Seiten können sich auf jene Aspekte der 
Konvention konzentrieren, wo der CED Handlungs-
bedarf sieht.

Beschwerdeverfahren

Ein weiteres Instrument ist die Prüfung von und 
Entscheidung über Beschwerden in Bezug auf Ver-
letzungen der Konvention durch individuelle Klä-
ger (Art. 31) oder durch andere Vertragsstaaten 
(Art. 32). Beide Instrumente bedürfen jedoch einer 
besonderen zustimmenden Erklärung durch die je-
weiligen Staaten. Obwohl die Anwendung der Ver-
fahren eigentlich einfacher ist als bei den bei ande-
ren Konventionen üblichen Fakultativprotokollen, 
da beide Verfahren in der Konvention selbst bereits 
angelegt sind, haben sich die Staaten mit der Zu-
stimmung bisher zurückgehalten. Während alle eu-
ropäischen Vertragsstaaten dem Ausschuss auch die 
Kompetenz zur Entscheidung über Individualbe-
schwerden erteilt haben, haben weltweit erst 16 der 
gegenwärtig 47 Vertragsstaaten diesen wichtigen 
Schritt getan. Zusätzlich hat Japan die Staatenbe-
schwerde (Art. 32), nicht aber die Individualbe-
schwerde zugelassen, ein merkwürdiger Schritt an-
gesichts der Tatsache, dass die Vertragsstaatenbe- 
schwerde in der Praxis nicht wahrgenommen wird. 
Bisher hat der Ausschuss erst eine Individualbe-
schwerde entgegengenommen und für zulässig er-
klärt. Die Entscheidung über die Beschwerde wird 
für Ende 2015 erwartet. 

Eilaktionen

Während die Individualbeschwerde also nicht zuletzt 
aufgrund der zögerlichen Zustimmung der Staaten 
noch in den Anfängen steckt, hat sich ein weiteres 
Instrument, das nicht zustimmungspflichtig, sondern 
integraler Bestandteil der Konvention ist, als uner-
wartet wirkungsvoll erwiesen. Die Rede ist von den 
Eilaktionen (urgent actions) nach Artikel 30 der Kon-
vention, mit denen Personen, »die ein berechtigtes 
Interesse haben«, den Ausschuss um Unterstützung 
bei der Suche nach einer verschwundenen Person bit-
ten können. 

Bis Ende Juli 2015 hat der Ausschuss 86 solcher 
Eilaktionen aus fünf Staaten bearbeitet. Das Ver-
fahren ist bislang außerordentlich opferorientiert. 
Da es sich hierbei um eine im Kern humanitäre 
Maßnahme handelt, und aufgrund der gebotenen 
Dringlichkeit, sind die Hürden, dass der Ausschuss 
eine solche Petition annimmt, sehr niedrig. Insbe-
sondere muss nicht, wie bei einer Individualbeschwer-
de nach Artikel 31, der innerstaatliche Rechtsweg 
ausgeschöpft sein, eine einfache Meldung bei einer 
Behörde genügt. 

Die Eilaktionen gehen beim CED-Sekretariat un-
ter dem Dach des Amtes des Hohen Kommissars 
für Menschenrechte (OHCHR) in Genf ein. An-
schließend werden sie von dort den zuständigen Be-
richterstattern des CED zur Prüfung zugeleitet. Bei 
Annahme wird sofort ein erster Brief an den jewei-
ligen Staat geschickt, in dem um die notwendigen 
Auskünfte und Maßnahmen gebeten wird. Entge-
gen manchem Vorurteil über bürokratische Proze-
duren in Genf wird ein solcher erster Brief in aller 
Regel schon nach 24 bis maximal 48 Stunden ver-
sendet. Dem Staat wird dabei, wiederum mit Rück-
sicht auf die gebotene Eile, eine kurze Frist (in der 
Regel ein bis zwei Wochen) zur Beantwortung der 
Fragen gegeben. Bei Nichteinhaltung folgen ähn-
lich kurzfristige Erinnerungen. Die vom Staat dann 
übermittelten Informationen werden umgehend an 
die Antragsteller weitergeleitet, die sie kommentie-
ren können. 

Auch wenn meist das eigentliche Ziel, nämlich 
die verschwundene Person zu finden, nicht erreicht 
wird, wissen doch alle Beteiligten, dass der Ausschuss 
auf der Ausschöpfung aller möglichen Mittel be-
steht, die Suche voranzutreiben. Dazu gehört auch 
die Nachfrage nach Art und Umfang der eingeleite-
ten Ermittlungen und nicht zuletzt in vielen Fällen 
die Aufforderung an den Staat, für Familienange-
hörige, Zeugen und sonstige gefährdete Personen 
Schutzmaßnamen zu erlassen. Die Eilaktionen, die 
so lange fortgeführt werden, bis die Person gefunden 
wird, ermöglichen dem CED in ihrer Gesamtheit 
und über einen längeren Zeitraum konkrete Einbli-
cke in die Funktionsfähigkeit der für Suche, Auf-
klärung und Strafverfolgung zuständigen Institu-
tionen. Diese Erkenntnisse können beispielsweise 
bei den Staatenberichten und deren Ergebnisverfol-
gung zum Tragen kommen.

Länderbesuche

Ein weiteres ungewöhnliches Instrument steht dem 
Ausschuss mit der Möglichkeit von Länderbesuchen 
nach Artikel 33 zur Verfügung, wenn er zu der An-
sicht gelangt, dass in einem Staat die Bestimmungen 
der Konvention »in schwerwiegender Weise verletzt« 
sein könnten. Einen solchen Antrag hat der Ausschuss 
erst einmal im Fall Mexikos gestellt. Der Staat hat 
ihm bisher nicht zugestimmt.
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  7 Statement on the Ratione Temporis Element in the Review of Re-

ports Submitted by States Parties under the International Convention 

for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, Genf, 

15.11.2013, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/

Download.aspx?symbolno=INT%2fCED%2fSUS%2f7250&Lang=en

Die Interpretation der Vertragstexte ist eine wei-
tere Kernkompetenz aller Vertragsausschüsse. Die 
bekannteste Form hierfür sind die sogenannten All-
gemeinen Bemerkungen. Der Verschwundenen-Aus-
schuss hat bisher keine solche Kommentierung vor-
gelegt, weil er dies nicht aufgrund bloßer juristischer 
Auslegung tun, sondern erst in der praktischen Ar-
beit jene Punkte identifizieren will, die sich als un-
terschiedlich auslegbar erweisen und einer genaue-
ren Auslegung bedürfen. Solche Fragen sind in der 
Tat an einigen Stellen aufgetreten und wurden vom 
CED in unterschiedlicher Form beantwortet, etwa 
in kurzen veröffentlichten Erklärungen, in einzelnen 
Verfahrensentscheidungen oder im Rahmen von 
Empfehlungen zu Staatenberichten. Einige davon 
seien hier herausgegriffen:

Auslegung von kontroversen  
oder unklaren Bestimmungen

Zeitliche Zuständigkeit

Artikel 35 Absatz 1 besagt, dass der Ausschuss nur 
zuständig ist für Fälle von Verschwindenlassen, die 
sich nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den 
jeweiligen Staat ereignet haben. Ein solcher Aus-
schluss von rückwirkenden Kompetenzen, der auch 
in anderen Verträgen üblich ist, schützt sowohl die 
Staaten als auch den Ausschuss davor, die enorme 
Zahl von zurückliegenden Fällen des Verschwin-
denlassens, wie sie etwa der WGEID vorliegen, neu 
aufzurollen. Im Zusammenhang mit seinem Staa-
tenbericht auf der 5. Tagung des CED im Novem-
ber 2013 wurde von Spanien die Meinung vertre-
ten, der Ausschuss habe keine Kompetenz, Fragen 
aufzuwerfen, die sich auf Fälle aus der Zeit vor dem 
Inkrafttreten der Konvention bezögen, also insbe-
sondere auf die Zeit der Franco-Diktatur. Der Aus-
schuss wies diese Auffassung, die weder vorher noch 
seitdem von anderen Staaten geteilt wurde, zurück. 
Artikel 35, so der CED in einer Stellungnahme zur 
Bedeutung der Ratione-temporis-Bestimmung, be-
ziehe sich nur auf ›Fälle‹ von Verschwindenlassen, 
nicht aber auf die allgemeinen Staatenpflichten ge-
mäß der Konvention.7 Soweit also Ereignisse, Nor-
men oder institutionelle Vorkehrungen aus der Ver-
gangenheit heutige Rechte nach der Konvention 
berührten, müssten sie jedenfalls im Rahmen der 
Staatenberichte und ihrer Nachverfolgung herange-
zogen werden können. 

Befassung der Generalversammlung 

Völlig neuartig ist eine in Artikel 34 vorgesehene Be-
fugnis, von welcher der Ausschuss bisher noch kei-
nen Gebrauch gemacht hat. Demnach kann der CED, 
wenn er zu der Auffassung gelangt, dass in einem 
Staat »eine ausgedehnte oder systematische Praxis 
des Verschwindenlassens« vorliegt, nach Einholung 
aller verfügbaren Informationen seitens des Vertrags-
staats, diese Situation der Generalversammlung »als 
dringlich zur Kenntnis bringen«. Diese Befugnis ist 
im Zusammenhang mit Artikel 5 der Konvention 
zu sehen, wonach die ausgedehnte oder systematische 
Praxis des Verschwindenlassens ein Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit im Sinne des anwendbaren 
Völkerrechts darstellt und »die nach diesem Recht 
vorgesehenen Konsequenzen nach sich [zieht]«. Da-
mit würde das Verschwindenlassen vom Ausschuss 
an eine politische Instanz abgegeben, was zweifel-
los zu mehr Sichtbarkeit des Problems führen, aber 
seine Beurteilung auch dem politischen Kräftespiel 
überantworten würde. Der CED hat in seinen Emp-
fehlungen zum Staatenbericht Mexikos zwar fest-
gestellt, dass es in weiten Teilen des Landes eine aus-
gedehnte Praxis des Verschwindenlassens gebe, von 
der ein Teil auch als gewaltsames Verschwindenlassen 
anzusehen sei. Er hat daraus aber keine weitergehen-
den Schlussfolgerungen gezogen, außer der dringen-
den Aufforderung, Mexiko müsse auf allen Ebenen 
mehr zur Bekämpfung dieses Verbrechens tun.

Sonstiges

Erwähnenswert sind im Zusammenhang der Ar-
beitsweise des Ausschusses noch zwei Bestimmun-
gen der Konvention, die eher selten genannt werden. 
Artikel 27 sieht vor, dass die Vertragsstaaten vier 
bis sechs Jahre nach Beginn der Arbeit des Aus-
schusses, also zwischen 2015 und 2017, entschei-
den, ob die vom Ausschuss wahrgenommenen Auf-
gaben künftig von diesem oder einer zu benennen- 
den »anderen Stelle« geleistet werden sollten. Diese 
einmalige Klausel geht auf Stimmen während der 
Arbeit an der Konvention zurück, die die Sinnhaf-
tigkeit beziehungsweise Notwendigkeit eines eige-
nen Überwachungsausschusses bezweifelten. Es wird 
sich also demnächst zeigen, ob die Arbeit des CED 
in dieser Form fortgesetzt werden wird. Eine Über-
tragung der Funktionen eines Vertragsausschusses 
an »andere Stellen« dürfte allerdings erhebliche, auch 
rechtliche Probleme nach sich ziehen.

Artikel 28 schließlich, der den Ausschuss zur in-
tensiven Zusammenarbeit mit allen übrigen Orga-
nen des Menschenrechtsschutzes verpflichtet, um eine 
einheitliche Anwendung der internationalen Men-
schenrechtsschutznormen zu gewährleisten, erscheint 
auf den ersten Blick banal. Er hat jedoch einen beson-
deren Hintergrund, der für die Interpretation man-
cher Teile der Konvention bedeutsam werden kann.
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Eigenständiger Straftatbestand 

Artikel 4 besagt: »Jeder Vertragsstaat trifft die er-
forderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
das Verschwindenlassen nach seinem Strafrecht eine 
Straftat darstellt.« In fast allen Fällen hat der Aus-
schuss nach Prüfung der Staatenberichte bisher Emp-
fehlungen ausgesprochen, die strafrechtliche Rege-
lung des Verschwindenlassens in Einklang mit den 
umfangreichen Bestimmungen der Konvention zur 
Strafbarkeit dieses sehr komplexen Verbrechens zu 
bringen, so etwa auch im Falle Deutschlands. Der 
Ausschuss ist der Auffassung, dass in aller Regel nur 
ein eigener Straftatbestand ›Verschwindenlassen‹ die 
besondere Qualität des Verbrechens und aller sei-
ner denkbaren Tathandlungen abdeckt. Mehrfach 
haben die Expertinnen und Experten in diesem 
Zusammenhang auch betont, dass die von vielen 
Staaten vollzogene Übernahme der entsprechenden 
Bestimmung des Römischen Statuts des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs (Art. 7 [2] i Römisches Sta-
tut) nicht die Anforderungen des Artikels 4 der Ver-
schwundenenkonvention erfüllt. Denn im Römi- 
schen Statut ist das »zwangsweise Verschwinden-
lassen von Personen« nur in seiner Ausprägung als 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit enthalten, wenn 
es also »im Rahmen eines ausgedehnten oder syste-
matischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung und 
in Kenntnis des Angriffs« begangen wird. Außerdem 
liegt ein Verschwindenlassen im Sinn des genannten 
Artikels des Römischen Statuts nur vor, wenn es »in 
der Absicht, [die Person] für längere Zeit dem Schutz 
des Gesetzes zu entziehen«, begangen wird. Alle diese 
definitorischen Einschränkungen sind der Konven-
tion fremd, weswegen die Übernahme der Bestim-
mungen des Römischen Statuts in nationale Geset-
ze für die Zwecke des Völkerstrafrechts zwar grund - 
sätzlich zu begrüßen, für die Umsetzung der Anfor-
derungen der Verschwundenen-Konvention aber 
nicht ausreichend ist.

Militärgerichtsbarkeit

Die Militärgerichtsbarkeit, die in vielen Staaten der 
Welt weitreichende Befugnisse hat, kann nach heu-
tigem Stand des Völkerrechts als ständische Gerichts-
barkeit jedenfalls für Straftaten, die Menschenrechts-
verletzungen bedeuten, keine Zuständigkeit bean- 
spruchen. Schon die entsprechende Erklärung der 
Vereinten Nationen von 1992 und die Interamerika-
nische Konvention gegen das Verschwindenlassen 
von 1994 legten dies ausdrücklich fest. Der gleichen 
Ansicht war auch die Mehrheit der Staaten wäh-
rend der Arbeiten an der Verschwundenen-Konven-
tion. Es war dem Wunsch nach einer raschen ein-
vernehmlichen Verabschiedung der Konvention ge- 
schuldet, dass sich im Text jedoch kein den Vorgän-
gerdokumenten vergleichbarer Artikel findet. Der 
CED hat dennoch, unter Bezug auf den erwähnten 

Artikel 28 sowie auf Artikel 37, der bestimmt, dass 
die Auslegung der Konvention nicht hinter den er-
reichten Stand des Völkerrechts zurückfallen darf, 
vielfach klargemacht, dass auch ohne ausdrückliche 
Erwähnung das Verschwindenlassen ausschließlich 
in die Zuständigkeit der ordentlichen Justiz fällt, 
und zwar auch, wenn das Opfer dem Militär ange-
hört.8

Amnestien

Eine weitere ›Lücke‹ in der Konvention ist die Frage 
der Amnestierbarkeit des Verschwindenlassens. Ein 
entsprechendes Verbot, wie es schon die Erklärung 
von 1992 (Art. 18 Abs. 1) vorsieht, findet sich in der 
Konvention nicht. In den Debatten der Redakti-
onsgruppe wollte man sich auf ein generelles Ver-
bot von Amnestien ebenso wenig festlegen wie auf 
ein grundsätzliches Verjährungsverbot. Dort wur-
de aber auch festgestellt, dass die in der Konvention 
festgeschriebenen Rechte der Opfer auf Wahrheit, 
Rehabilitierung und Garantien der Nichtwiederho-
lung der Sache nach Amnestien des Verschwinden-
lassens im Prinzip ausschließen. Entschärft wird die 
Frage nach der Amnestierbarkeit des Verschwinden-
lassens in der Praxis dadurch, dass es generell, und 
explizit auch in der Konvention (Art. 8 Abs. 1 [b]) 
als »Straftat von Dauer« angesehen wird, womit rück-
wirkende Amnestien für noch andauerndes Ver-
schwindenlassen wirkungslos sind. Dies erlaubte zum 
Beispiel der chilenischen Justiz, trotz der weiterbe-
stehenden Selbstamnestie des Pinochet-Regimes diese 
für das Verschwindenlassen nicht anzuwenden. Der 
CED hat in seinen Abschließenden Bemerkungen zu 
Spanien zum Ausdruck gebracht, dass er Amnestien 
für das Verschwindenlassen für nicht vereinbar mit 
Sinn und Wortlaut der Konvention hält.9 

Fazit

Mit der 8. Tagung vom Februar 2015 blickt der Aus-
schuss gegen das Verschwindenlassen auf vier Jahre 
Arbeit zurück. Die zehn Sachverständigen haben in 
dieser Zeit elf Staatenberichte geprüft, wichtige Klä-
rungen zum Verständnis des Konventionstextes vor-
genommen und die Eilaktionen einem ausgiebigen 
›Praxistext‹ unterzogen. Der Ausschuss hat sich auch 
aktiv an den Debatten um die Reform der Vertrags-
organe beteiligt und dabei insbesondere die Unab-
hängigkeit der Sachverständigen als Eckpfeiler dieses 
Systems hervorgehoben. Er ist nur noch schwer aus 
dem System der Vertragsorgane wegzudenken.

  8 Vgl. die Abschließenden Bemerkungen zum Staatenbericht Mexikos 

vom September 2015, Abs. 26, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/

CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED_COB_MEX_19564_S.pdf

  9 UN Doc. CED/C/ESP/CO/1 v. 12.12.2013, Abs. 11f.; indirekt auch zu 

Uruguay UN Doc. CED/C/URY/CO/1 v. 8.5.2013, Abs. 15f.

Der Ausschuss  
hält Amnestien für 
das Verschwinden-
lassen für nicht mit 
Sinn und Wortlauf 

der Konvention 
vereinbar.

Die Militärgerichts-
barkeit kann nach 

heutigem Stand des 
Völkerrechts als 

ständische Gerichts-
barkeit für  

Menschenrechts-
verletzungen keine 

Zuständigkeit  
beanspruchen.



Dumon  |  Zwischen Partizipation und Politik

Vereinte Nationen 4/2015           171

Zwischen Partizipation und Politik: 
Sport im System der Vereinten Nationen
Detlef Dumon

Was hat Sport mit den Vereinten Nationen zu tun? 
Auch wenn er sicherlich nicht zu den Kernaufgaben 
der UN gehört, spielt Sport eine zunehmend wich-
tige Rolle – vor allem in der UN-Entwicklungszu-
sammenarbeit. Dieser Beitrag stellt Sport in den 
Strukturen der Vereinten Nationen vor, erläutert sei-
ne Funktion in der globalen Entwicklungszusam-
menarbeit, beschreibt beispielhaft die enge Koope-
ration zwischen Vertretern aus Politik und Sport und 
nennt abschließend Möglichkeiten der Einfluss-
nahme der Vereinten Nationen auf die Arbeit der 
großen Sportorganisationen und -verbände.
 
»Wo arbeiten Sie? In der Sportwissenschaft? Wofür 
braucht Sport eine Wissenschaft?«, fragte mich ein 
Teilnehmer des sechsten Treffens der ›Collective Con-
sultation of NGOs on Education for All‹ der Orga-
nisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (UNESCO), als wir uns ein- 
ander vorstellten. Offensichtlich hatte er keine Vor-
stellung von den Dimensionen des Sports für Ein-
zelne und die Gesellschaft, keine (guten oder schlech-
ten) Erinnerungen an den Schulsport, stellte sich nicht 
die Frage, unter welchen Bedingungen man körper-
lich aktiver und gesünder leben kann, verschwende-
te keinen Gedanken an wachsende Zahlen von über-
gewichtigen Menschen, an Trainingsoptimierung und 
Leistungssteigerung, an Medikamentenmissbrauch 
und Korruption. Doch Sport, die Wissenschaften, 
die ihn in seiner Entwicklung fördern, und die Po-
litik sind vielfältig – national wie international. Nicht 
nur bilateral können mit Sport Brücken zur Völ-
kerverständigung gebaut werden wie 1957, als der 
damalige Präsident des Deutschen Sportbunds Willi 
Daume als erster Deutscher eine offizielle Einladung 
nach Israel erhielt; auch international nutzen Or-
ganisationen und Programme der Vereinten Natio-
nen Sport als Motor zur Brückenbildung zwischen 
unterschiedlichen Kulturen und Systemen.

International gibt es Initiativen, die Sport für ent-
wicklungspolitische oder friedensfördernde Maßnah-
men einsetzen. Daneben nutzen Sportfunktionäre 
die weitgestreute Leidenschaft für einige Sportar-
ten zur Durchsetzung eigener Interessen, während 
das Image von Politikern gewollt oder ungewollt von 
ihrer Präsenz bei Sportgroßveranstaltungen pro- 
fitiert. 

Sport gehört zu unserer globalen Gesellschaft, 
und so ist es nur folgerichtig, dass sich internatio-
nale zwischenstaatliche Organisationen mit seiner 
Entwicklung be fassen.

Sport in den Strukturen  
der Vereinten Nationen

Seit Jahrzehnten ist Sport in seiner Vielfalt Bestand-
teil von Maßnahmen, Konferenzen und Arbeitsein-
heiten in diversen Sonderorganisationen und Pro-
grammen der Vereinten Nationen, nachdem er schon 
im Vorfeld von vielen Staaten und ihren Regierun-
gen für eigene politische Zwecke genutzt wurde. So 
gab es bereits 1922 eine erste Vereinbarung zwischen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und 
dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC).1

Innerhalb des UN-Systems hat die UNESCO 
das umfassendste Mandat für den Sport. Im Jahr 
1976 veranstaltete sie die erste Weltsportminister-
konferenz. Zwei Jahre später nahm die UNESCO-
Generalkonferenz die Internationale Charta für Lei-
beserziehung und Sport (siehe auch Kasten, S. 172) 
als erstes bedeutendes internationales Referenzdo-
kument an.2

Auf dieser Grundlage ist es Aufgabe der 195 Mit-
gliedstaaten und der neun assoziierten Mitgliedstaa-
ten der UNESCO, ihre unterschiedlichen Interessen 
im Breiten-, Leistungs-, Spitzen- und Schulsport ab-
zustimmen und gemeinsam Handlungsstrategien und 
-empfehlungen zu entwickeln. Dies muss vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher politischer Systeme, 
Sportstrukturen, Interessen und Traditionen gesche-
hen. Während sich unter anderem die Staaten West-
europas gegenwärtig international vor allem mit 
Fragen einer guten Regierungsführung (good gover-
nance) befassen, zeigten die Diskussionen der 5. Welt-
sportministerkonferenz, die im Jahr 2013 auf Ein-
ladung der Bundesregierung in Berlin stattfand, dass 
Vertreter afrikanischer Staaten vor der Aufgabe ste-
hen, ihre nationalen Sportprogramme umzubauen 
und hierfür Unterstützung benötigen.
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  1 United Nations, Report on the International Year of Sport and Phy-

sical Education, United Nations, Genf 2006.

  2 International Charter of Physical Education and Sport, 21.11.1978, 

http://assets.sportanddev.org/downloads/17__intl_charter_of_pe_

and_sport.pdf; eine überarbeitete Fassung wird der UNESCO-General-

konferenz im Herbst 2015 vorgelegt. Zu den wichtigen Ergänzungen 

gehören das Recht auf gleichberechtigte Partizipationsangebote für 

alle Mitglieder einer Gesellschaft, das zunehmende Wissen über Kor-

ruption im Sport sowie die Notwendigkeit, körperliche Aktivität auch 
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Este, Uruguay, 1999) diente der Fortschrittsbewer-
tung seit der letzten Konferenz und der Zielsetzung 
für das folgende Jahrzehnt. Hierzu zählte auch die 
Umsetzung der Leitgedanken der Internationalen 
Charta für Leibeserziehung und Sport sowie der 
Olympischen Charta. Weitere Schwerpunkte bilde-
ten der Beitrag von Schulsport und Sport für eine 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und die For-
derung, dass Schulsport und Sport als integrale Be-
standteile von Bildung anerkannt werden. Die Kon-
ferenzteilnehmer nahmen ferner die ›Berlin Agenda 
for Action‹3 an, die kurz zuvor auf dem ersten Welt-
gipfel zum Schulsport in Berlin entwickelt worden 
war.

Zu den behandelten Themen bei MINEPS IV 
(Athen, 2004) gehörten die Fragen, ob und welche 
universellen Werte integrale Bestandteile des Sports 
sind, wie sicherzustellen ist, dass Frauen und Mäd-
chen im Sport die gleichen Rechte wie Männer und 
Jungen haben, und die Stärkung des Schulsports in 
Schulcurricula. Im Nachgang zu dieser Konferenz 
wurde das Internationale Übereinkommen gegen 
Doping im Sport erarbeitet, das im Jahr 2005 von 
der UNESCO-Generalkonferenz angenommen wur-
de.4

Mit der Anti-Doping-Konvention verständigten 
sich die UNESCO-Mitgliedstaaten zum ersten Mal 
darauf, internationales Recht im Anti-Doping-Kampf 
anzuwenden. Der Welt-Anti-Doping-Code der Welt-
Anti-Doping-Agentur (World Anti-Doping Agency – 
WADA) ist kein Regierungsdokument und kann so-
mit nur für Sportverbände bindend sein; die Kon- 
vention hingegen bietet den rechtlichen Rahmen, in 
dem Regierungen handeln können. Außerdem bietet 
sie Richtlinien für Sportlerinnen und Sportler. Ge-
genwärtig (Juli 2015) haben 181 Länder die Anti-
Doping-Konvention ratifiziert. Nachdem die Kon-
vention im Jahr 2007 in Kraft trat, wurde sie die 
erfolgreichste Konvention in der Geschichte der 
UNESCO in Bezug auf die Geschwindigkeit, in der 
sie von den Mitgliedstaaten angenommen wurde, 
und gehört zu den meistratifizierten Übereinkom-
men der UNESCO.

MINEPS V (Berlin, 2013) fand vor dem Hinter-
grund diverser sportpolitischer Entwicklungen statt, 
mit denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Konferenz unter Leitung des damaligen Bun-
desinnenministers Hans-Peter Friedrich befassten. 
Hierzu gehörte das 2008 in Kraft getretene Interna-
tionale Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, die Auswirkungen auf 
die Regelungen zur Partizipation im Sport hat, die 
Nachhaltigkeit von Sportgroßveranstaltungen und 
die Integrität im Sport, gefährdet unter anderem 
durch Korruption, Spielmanipulation und illegale 
Sportwetten.

Aus diesen wie aus anderen Foren der Vereinten 
Nationen wissen wir, dass es Jahre dauern kann, 

Zwischenstaatlicher Sportausschuss

Zur Vorbereitung von Beschlüssen bedienen sich die 
UNESCO-Mitgliedstaaten verschiedener Instrumen-
te. Hierzu zählt das ›Intergovernmental Committee 
for Physical Education and Sport‹, ein zwischen-
staatlicher Ausschuss, der sich aus 18 Mitgliedstaa-
ten – jeweils drei aus sechs definierten Regionen – 
zusammensetzt und zwischen den Generalkonfe- 
renzen tagt. Dieser Ausschuss wiederum wird von 
internationalen Expertenorganisationen beraten, zu 
denen das Internationale Olympische Komitee, das 
Internationale Paralympische Komitee und der ›In-
ternational Council of Sport Science and Physical 
Education‹ gehören.

Zweites wichtiges Instrument ist die in unregel-
mäßigen Abständen stattfindende ›International Con-
ference of Ministers and Senior Officials Respon-
sible for Physical Education and Sport‹ (MINEPS). 
Seit 1976 gab es fünf dieser Konferenzen. An ihr 
nehmen vor allem leitende Vertreter der Fachminis-
terien aus den UNESCO-Mitgliedstaaten sowie von 
internationalen Verbänden und Organisation teil. 
Seit der ersten Konferenz lieferte MINEPS wichtige 
Beiträge zum internationalen sportpolitischen Dia-
log sowie zur Strategieentwicklung (policy develop-
ment) und bereitete Beschlüsse der UNESCO-Ge-
neralkonferenzen vor.

Weltsportministerkonferenzen

Während MINEPS I (Paris, 1976) vor allem die Ent-
wicklung einer internationalen Sportordnung zum 
Ziel hatte, befasste sich MINEPS II (Moskau, 1988) 
mit der Kommerzialisierung im Sport, mit Gewalt 
und Doping, dem Schutz von Werten und wie diese 
einen Beitrag zur Entwicklung, zu Frieden und Ver-
ständigung leisten können. MINEPS III (Punta del 

›Physical Education‹
Besondere Aufmerksamkeit widmet ein Großteil der UNESCO-Mitglied-
staaten der Förderung von ›physical education‹. Diesen Fachterminus zu 
definieren und ins Deutsche zu übersetzen, ist schwierig, weil sich mit 
ihm über die Jahrzehnte unterschiedliche Konzepte verbinden und der 
Begriff in unterschiedlichen Kulturen verschieden verwendet wird. Ge-
naugenommen müsste man ›physical education‹ mit den veralteten Be-
griffen Leibes- oder Körpererziehung übersetzen, weil beide wie der eng-
lische Begriff den Lernaspekt im Sport berücksichtigen. Dagegen verbinden 
wir im deutschsprachigen Raum den Terminus Sportunterricht mit schu-
lischem Lernen. Der moderne Terminus Schulsport jedoch ist ungenau, 
denn er kann sowohl den pädagogisch gestalteten Sportunterricht als 
auch außerlehrplanmäßige Sportangebote meinen. Im Angelsächsischen 
wird Sport hingegen sehr viel enger als in anderen Ländern West- und 
Mitteleuropas definiert und hat für viele Menschen eine Leistungs- und 
Wettkampfkomponente.
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bis aus globalen Diskussionen Beschlüsse werden, 
die irgendwann zu Gesetzesänderungen auf natio-
naler Ebene führen. Die Anti-Doping-Konvention 
war diesbezüglich ein erfolgreiches Gegenbeispiel. 

Sport als Element der  
Entwicklungszusammenarbeit

Die Aktivitäten unter dem Schirm von Sport für 
Entwicklung und Frieden kamen im Jahr 2001 in 
Schwung, als der damalige UN-Generalsekretär Kofi 
Annan den früheren Bundespräsidenten der Schweiz 
Adolf Ogi zu seinem Sonderberater für Sport im 
Dienste von Entwicklung und Frieden ernannte.5 
Aufgabe des ›Sportchefdiplomaten‹ ist es, für den 
Sport als Entwicklungsmotor innerhalb und außer-
halb des UN-Systems zu werben und entwicklungs-
orientierte Partnerschaften zwischen Regierungen, 
Sport und Wirtschaft anzuregen.

Für das Folgejahr setzte Kofi Annan eine organisa-
tionsübergreifende Arbeitsgruppe ein, um einen Über-
blick über Aktivitäten zu erhalten, die Sportmaß-
nahmen in Programme und Projekte innerhalb des 
UN-Systems einbezogen. Mitglieder dieser Arbeits-
gruppe waren zehn UN-Organisationen mit sehr ver-
schiedenen Zugängen zum Sport. Hierzu gehörten 
die ILO, das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP), 
die UNESCO, das UN-Umweltprogramm (UNEP), 
der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Na-
tionen (UNHCR), das Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen (UNICEF), das Büro der Vereinten Nati-
onen für Drogen- und Verbrechungsbekämpfung 
(UNODC), das Freiwilligenprogramm der Verein-
ten Nationen (UNV), das Gemeinsame Programm 
der Vereinten Nationen zu HIV/AIDS (UNAIDS) 
und die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Im Oktober 2003 veröffentlichte Kofi Annan den 
Bericht der Arbeitsgruppe mit dem Titel ›Sport for 
Development and Peace: Towards Achieving the Mil-
lennium Development Goals‹6. Der Bericht kam zu 
dem Ergebnis, dass Sport einen wichtigen Beitrag 
zum Erreichen der Millenniums-Entwicklungsziele 
leisten könne. Die daraufhin von der Generalver-
sammlung am 3. November 2003 angenommene Re-
solution 58/5 ›Sport als Mittel zur Förderung der 
Bildung, der Gesundheit, der Entwicklung und des 
Friedens‹ bezog sich auf diesen Bericht. Sie lud Mit-
gliedstaaten zu einer verstärkten Nutzung von Sport-
programmen im Rahmen ihrer Entwicklungs- und 
Friedenspolitik ein und rief das Jahr 2005 zum Inter-
nationalen Jahr des Sports und der Leibeserziehung 
aus. Die Befürworter dieser Resolution hofften, dass 
Sportprogramme zur sozioökonomischen Entwick-
lung von Gesellschaften beitrügen und friedensför-
dernde Maßnahmen unterstützten, würden sie ge-
zielt mit Maßnahmen zum Erwerb von Kernkom- 
petenzen, Bildungsangeboten und gesundheitlicher 
Aufklärung angereichert.7 

Oft fällt bei Projektplanungen auf, dass die Initi-
atoren auf die ›Kraft des Fußballs‹ vertrauen und 
meinen, dass man nur den Rahmen zum Spielen be-
reitzustellen brauche, dann würde sich vieles von 
allein ergeben. Um aber nachhaltig helfen zu können, 
müssen Programme akribisch geplant werden. Zu 
den Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umset-
zung gehören das Wissen über kulturelle und sozi-
ale Rahmenbedingungen und über Lernprozesse 
sowie umfangreiche pädagogische und didakti-
sche Kompetenzen. Gern wird der Sport als Schule 
fürs Leben gesehen, dabei gibt es keinen Automa-
tismus, mit dem im Spiel erworbene Kompetenzen in 
andere Lebenssituationen übertragen werden. Dieser 
Transfer muss gelernt werden und erfordert zusätz-
liche pädagogisch aufbereitete Lerneinheiten.

Das Amt des Sonderberaters des Generalsekre-
tärs für Sport im Dienste von Entwicklung und 
Frieden wird seit einigen Jahren durch das Büro der 
Vereinten Nationen für Sport im Dienste von Ent-
wicklung und Frieden (United Nations Office for 
Sport for Development and Peace – UNOSDP) un-
terstützt. In Ergänzung zu den oben genannten Auf-

  3 Siehe: www.icsspe.org/about/structure/declarations-about-sport

  4 Deutscher Text: www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesan 

zeiger_BGBl&jumpTo=bgbl207s0354.pdf

  5 Seit dem Jahr 2008 hat der deutsche Sportfunktionär und Politi-

ker Wilfried Lemke dieses Amt inne.

  6 Siehe: www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/

Reports/2003_interagency_report_ENGLISH.pdf

  7 Einen Überblick über durchgeführte Projekte und deren Akteure 

bietet: Report on the International Year of Sport and Physical Educa-

tion, United Nations, Genf 2006.

Eine Basketballerin während des Trainings in Mogadischu im Juni 2013. Die somalische 
Terrormiliz Al-Shabaab versuchte mit brutalen Einschüchterungsversuchen und Mord-
drohungen, insbesondere Mädchen und Frauen vom Basketballspielen abzuhalten. Heu-
te jedoch gibt es zahlreiche Frauen- und Männerteams. Der Sport trägt effektiv dazu 
bei, Jugendlichen eine Perspektive zu bieten und vom Leben auf der Straße, Drogen-
konsum oder dem Eintritt in eine Terrorgruppe zu bewahren, so der Somalische Basket-
ball Verband (SBF).                                         UN-Foto: Tobin Jones
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wünschten, dass die leitenden Vertreter der großen 
Organisationen und Verbände das Interesse von Po-
litikern an Sportgroßveranstaltungen nutzten, um 
Verbesserungen in Menschenrechtsfragen und an-
deren Politikfeldern zu bewirken. Mehrmals wurde 
beispielsweise der IOC-Präsident aufgefordert, an den 
russischen Präsidenten Wladimir Putin zu appellie-
ren, ein vor den Olympischen Winterspielen 2014 
eingeführtes Gesetz zurückzunehmen, das homo-
sexuelle Menschen diskriminiert. Thomas Bach selbst 
sah bereits die Diskussion hierüber als positives Er-
gebnis der Vergabe der Olympischen Winterspiele 
an Sotschi.11 Der UN-Generalsekretär hingegen war 
diesbezüglich deutlicher und nutzte die Einladung 
des IOC zur Teilnahme an einer IOC-Vollversamm-
lung in Sotschi zu einem Aufruf: »Wir alle müssen 
unsere Stimme gegen Angriffe auf Lesben, Schwule, 
bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Menschen 
erheben (...) Wir müssen gegen Festnahmen, Inhaf-
tierungen und diskriminierende Restriktionen, de-
nen sie ausgesetzt sind, aufbegehren.«12

Auch der Internationale Fußballverband FIFA 
wird von der Weltöffentlichkeit aufgefordert, gegen-
über Katar, dem Ausrichter der Fußballweltmeister-
schaft 2022, auf die Behebung von Missständen im 
Land zu drängen. Dort geht es vor allem um die le-
bensgefährlichen und unwürdigen Zustände auf 
WM-Baustellen. Der UN-Sonderberichterstatter über 
die Menschenrechte von Migranten François Crépeau 
mahnte die zuständigen Behörden in Katar, die Welt-
meisterschaft zu nutzen und die Situation der Mig-
ranten und ihrer Familien zu verbessern. Vor dem 
Hintergrund, dass 88 Prozent der Bewohner Katars 
Wanderarbeitnehmer sind, forderte er ebenfalls, dass 
man diesen aufgrund ihres wichtigen Beitrags, den 
sie zum Leben im Land leisten, positiver begegnen 
solle. Der Berichterstatter kritisierte das Einbehal-
ten von Reisepässen von Wanderarbeitnehmern, de-
ren unzureichende Arbeitsrechte und die kostenpflich-
tige Anwerbung im Heimatland, sodass die Arbeiter 
schon bei der Einreise in Katar verschuldet sind.13

Kritik an Katar kam auch von der ILO.14 Der In-
ternationale Gewerkschaftsbund ITUC begrüßte die 
ungewöhnlich deutliche Haltung der ILO gegenüber 
Katar und warnte, dass bis zum Beginn der Fußball-
weltmeisterschaft 4000 Bauarbeiter infolge der Ar-
beitsbedingungen sterben könnten. Die FIFA soll Ka-
tar erst sehr spät aufgefordert haben, die Bedingungen 
für die Wanderarbeitnehmer zu verbessern, gleich-
zeitig aber geäußert haben, dass sie nur wenige Ein-
flussmöglichkeiten habe.15 FIFA-Präsident Joseph 
Blatter soll den Tod der Bauarbeiter sogar relati-
viert haben: »›In jedem Land der Welt‹, so der Fuß-
ball-Boss, ›kann es zu tödlichen Zwischenfällen auf 
Baustellen kommen, insbesondere auf WM-Bau-
stellen‹.«16 Im Interesse des Schutzes von Leben und 
der Wahrung von Arbeits- und Menschenrechten 
für alle ist eine Zusammenarbeit von Sportverbän-

gaben des Sonderberaters führt dieser seit 2012 ge-
meinsam mit UNOSDP und nationalen Ausrichtern 
Gruppenleiterkurse (leadership courses) für junge 
Menschen aus Entwicklungsländern und Krisenge-
bieten durch, zu deren Inhalten Wissensvermittlung, 
Kompetenzerweiterung in diversen Sportarten und 
über den Sport hinaus gehören. Seit der ersten Durch-
führung fanden bis Juli 2015 17 solcher mehrwö-
chigen Kurse statt.

Außerdem veranstalteten das Büro und der Son-
derberater gemeinsam mit dem IOC das ›Internati-
onal Forum on Sport for Peace and Development‹. 
Während der drei Ausgaben dieses Forums, an 
dem auch der UN-Generalsekretär und der IOC-
Präsident teilnahmen, sollten Erfolge und Misser-
folge vergangener Maßnahmen untersucht und fest-
gestellt werden, welcher Voraussetzungen es bedarf, 
um die Arbeit im Bereich Sport für Frieden und Ent-
wicklung effektiver zu gestalten.

Eine der letzten wichtigen Entscheidungen der 
Vereinten Nationen war mit Resolution 67/296 der 
UN-Generalversammlung vom 23. August 2013, 
den 6. April eines jeden Jahres zum Internationalen 
Tag des Sports im Dienste von Entwicklung und 
Frieden zu erklären. Der damalige IOC-Präsident 
Jacques Rogge kommentierte, die Resolution »ist 
ein Aufruf zum Handeln, um das Leben von Men-
schen auf der ganzen Welt zu verändern«8.

Der politische Einfluss von  
Sportorganisationen und -verbänden

Die guten Kontakte zwischen den obersten Funktio-
nären des internationalen Sports und der Leitungs-
ebene der Vereinten Nationen sind deutlich erkenn-
bar. Ein kurzer Blick in die Nachrichten des IOC zeigt 
die politische Ebene, auf der ihr Präsident agiert. Zu 
seinen Gesprächspartnern gehören Staatsoberhäup-
ter, Regierungschefs und Minister vieler Länder.9

Bereits vor einiger Zeit vereinbarten der gegen-
wärtige IOC-Präsident Thomas Bach und UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon zusammenzuarbeiten. 
»Das IOC und die Vereinten Nationen stehen für 
dieselben Werte und wollen einen gemeinsamen Bei-
trag für eine bessere und friedlichere Welt durch Sport 
leisten«, so Bach. »Sport kann die Welt verändern, 
aber nicht alleine. Die Olympische Bewegung ist 
bereit, ihren Beitrag zu den Bemühungen der Ver-
einten Nationen zu leisten, um Frieden zu gewähr-
leisten und sozialen Wandel voranzutreiben.«10

Bekannt ist der gemeinsame Einzug der nord- 
und südkoreanischen Olympiamannschaften bei den 
Olympischen Spielen 2000, 2004 und 2006. Er  wur-
de als wichtiges Signal der Suche nach Verständigung 
zwischen den beiden Systemen des seit 1948 ge-
trennten Landes gesehen.

Daneben gibt es weitere Entwicklungen und Er-
eignisse, bei denen sich Teile der Öffentlichkeit 
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den und den UN mit ihren Mitgliedsorganisationen 
zwingend notwendig.

Reaktionen der Vereinten Nationen

Wie kaum ein anderes gesellschaftliches Handlungs-
feld bringt Sport Menschen miteinander in Kontakt, 
die sonst nicht aufeinandertreffen würden. Hier kön-
nen Arme und Reiche, Menschen unterschiedlicher 
Religion und politischer Einstellung, mit und ohne 
Schulabschluss, Athletinnen, Funktionäre, Politi-
kerinnen und Geschäftsleute zusammenkommen. 
Das, was als große Chance des Sports gesehen wird, 
nämlich das Verbindende, birgt auch eine große Ge-
fahr für seine Integrität. Dann nämlich, wenn struk-
turell bedingte und fehlende Transparenz für eige-
ne Interessen genutzt wird. Die Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen stehen vor der Aufgabe, kor-
rupten Strukturen effektiv und effizient zu begeg-
nen. Die Mittel hierfür sind unterschiedlich und wur-
den teilweise bereits oben genannt. Man kann aber 
nicht davon ausgehen, dass der Sport schneller als 
andere Handlungsfelder international zu Lösungen 
kommt. Hier bedarf es Entscheidungen und deren 
konsequenter Umsetzung auf mehreren Ebenen. Die 
5. Weltsportministerkonferenz beschloss diesbezüg-
lich in der Berliner Erklärung17: »In der Erkennt-
nis, dass die wirksame und koordinierte Bekämp-
fung der Beteiligung der grenzüberschreitenden orga- 
nisierten Kriminalität an der Manipulation von 
Sportwettbewerben Maßnahmen beinhalten muss, 
sowohl zur Verhütung als auch zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Korruption im Einklang mit ein-
schlägigen völkerrechtlichen Instrumenten, (…) ver-
pflichten wir, die Ministerinnen und Minister, uns, 
bei der Bewertung des Wesens und des Ausmaßes der 
Bedrohungen für die Integrität des Sports und bei 
der Entwicklung einer geeigneten Politik und geeig-
neter Strukturen zur Eindämmung dieser Bedro-
hungen auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene die Führung zu übernehmen.«

Der Autor Benjamin Best mutmaßt in seinem Buch 
›Der gekaufte Fußball‹, dass die internationale Wett-
mafia auf diese »verquaste« Erklärung vermutlich 
»nur mit einem müden Lächeln reagiert«18 habe. Man 
kann sich sicher einen lesbareren Text wünschen, 
jeder aber, der bereits eine internationale Erklärung 
mitentwickelt hat, weiß, welche Herausforderung es 
ist, die unterschiedlichen Interessen von Staaten aus 
unterschiedlichen Kontinenten, von Vertretern aus 
Politik, Sport und Wissenschaft sowie nichtstaatli-
chen Organisationen in einen Text zu bringen, in 
dem sich alle Beteiligten wiederfinden können. Ent-
scheidend sind die Konsequenzen, die alle Verant-
wortlichen aus der formalen Annahme eines Do-
kuments und der mit ihm verbundenen Absicht 
ziehen: Mit der Revision der Internationalen Charta 
für Leibeserziehung und Sport, die der UNESCO-

Generalkonferenz im Herbst 2015 vorgelegt wird, 
wollen die Mitgliedstaaten des Zwischenstaatlichen 
Sportausschusses, die Verfasser der Charta und der 
UNESCO-Exekutivrat ein aktualisiertes Referenzdo-
kument anbieten, das sowohl Analysen als auch 
Empfehlungen und Forderungen enthält. Die ›Ber-
liner Erklärung‹ dagegen ist eine an Regierungen, 
Sportverbände und nichtstaatliche Organisationen 
gerichtete Aufforderung zum Handeln, während die 
Internationale Anti-Doping-Konvention ein striktes 
Regelwerk bietet, mit dessen Annahme sich die Ver-
tragsstaaten zu konformem Handeln verpflichten.

Und natürlich gibt es weitere Wege, mit denen 
die Vereinten Nationen Handlungsdruck auf Ver-
bandsfunktionäre ausüben können: Nach einer un-
gefähr 16 Jahre dauernden Zusammenarbeit zur 
Armutsminderung, zur Förderung der Einhaltung 
von Menschenrechten und zur Bekämpfung von Um-
weltproblemen kündigten die UN Ende Mai 2015 
an, dass sie ihre Partnerschaft mit der FIFA über-
prüfen würden.19 Wie auch immer die Entscheidung 
der UN ausfallen wird, langfristig muss Sportpolitik 
gemeinsam betrieben werden, um den Sport so wei-
terzuentwickeln, dass möglichst alle Menschen ge-
mäß ihrer Bedürfnisse und unter den bestmöglichen 
Rahmenbedingungen an ihm teilnehmen können.

  8 6. April wird Tag des Sports, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

23.8.2013, www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/vereinte-nationen-

6-april-wird-tag-des-sports-12544739.html

  9 Siehe: www.olympic.org/news/media-resources?searchpageipp 

=50&searchpage=1

10 IOC-Präsident Bach trifft am Dienstag Ban Ki-moon, Zeit online, 

13.6.2014, www.zeit.de/news/2014-06/13/olympia-ioc-praesident-ba 

ch-trifft-am-dienstag-ban-ki-moon-13130003

11 Thomas Bach kritisiert fernbleibende Politiker, Süddeutsche Zei-

tung, 26.1.2014, www.sueddeutsche.de/sport/ioc-praesident-vor-sot 

schi-thomas-bach-kritisiert-fernbleibende-politiker-1.1872602

12 UN-Generalsekretär protestiert in Sotschi gegen Homophobie, 

Zeit online, 6.2.2014, www.zeit.de/sport/2014-02/sotschi-olympia-

ban-homophobie

13 UN Doc. A/HRC/26/35/Add.1 v. 23.4.2014.

14 Owen Gibson, UN Calls on Qatar to Abolish Kafala Migrant Wor-

ker System, The Guardian, 25.4.2014, www.theguardian.com/global-

development/2014/apr/25/un-qatar-abolish-kafala-migrant-worker-

system

15 Ebd.

16 DFB und DGB mobilisieren gegen Katar, Zeit online, 31.10.2013, 

www.zeit.de/sport/2013-10/katar-wm-dfb-dgb

17 Berliner Erklärung, verabschiedet auf der 5. UNESCO-Weltkonfe-

renz der Sportminister (MINEPS V) in Berlin am 30. Mai 2013, mineps2013.

de/fileadmin/Dokumente/pdf/130531_MINEPS%20V_Berliner%20

Erkl%C3%A4rung%20DE.pdf

18 Benjamin Best, Der gekaufte Fußball, Hamburg 2013, S. 229.

19 FIFA-Skandal: UN und weiterer Sponsor besorgt, Zeit online, 

29.5.2015, www.zeit.de/news/2015-05/29/fussball-fifa-skandal-un-

und-weiterer-sponsor-besorgt-29082407
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Allgemeines

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen

Generalversammlung:
68. Tagung 2013/2014
n Erste Annäherung zwischen Iran und 

den USA
n Modus für nachhaltige Entwicklungs-

ziele festgelegt
n Resolution zu Privatheit im digitalen 

Zeitalter verabschiedet

Anja Papenfuß

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Anja 

Papenfuß, Generalversammlung: 67. Tagung 

2012/2013, VN, 3/2014, S. 125ff., fort.) 

Die 68. Ordentliche Tagung der General-
versammlung der Vereinten Nationen 
wurde am Nachmittag des 17. Septem-
bers 2013 vom Präsidenten der General-
versammlung John Ashe aus Antigua und 
Barbuda wie üblich am Amtssitz in New 
York eröffnet. Allerdings traf man sich 
nicht im gewohnten Sitzungssaal, sondern 
aufgrund der Sanierungsarbeiten in ei-
nem Ausweichsaal. In seiner Rede zur 
Eröffnung der Generaldebatte wies Ashe 
unter anderem auf den Schwerpunkt der 
kommenden Monate hin: die Vorberei-
tung auf die Post-2015-Entwicklungs-
agenda. Diesem Oberthema habe er drei 
hochrangige Treffen und drei thematische 
Debatten gewidmet. Dazu gehörten das 
erste Politische Forum auf hoher Ebene 
über nachhaltige Entwicklung am 24. Sep-
tember und die Sonderveranstaltung zur 
Weiterverfolgung der Anstrengungen zur 
Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele (MDGs) am 25. September. Auf 
Letzterer wurden zwei wichtige Weichen 
gestellt: zum einen, dass es nur einen Ka-
talog von Zielen geben soll, die universel-
ler Natur und für alle Länder gelten sol-
len, und zum anderen, dass ein zwischen- 
staatlicher Verhandlungsprozess eingelei-
tet werden soll, der zur Verabschiedung 
der Post-2015-Entwicklungsagenda füh-
ren wird (68/6).

Der überwiegende Teil der Resolutio-
nen und Beschlüsse wurde routinemäßig 

und ohne größere Änderungen zu den 
Vorjahresresolutionen angenommen. An 
thematischen Debatten wurden folgende 
abgehalten: MDGs und Menschen mit 
Behinderungen (68/3) und internationale 
Migration und Entwicklung (68/4), wel-
che in einem Ergebnisdokument bezie-
hungsweise in eine Erklärung mündeten, 
sowie zu nuklearer Abrüstung (siehe Ab-
schnitt Abrüstung). Der Hauptteil der 
68. Tagung mit 72 Sitzungen endete am 
27. Dezember 2013. Der zweite Teil mit 
weiteren 37 Sitzungen begann am 29. Ja-
nuar und endete am 15. September 2014. 
Die Staatenvertreter verabschiedeten in 
dieser Zeit 310 Resolutionen und 88 Be-
schlüsse. Den Delegierten lagen insgesamt 
994 Dokumente vor. Am 9. Oktober 
nahm die Versammlung den Bericht des 
Generalsekretärs über die Tätigkeit der 
Organisation zur Kenntnis (Kommentar: 
Henrike Landré, VN, 5/2013, S. 223f.).

Generaldebatte

Die Generaldebatte begann am 24. Sep-
tember und endete am 1. Oktober. 194 
Vertreterinnen und Vertreter von Staa-
ten und Organisationen hielten Reden vor 
dem Plenum. Seit dem Jahr 2003 ist es üb-
lich, dass der Präsident der Generalver-
sammlung ein Thema für die Debatte vor-
gibt. Dieses Mal lautete es: ›The Post-2015 
Development Agenda: Setting the Stage!‹. 

In den Reden der Staatenvertreter 
herrschten wie im Vorjahr die Themen 
Syrien-Krise und iranisches Atompro-
gramm vor sowie neu das Ausspionieren 
durch Geheimdienste. UN-Generalsekre-
tär Ban Ki-moon eröffnete die General-
debatte mit dem Verweis auf das ent-
scheidende Jahr 2015: »2015 ist das Jahr, 
bis zu dem wir die Millenniums-Entwick-
lungsziele erreicht haben wollen. Es ist 
das Jahr, in dem wir eine neue Entwick-
lungsagenda verabschieden werden. Und 
es ist das Jahr, in dem Sie ein bindendes 
Klimaabkommen vereinbaren wollen«. 
Der deutsche Außenminister Guido Wes-
terwelle erinnerte in seiner Rede an den 
Beitritt beider deutscher Staaten zu den 
Vereinten Nationen vor 40 Jahren, legte 
im Anschluss einen besonderen Schwer-
punkt auf die UN-Reform und die inter-

nationalen Bemühungen zur Abrüstung 
der syrischen Chemiewaffen (Rede: VN, 
1/2014, S. 37f.). 

Mit Spannung erwartet wurden die 
Reden des amerikanischen Präsidenten 
Barack Obama und des neuen iranischen 
Präsidenten Hassan Rohani. Obama äu-
ßerte sich zuversichtlich, dass ein bedeu-
tendes Abkommen mit Iran möglich sei, 
solange Iran nicht nach Atomwaffen stre-
ben würde. Mit Blick auf die syrischen 
Chemiewaffen forderte er Konsequenzen, 
sollte Syrien nicht alle Chemiewaffen auf 
seinem Boden vernichten. Während Israels 
Präsident Benjamin Netanjahu eindring-
lich vor dem neuen iranischen Präsiden-
ten Rohani warnte, blieb dieser in seiner 
Rede im Ton sachlich. Zwar äußerte sich 
Rohani in der Sache Atomprogramm ge-
nauso vage wie sein Vorgänger Mahmud 
Ahmadinedschad, er vermied aber dessen 
anklagende Töne. Als weiterer Hinweis 
für ein Ende der diplomatischen Eiszeit 
konnte das erste offizielle Gespräch zwi-
schen dem amerikanischen und dem ira-
nischen Außenminister seit 1979 am Ran-
de der Generaldebatte angesehen werden. 
Ihm folgte wenig später das erste Telefon-
gespräch zwischen Obama und Rohani. 

Abrüstung

Die Generalversammlung hielt am 26. 
September eine Tagung auf Hoher Ebene 
zu nuklearer Abrüstung ab. Ergebnis die-
ser Tagesdebatte war Resolution 68/32. 
Darin wird die Abrüstungskonferenz auf-
gefordert, dringend Verhandlungen über 
ein umfassendes Kernwaffenübereinkom-
men aufzunehmen. Ferner soll spätestens 
im Jahr 2018 eine internationale Konfe-
renz der Vereinten Nationen auf hoher 
Ebene über nukleare Abrüstung abgehal-
ten werden. 

Politik und Sicherheit

Die Generalversammlung nahm zum 
Ukraine-Konflikt Stellung. In Resolution 
68/262 vom 27. März 2014 bekräftigte 
sie ihr Bekenntnis zur Souverä nität, po-
litischen Unabhängigkeit, Einheit und 
territorialen Unversehrtheit der Ukraine 
innerhalb ihrer international anerkann-
ten Grenzen. Das am 16. März 2014 in 



Vereinte Nationen 4/2015           177

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen | Allgemeines

der Autonomen Republik Krim und der 
Stadt Sewastopol abgehaltene Referen-
dum sei von der Ukraine nicht genehmigt 
gewesen. Alle Staaten werden aufgefor-
dert, keine Änderung des Status der Au-
tonomen Republik Krim und der Stadt 
Sewastopol auf der Grundlage des ge-
nannten Referendums anzuerkennen.

Sozialfragen

Um gegen die Tötung von Frauen und 
Mädchen ein Zeichen zu setzen, verab-
schiedete die Generalversammlung die 
Resolution 68/191. Darin bittet sie die 
Mitgliedstaaten unter anderem, eine Viel-
zahl von Maßnahmen zu ergreifen, dar-
unter Präventivmaßnahmen und der Er-
lass sowie die Umsetzung von Rechts- 
vorschriften betreffend die Tötung von 
Frauen und Mädchen aufgrund des Ge-
schlechts.

Wirtschaft und Entwicklung 

Gleich zu Beginn der Tagung verabschie-
dete die Generalversammlung ein Re-
formpaket für den Wirtschafts- und So-
zialrat (ECOSOC), um ihn als maßgeb- 
liches Forum für Fragen der Wirtschafts- 
und Entwicklungspolitik zu stärken (68/1). 
Dabei handelt es sich jedoch im Wesent-
lichen um Maßnahmen zur Effizienzstei-
gerung und Straffung der Agenda. So soll 
der Rat unter anderem ein Jahresthema 
vorgeben und sein Arbeitsprogramm auf 
einen Zyklus beginnend im Juli umstel-
len. Damit der ECOSOC flexibler reagie-
ren kann, kann er neben der üblichen Ar-
beitstagung und Organisationstagung 
auch Sondertagungen und Ad-hoc-Sit-
zungen einberufen. 

Mit Blick auf die Post-2015-Entwick-
lungsagenda wurde neben der Berück-
sichtigung der Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen in Resolution 68/188 
festgehalten, dass die Agenda von der Ach-
tung und Förderung der Rechtsstaatlich-
keit geleitet sein soll und dass der Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege in 
dieser Hinsicht eine wichtige Rolle zu-
kommt. 

Um den Drogenanbau einzudämmen, 
billigte die Generalversammlung die auf 
einer hochrangigen Konferenz in Lima 
Ende 2012 ausgehandelten Leitlinien der 
Vereinten Nationen für Alternative Ent-
wicklung. Alternative Entwicklung be-
deutet in Bezug auf die Drogenproblema-
tik, dass in den Anbaugebieten für Koka 

und Schlafmohn legale Anbaukulturen 
gefördert werden und diese den Drogen-
anbau schrittweise verdrängen (68/196).

In einem zwischenstaatlichen Verhand-
lungsprozess soll während der 69. Ta-
gung ein multilateraler Rechtsrahmen für 
Verfahren zur Umstrukturierung von 
Staatsschulden erarbeitet und angenom-
men werden. Ziel ist, die Effizienz, Sta-
bilität und Berechenbarkeit des interna-
tionalen Finanzsystems zu erhöhen und 
für hoch verschuldete Entwicklungslän-
der kurzfristige, effektive, umfassende und 
dauerhafte Lösungen zu finden (68/304). 

Menschenrechte

In Resolution 68/165 bekräftigten die 
Mitgliedstaaten das Recht auf Wahrheit, 
um zur Beendigung der Straflosigkeit bei-
zutragen. Die Staaten werden aufgefor-
dert, wenn erforderlich, Wahrheits- und 
Aussöhnungskommissionen einzurichten 
und deren Ergebnisse zu veröffentlichen. 
Darüber hinaus sollen sie eine nationale 
Archivpolitik festlegen, die sicherstellt, 
dass alle Archive, die einen Menschen-
rechtsbezug aufweisen, erhalten und ge-
schützt werden. 

Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff 
hatte in ihrer Rede bei der Generalde-
batte das elektronische Ausspionieren bra-
silianischer Firmen, Politiker und Bürger 
durch Geheimdienste gerügt. Dies sei eine 
Verletzung des Völkerrechts. Auf Brasi-
liens und Deutschlands Initiative hin ver-

abschiedete die Generalversammlung da-
her zum ersten Mal eine Resolution zum 
Recht auf Privatheit im digitalen Zeital-
ter (68/167). Darin wird erklärt, dass die 
gleichen Rechte, die Menschen offline ha-
ben, auch online geschützt werden müs-
sen (vgl. dazu den Beitrag von Hullmann 
et al., VN, 3/2015, S. 125–128).

Resolutionen zu problematischen Men-
schenrechtssituationen in einzelnen Län-
dern ergingen, wie in den drei Vorjahren, 
zu Iran, Myanmar, Nordkorea und Syri-
en. Zum zweiten Mal konnten die in der 
Vergangenheit stets strittigen Resolutio-
nen zu Myanmar und Nordkorea ohne 
Abstimmung verabschiedet werden. Im 
Fall Syrien verurteilte die Versammlung 
mit Nachdruck den Einsatz chemischer 
Waffen, insbesondere das Massaker im 
Gebiet Ghouta von Damaskus, und nimmt 
Kenntnis vom Bericht der Untersuchungs-
mission vom 16. September 2013, der kla-
re Beweise dafür liefert, dass am 21. Au-
gust 2013 aus von der Regierung kontrol- 
liertem Gebiet Boden-Boden-Raketen in 
Oppositionsgebiete abgefeuert wurden 
und dass dabei Munition, die Sarin ent- 
hielt, zum Einsatz kam (68/182). 

Haushalt und Verwaltung

Für die Jahre 2014 und 2015 können die 
UN über einen ordentlichen Haushalt 
von 5,53 Mrd. US-Dollar verfügen. 
Dies beschloss die Generalversammlung 
mit Resolution 68/248 am 27. Dezem-

Auf beengtem Raum im Saal des Ausweichgebäudes verabschiedeten die Staatenvertreter am  
27. März 2014 die Resolution 68/262  ›Territoriale Unversehrtheit der Ukraine‹ mit 100 Ja- und 11 Gegen- 
stimmen sowie 58 Enthaltungen.                              UN-Photo: 584353
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ber 2013. Dies sind 378 Mio. US-Dollar 
mehr als der vorherige Zweijahreshaus-
halt (5,152 Mrd. US-Dollar). Es gab kei-
ne nennenswerten Verschiebungen in-
nerhalb der Programmbereiche. 

Ferner billigte die Versammlung in 
einzelnen Resolutionen den Haushalt 
von 5,6 Mrd. US-Dollar für zwölf Frie-
denssicherungsmissionen für den Zeit-
raum 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015. Die 
größten Mittelzuweisungen erhielt wieder 
die Mission in der Demokratischen Repu-
blik Kongo (MONUSCO) mit 1,51 Mrd. 
US-Dollar (GA/AB/4116 v. 3.7.2014). 
Zum ersten Mal seit 18 Jahren genehmigte 
die Generalversammlung darüber hinaus 
Anpassungen bei den Kostenerstattungs-
sätzen für die truppenstellenden Länder. 
Man einigte sich auf eine neue monatli-
che Rate von 1322 US-Dollar pro Person 
ab 1. Juli 2014 und eine schrittweise An-
passung auf 1410 US-Dollar pro Person 
bis 1. Juli 2017 (68/282). 

Mit Resolution 68/265 verabschiedete 
die Versammlung den sogenannten Rah-
men für Mobilität, der ab 2016 gelten soll 
und neue Richtlinien für die regelmäßi-
ge Versetzung der UN-Bediensteten fest-
legt. Ziel ist, eine höhere Fluktuation zwi-
schen den Posten in schwierigen, krisen- 
geschüttelten Ländern und Posten an den 
UN-Standorten wie New York, Genf, 
Wien zu erreichen. 

Rechtsfragen

Die für die Weiterentwicklung des Völ-
kerrechts zuständigen Kommissionen der 
Vereinten Nationen legten im Berichts-
zeitraum drei Regelwerke vor, die die Ge-
neralversammlung zur Kenntnis nahm. 
Dazu gehörte der von der Völkerrechts-
kommission erarbeitete Praxisleitfaden für 
Vorbehalte zu Verträgen (68/111), der 
Leitfaden der Kommission der Vereinten 
Nationen für internationales Handels-
recht (UNCITRAL) für die Einrichtung 
eines Registers für Sicherungsrechte (68/ 
108) und die Regeln der UNCITRAL über 
Transparenz bei vertraglichen Investor-
Staat-Schiedsverfahren sowie die Schieds-
ordnung (68/109).

Umwelt

Auf der Rio+20-Konferenz im Juni 2012 
war beschlossen worden, einen offenen 
und transparenten zwischenstaatlichen 
Prozess zur Formulierung globaler Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung einzurich-

ten. Die daraufhin eingesetzte Offene Ar-
beitsgruppe über die Ziele für eine nach-
haltige Entwicklung legte im Juli 2014 
ihren Bericht (A/68/970) vor. Darin wer-
den 17 Ziele sowie 169 Unterziele genannt 
(Näheres dazu im Themenheft ›Welche 
zukünftigen Entwicklungsziele?‹, VN, 
6/2014). In Resolution 68/309 begrüßte 
die Generalversammlung den Bericht der 
Offenen Arbeitsgruppe und beschloss, 
dass der in dem Bericht enthaltene Vor-
schlag die Hauptgrundlage für die Ein-
beziehung der Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung in die Post-2015-Entwick-
lungsagenda ist.

Internationale Gedenkanlässe

Die Generalversammlung verabschiedete 
auf der 68. Tagung insgesamt drei neue 
Internationale Tage, drei neue Interna-
tionale Jahre, eine neue Dekade sowie ei-
nen neuen Preis. Auf der Tagung auf Ho-
her Ebene zu nuklearer Abrüstung wurde 
der 26. September zum Internationalen 
Tag für die vollständige Beseitigung der 
Kernwaffen erklärt (68/32). Aus Anlass 
der Verabschiedung des Washingtoner Ar-
tenschutzabkommens am 3. März 1973 
soll der 3. März der Welttag der freileben-
den Tiere und Pflanzen sein (68/205). Auf 
den Zustand der Böden soll der Welt-
bodentag am 5. Dezember aufmerksam 
machen. 

Um das Thema Böden zu vertiefen, 
wur de 2015 zum Internationalen Jahr 
der Böden (68/232) bestimmt. Das Jahr 
2015 wird darüber hinaus auch das Inter-
nationale Jahr des Lichts und der Licht-
technologie sein (68/221). Nachdem in 
den Jahren zuvor die für die Welternäh-
rung wichtigen Nahrungsmittel Reis, Kar -
toffeln und Quinoa bereits Gegenstand 
Internationaler Jahre waren, erklärte 
die Versammlung das Jahr 2016 zum 
Internationalen Jahr der Hülsenfrüchte 
(68/231). 

Das Jahrzehnt beginnend mit dem 1. 
Januar 2015 wurde zur Internationalen 
Dekade der Menschen afrikanischer Ab-
stammung erklärt. Es endet am 31. De-
zember 2024 und steht unter dem Motto 
›Menschen afrikanischer Abstammung: 
Anerkennung, Gerechtigkeit und Ent-
wicklung‹. Zu Ehren des ehemaligen süd-
afrikanischen Präsidenten rufen die Ver-
einten Nationen den Nelson-Rolihlahla- 
Mandela-Preis aus (68/275). Mit dem Eh-
renpreis sollen herausragende Leistun-

gen und Beiträge einzelner Personen zu 
den Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen gewürdigt werden.

Wahlen und Ernennungen

Der Wahl des Präsidenten der nächsten 
Generalversammlung gingen dieses Mal 
Proteste und Debatten voraus. Vorschlag-
recht hatte die Gruppe der afrikanischen 
Staaten. Sie hatte den Außenminister 
Ugandas Sam Kutesa vorgeschlagen. 
Anlass der Kritik war ein während Ku-
tesas Amtszeit verabschiedetes Gesetz, das 
Sex zwischen Homosexuellen unter po-
tenziell lebenslängliche Strafe stellt. Den-
noch wurde Kutesa am 11. Juni 2014 per 
Akklamation zum Präsidenten der 69. Ge-
neralversammlung gewählt. Wenige Tage 
später bestätigten die Staatenvertreter die 
Ernennung von Prinz Zeid Ra’ad Zeid Al-
Hussein aus Jordanien zum Hohen Kom-
missar für Menschenrechte. Seine vierjäh-
rige Amtszeit begann am 1. September 
2014 und endet am 31. August 2018. 

Als Exekutivdirektor des Programms 
der Vereinten Nationen für menschliche 
Siedlungen (HABITAT) wiedergewählt 
wurde am 17. Juli 2014 der Spanier Joan 
Clos. Seine zweite Amtszeit begann am 
18. Oktober 2014 und wird am 31. De-
zember 2017 enden. Ebenfalls wiederge-
wählt wurde der Deutsche Achim Steiner 
als Exekutivdirektor des UN-Umweltpro-
gramms (UNEP). Seine zweite, auf zwei 
Jahre befristete Amtszeit trat er am 15. Ju-
ni 2014 an. Steiners letzter Arbeitstag in 
Nairobi wird der 14. Juni 2016 sein. Der 
Deutsche Jörg Stosberg wurde für zwei-
einhalb Jahre zum Mitglied des Pensions-
ausschusses des Personals der Vereinten 
Nationen gewählt – endend am 31. De-
zember 2016. In der jährlich wiederkeh-
renden Resolution zur Neubelebung der 
Generalversammlung wurde im Jahr 2014 
beschlossen, dass ab der 70. Tagung die 
Wahlen für die nichtständigen Mitglie-
der des Sicherheitsrats und die Mitglieder 
des ECOSOC sechs Monate vorm Amts-
antritt der gewählten Mitglieder abge-
halten werden sollen (68/307). 

Verschiedenes

Für Dezember 2015 wurde ein Treffen auf 
höchster Ebene in der Generalversamm-
lung anberaumt, um eine Gesamtüber-
prüfung der Ergebnisse des Weltgipfels 
über die Informationsgesellschaft von 
2003 und 2005 vorzunehmen (68/302).
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Weitere Untersuchungen zum Tod 
von Dag Hammarskjöld
n Expertenkommission legt Bericht vor
n Generalsekretär empfiehlt weitere 

Ermittlungen

Henning Melber

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Henning 

Melber, Neue Untersuchung zum Tod von Dag 

Hammarskjöld, VN, 1/2014, S. 28f., fort.) 

Wie genau der zweite UN-Generalsekre-
tär Dag Hammarskjöld in Ausübung sei-
nes Amtes ums Leben kam, ist nach wie 
vor ungeklärt. Im September 2013 legte 
eine unabhängige Kommission, beste-
hend aus vier international renommierten 
Juristinnen und Juristen, (Hammarskjöld-
Kommission) einen Bericht über die mög-
lichen Ursachen des Flugzeugabsturzes 
vor (siehe Bericht des Autors in VN, 1/ 
2014). Durch den Absturz in der Nacht 
vom 17. auf den 18. September 1961 ka-
men Hammar skjöld und 15 weitere Men-
schen an Bord der Maschine ums Leben. 
Der Kommissionsbericht wurde dem UN-
Generalsekretär Anfang Oktober 2013 
überreicht. Am 21. März 2014 machte die-
ser den Bericht allen UN-Mitgliedstaa-
ten zugänglich (UN Doc. A/68/800) und 
regte den Empfehlungen der Kommission 
folgend an, die Generalversammlung mö- 
ge eine offizielle Folgeuntersuchung be-
schließen. 

Folgeuntersuchung

Ein entsprechender Antrag Schwedens 
wurde mit Unterstützung zahlreicher 
anderer Länder am 29. Dezember 2014 
mit Resolution 69/246 einstimmig ange-
nommen. In Folge dessen ernannte Ban 
Ki-moon am 16. März 2015 eine dreiköp-
fige unabhängige Expertenkommission. 
Sie bestand aus dem tansanischen Gene-
ralstaatsanwalt Mohamed Chande Oth-
man als Leiter sowie dem dänischen Bal-
listiker Henrik Larsen und der austra- 
lischen Luftfahrtexpertin Kerryn Macau-
lay. Mit einem Budget von 500 000 US-
Dollar ausgestattet, sollten sie die Schluss-
folgerungen der Hammarskjöld-Kommis- 

sion prüfen und darüber befinden, inwie-
weit eine neuerliche Untersuchung durch 
die UN gerechtfertigt sei. Nach Befragun-
gen in einigen Ländern, einschließlich In-
terviews mit noch lebenden Augenzeugen 
in Sambia, überreichte die Kommission 
ihren Bericht am 11. Juni 2015 dem Ge-
neralsekretär.

In seinem Übergabeschreiben, das zu-
sammen mit dem Bericht als Anhang zu 
einem Brief des Generalsekretärs am  
2. Juli den Mitgliedstaaten übermittelt 
wurde (UN Doc. A/70/132), vertritt Oth-
man die Auffassung, dass die weitere Be-
fassung der UN mit dem Flugzeugabsturz 
erforderlich sei, um weiter bestehende In-
formationslücken zu schließen. Zu die-
sen gehörten klassifizierte Dokumente im 
Besitz von Mitgliedstaaten und deren Ins-
titutionen. Dieses vorhandene, weiterhin 
geheim gehaltene Material könne Auf-
schluss über den Absturz und die mögli-
chen Umstände und Ursachen geben.

Die Expertengruppe bewertete die von 
der Hammarskjöld-Kommission geprüf-
ten Aspekte, die im Zusammenhang mit 
den Ursachen für den Absturz des Flug-
zeugs stehen könnten. Dabei ging es ins-
besondere um die Prüfung der Hypothese, 
ob ein Luftangriff von einer zweiten Ma-
schine oder andere Formen der Einwir-
kung als mögliche Absturzursachen gel-
ten können. Die Expertengruppe fand 
hinreichend neue Informationen, die eine 
mögliche Fremdeinwirkung als Absturz-
ursache nicht ausschließen.

Die bislang vorherrschende offizielle 
Erklärung, dass es sich bei dem Absturz 
um eine Folge von Übermüdung des Flug-
personals gehandelt habe, wird ausdrück-
lich als ebenso unbewiesen eingestuft wie 
andere Vermutungen. Dem Bericht zufol-
ge gibt es Indizien, die nicht ausschlie-
ßen, dass zum Zeitpunkt des Absturzes 
mehr als ein Flugzeug in der Luft war und 
dass die abstürzende Maschine vor dem 
Aufprall bereits in Flammen stand. Auch 
Hinweise auf einen möglichen Funkver-
kehr, der weitere Aufschlüsse über den 
Hergang zuließe, sowie Zusatzinforma-
tionen zur tatsächlichen Luftwaffen-Ka-
pazität der Provinzregierung von Katanga 
könnten bei der Suche nach der Wahrheit 
eine Rolle spielen. 

Des Weiteren gelangte die Gruppe  
zu dem brisanten Schluss, dass die von 
Hammarskjöld seinerzeit benutzte Ko-
dierungsmaschine CX-52 zur internen 

Kommunikation absichtlich so konstru-
iert worden sei, dass sie auch den Mit-
schnitt durch die National Security Agen-
cy (NSA) und andere ausgewählte Ge- 
heimdienste erlaubt hätte. Damit wurde 
eine gegenwärtig diskutierte Praxis der 
Bespitzelung auch seinerzeit zu einem an-
scheinend probaten Mittel, um sich Zu-
gang zu Informationen zu verschaffen.

Empfehlungen und weitere Fragen

In seiner Zusammenfassung des Berichts 
vertritt der Generalsekretär die Auffas-
sung, dass eine weitere Untersuchung 
durch die UN nötig sei. Er nimmt zur 
Kenntnis, dass einzelne Mitgliedstaaten 
die Anfragen nicht substanziell oder gar 
nicht beantwortet hätten oder den Ge-
heimhaltungsvermerk gewisser Doku-
mente trotz des großen zeitlichen Ab-
stands zum Vorfall beibehielten und die 
Einsicht verweigerten. Er zieht aus die-
sem Sachverhalt und den Empfehlungen 
der Expertengruppe den Schluss, dass es 
möglicherweise vorhandenes, aber nicht 
zugängliches Material gibt. Er fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Suche nach re-
levantem Material fortzusetzen und die 
noch ausstehenden Anfragen nach spezi-
fischen Informationen so bald wie mög-
lich zu beantworten.

In einem Schreiben des britischen Au-
ßenministeriums vom 10. Juni 2015 an 
den Leiter der Expertengruppe wurde be-
dauert, dass eine vollständige Herausga-
be des angeforderten Materials aus Grün-
den der nationalen Sicherheit nicht mög- 
lich sei. Die USA hatten bereits tags zuvor 
Othman darüber informiert, dass die NSA 
zwar entsprechende Dokumente gefunden 
hätte, diese jedoch weiterhin der obers-
ten Geheimhaltungsstufe unterlägen.

Dies veranlasste Alan Cowell in einem 
Artikel in der New York Times vom 10. 
Juli 2015 zu fragen, welche Geheimnisse 
so groß seien, dass sie sogar fast 55 Jahre 
danach noch verschwiegen werden müss-
ten. Sollte es tatsächlich Aufzeichnungen 
der chiffrierten Kommunikation Ham-
marskjölds in den Archiven der westlichen 
Geheimdienste geben, wären diese ver-
mutlich höchst aufschlussreich hinsicht-
lich seiner damaligen Verhandlungsstra-
tegie. Diese konnte den Konflikt um Kon- 
go und dessen enorme Bodenschätze nicht 
beenden. Er kostete vielmehr auch sein 
Leben und das vieler anderer im Dienste 
der Vereinten Nationen.

Politik und  
Sicherheit
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Menschenrechtsausschuss:
110. bis 112. Tagung 2014
n Allgemeine Bemerkung zur Freiheit 

der Person verabschiedet
n 125 von 457 Individualbeschwerden 

behandelt
n Aufarbeitung vergangenen Unrechts

Birgit Peters

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Birgit 

Peters, Menschenrechtsausschuss: 107. bis 109. 

Tagung 2013, VN, 3/2014, S. 134f., fort.) 

Auch im Jahr 2014 trafen sich die 18 Ex-
pertinnen und Experten des Menschen-
rechtsausschusses (Committee on Civil 
and Political Rights – CCPR), der die Ein-
haltung des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte (kurz: 
Zivilpakt) überwacht, wieder zu drei Ta-
gungen in Genf (110. Tagung: 10.–28.3.; 
111. Tagung: 7.–25.7.; 112. Tagung: 7.–
31.10.2014). Dabei tagte der CCPR knapp 
zweieinhalb Wochen länger als im Jahr 
zuvor: Ihm war durch Resolution 68/268 
der UN-Generalversammlung zusätzliche 
Tagungszeit zugebilligt worden. Sie sollte 
den Ausschussmitgliedern ermöglichen, 
über die vielen noch anhängigen Indivi-
dualbeschwerden entscheiden zu können: 
Am 1. August 2014 standen Entscheidun-
gen in 457 Fällen aus.

Die Anzahl der Staaten, die den Zivil-
pakt ratifiziert haben, blieb im Jahr 2014 
unverändert: Nach wie vor bekennen 
sich 168 Staaten zu den Rechten des Pak-
tes. Das erste Fakultativprotokoll des Pak -
tes, welches das Individualbeschwerde-
verfahren enthält, haben weiterhin nur 
115 Staaten ratifiziert. Auch hier gab es 
im Berichtszeitraum keinen Zuwachs. 
Dem zweiten Fakultativprotokoll, das 
die Todesstrafe verbietet, traten hingegen 
drei neue Staaten bei: El Salvador, Ga-
bun und Polen. Noch im Jahr 2013 wa-
ren Bolivien, Guinea-Bissau und Litauen 
beigetreten. Ihr Beitritt war erst später 
in die UN-Vertragsdatenbank eingetra-
gen worden, sodass im Bericht über die 
Tätigkeit des Ausschusses 2013 lediglich 
der Beitritt von Guinea-Bissau erwähnt 
wurde. Mit Abschluss der 112. Tagung 

Sozialfragen und 
Menschenrechte

des Menschenrechtsausschusses hatte das 
zweite Fakultativprotokoll 81 Vertrags-
staaten. Im Jahr 2015 tritt der CCPR 
mit neuer personeller Besetzung an. Am 
Ende der 112. Tagung verabschiedete der 
Ausschuss die Mitglieder Chanet, Flinter-
man, Kali, Majodina, Neuman und Zla-
tescu, deren Amtszeiten ausliefen. Im Vor-
sitz löste der Argentinier Salvioli den Bri- 
ten Rodley ab.

Allgemeine Bemerkung

Die Sachverständigen des CCPR setzten 
die Beratungen aus dem Vorjahr zu Ar-
tikel 9 des Zivilpakts fort. Auf ihrer 112. 
Tagung verabschiedeten sie nach Berück-
sichtigung der eingegangenen Stellung-
nahmen von Einzelpersonen und nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs) die 
Allgemeine Bemerkung Nr. 35 zum Recht 
auf Freiheit und Sicherheit der Person 
(UN Doc. CCPR/C/GC/35). Die Allge-
meine Bemerkung ersetzt die Allgemei-
ne Bemerkung Nr. 8 aus dem Jahr 1982. 

In dem Text betont der Ausschuss, die 
Freiheit der Person sei als Freiheit von 
Gefangenschaft, nicht aber als allgemeine 
Handlungsfreiheit zu verstehen. Die Si-
cherheit der Person umfasse die Garantie 
zur Abwehr von Verletzungen des Kör-
pers sowie des Geistes und die Garantie 
der körperlichen und geistigen Unver-
sehrtheit. Diese Rechte seien ›jedem‹ zu 
gewähren. Der geschützte Personenkreis 
umfasse also unter anderem Jungen und 
Mädchen, Soldaten, Menschen mit Be-
hinderungen, Lesben, Schwule, Bisexuel-
le, Transgender, Ausländer, Flüchtlinge, 
Asylsuchende, Staatenlose und Personen, 
die terroristische Handlungen begangen 
haben.

Den Sachverständigen zufolge gewährt 
Artikel 9 zunächst ein Recht auf Abwehr 
gegen Einschränkungen der persönlichen 
Freiheit durch den Staat, etwa durch In-
gewahrnahme durch die Polizei oder eine 
Strafhaft. Das Recht schützt vor einer 
unrechtmäßig veranlassten Unterbringung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus 
oder vor dem Festhalten von Personen in 
einem abgeschlossenen Bereich eines Flug-
hafens. Weiterhin gewähre es einen An-
spruch auf Schutz gegenüber dem Staat 
vor Handlungen Dritter, etwa vor Ent-
führungen durch Private oder Drittstaa-
ten. Auch das Recht auf persönliche Si-
cherheit bietet nach Meinung der Aus - 
schussmitglieder Abwehransprüche gegen 

den Staat. Ebenso schützt es vor Verlet-
zungshandlungen oder Drohungen Drit-
ter. Denn Artikel 9 verpflichte den Staat, 
die geeigneten Maßnahmen gegen Hand-
lungen Dritter zu ergreifen, die die per-
sönliche Integrität oder sogar das Leben 
Einzelner gefährden oder bedrohen. So 
müsse der Staat etwa in der Öffentlichkeit 
stehende Personen vor Todesdrohungen 
oder zu erwartenden Angriffen schützen.

Staatenberichte

Auf der 110. Tagung verabschiedeten die 
Expertinnen und Experten Abschließen-
de Bemerkungen zu den Staatenberich-
ten Kirgisistans, Litauens, Nepals, Sierra 
Leones, Tschads und der USA. Auf der 
111. Tagung befasste sich der Ausschuss 
mit den Staatenberichten von Chile, Ge-
orgien, Irland, Japan, Malawi und Su-
dan. Schließlich diskutierte der CCPR auf 
seiner 112. Tagung die Berichte Burun-
dis, Haitis, Israels, Maltas, Montenegros 
sowie Sri Lankas. Zusätzlich beschied 
er im Jahr 2014 über insgesamt 125 In-
dividualbeschwerden. 

Im Mittelpunkt verschiedener Ab- 
schlie ßender Bemerkungen des CCPR 
stand die Aufarbeitung vergangener Men-
schenrechtsverletzungen. Grundsätzlich 
erfordert sie umfangreiche Maßnahmen 
auf Seiten des Staates: Sie verlangt die Ver-
folgung und Bestrafung ehemaliger Poli-
tikerinnen und Politiker oder Amtsträ-
ger, die Entschädigung der Opfer, die 
Zerschlagung institutioneller Strukturen, 
die das staatliche Unrecht beförderten, so-
wie die umfassende Aufklärung der Be-
völkerung über die vergangenen Taten. 
Defizite oder Mängel in diesem Prozess 
können Verletzungen der Paktrechte be-
gründen. Regelmäßig steht etwa die Ver-
letzung des Rechts auf gerichtlichen 
Rechtsschutz der ehemaligen Opfer (Art. 2 
Abs. 3 a und b) in Rede. Denn solange 
sich der Staat nicht zu den Taten bekennt, 
gibt es für die Opfer keine Möglichkeit, 
vor Gerichten die Verletzung ihrer Rech-
te anerkennen zu lassen oder gar Ent-
schädigung für erlittenes Unrecht zu er-
halten. Darin kann auch eine Diskrimi- 
nierung im Verhältnis zu anderen Klä-
gern liegen, die erfolgreich Klagen in ähn-
lichen Zusammenhängen geltend machen 
können (Art. 14 Abs. 1). Gleichzeitig ver-
letzt die unzureichende Verfolgung und 
Bestrafung der Täterinnen und Täter die 
Schutzgarantien der im Zivilpakt verbürg-
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ten Rechte; vor allem des Rechts auf Le-
ben (Art. 6 Abs. 1) oder der physischen 
Integrität der Person (Art. 9 Abs. 1). Bei-
spielhaft soll im Folgenden auf vier Bemer-
kungen eingegangen werden, die unter 
anderem diese Fragen behandeln. 

Auf der 110. Tagung behandelte der 
CCPR den vierten Staatenbericht der Ver-
einigten Staaten. Positiv hob der Aus-
schuss die Anordnungen des amerikani-
schen Präsidenten hervor, die eine Über- 
prüfung der Verhörmethoden im Gefan-
genenlager Guantánamo auf Kuba verfü-
gen sowie jener Fälle, in denen die dort 
Inhaftierten nach wie vor ohne Anklage 
festgehalten werden. Der Ausschuss be-
dauerte in seinen Abschließenden Bemer-
kungen die fort geführte Praxis der USA, 
welche die Bestimmungen des Paktes ent-
gegen dessen Vorgaben nicht auf Sach-
verhalte außerhalb ihres Hoheitsgebiets 
anwendet. Nach Artikel 2 Absatz 1 sind 
die Mitgliedstaaten zur Gewährleistung 
der Rechte des Paktes unter der Beach-
tung des Gleichheitsgrundsatzes verpflich-
tet. Der CCPR und der Internationale 
Gerichtshof haben diese Bestimmung so 
ausgelegt, dass sie auch die im Ausland 
begangenen Handlungen von Amtsträ-
gern eines Mitgliedstaats umfasst. Dem-
gegenüber verweigerten die USA die An-
wendung der Paktrechte auf Situationen, 
in denen amerikanische Bürger für Men-
schenrechtsverletzungen bei internatio-
nalen Operationen und Einsätzen ver-
antwortlich sind. Beispielhaft erwähnte 
der CCPR hier die sogenannten verstärk-
ten Verhörmethoden, die etwa in ameri-
kanischen Sicherheits- und Militärgefäng-
nissen in Irak zum Einsatz kamen, oder 
die Verletzungen der Paktrechte (Art. 2, 
6, 7, 9 und 14) bei den Auslandsopera-
tionen des Geheimdienstes CIA. Zudem 
bezogen sich die bisher hierzu von den 
USA durchgeführten Ermittlungen ledig-
lich auf Verantwortliche in den unteren 
Diensträngen. Im Hinblick auf aktuelle 
Vorkommnisse bedauerte der Ausschuss 
das von der CIA in Zusammenarbeit mit 
der New Yorker Polizei durchgeführte 
›Racial Profiling‹. Dabei würden bestimm-
te Personengruppen aufgrund ihrer Zu-
gehörigkeit zu einer ethnischen Minder-
heit oder aufgrund ihrer Religion als 
Adressat polizeilicher Maßnahmen iden-
tifiziert.

Den vierten periodischen Bericht Ir-
lands prüfte der Ausschuss auf seiner 

111. Tagung. Zwar lobte er die Gesetz-
gebung des Landes zur Unzulässigkeit 
der Genitalverstümmelung sowie die 
Rück nahme diverser Vorbehalte gegen 
die Auslegung von Bestimmungen des Zi-
vilpakts. Kritisch äußerten sich die Ex-
pertinnen und Experten jedoch gegen-
über der unzureichenden Aufklärung der 
Missstände in den Magdalenen-Wäsche-
reien. In den von der katholischen Kir-
che seit Anfang des 19. Jahrhunderts be-
triebenen Kinder- sowie Mutter-und- 
Kind-Heimen sei es bis Mitte der neun-
ziger Jahre zu körperlichen Misshand-
lungen der dort arbeitenden Mütter so-
wie zum Handel mit deren Kindern ge- 
kommen. Der Ausschuss mahnte an, das 
Land solle die Vorfälle um diese Heime 
bedingungslos aufklären und die Täterin-
nen und Täter zur Verantwortung ziehen. 
Insgesamt sei bisher eine sehr geringe An-
zahl strafrechtlich verfolgt worden. In Be-
zug auf die Gegenwart solle das Land die 
Unterbringung von Personen in staatli-
chen psychiatrischen Einrichtungen über-
denken. In manchen von ihnen würden 
noch Behandlungen mit Elektroschocks 
durchgeführt. Zudem definiere das Ge-
setz über die geistige Gesundheit (Men-
tal Health Act) nicht, in welchen Fällen 
sich ein Patient/eine Patientin freiwillig 
in psychiatrischen Institutionen aufhalte.

Zum sechsten Bericht Japans, den der 
CCPR ebenfalls auf seiner Sommerta-
gung behandelte, äußerte der Ausschuss 
Bedenken. Er wies auf die widersprüch-
liche Haltung des Landes gegenüber den 
sogenannten Trostfrauen hin. Dabei han-
delt es sich um Mädchen oder Frauen, die 
während des Zweiten Weltkriegs – oft-
mals gegen ihren Willen – als Prostitu-
ierte für die japanische Armee arbeite-
ten. Nach 1945 wurden sie teilweise aus 
Angst vor Verfolgung der Praktiken als 
Kriegsverbrechen ermordet. Nach der 
Darstellung Japans seien die ›Trostfrauen‹ 
nicht durch die japanische Armee ›depor-
tiert‹ worden, lediglich die ›Verwaltung‹ 
und ›Anwerbung einiger dieser Frauen‹ sei 
gegen ihren Willen geschehen. Der Aus-
schuss betonte, dass dies die Aufarbei-
tung der an diesen Frauen begangenen 
Menschenrechtsverletzungen behindere, 
insbesondere ihres Rechts auf Leben 
(Art. 6) beziehungsweise auf persönli-
che Freiheit und Sicherheit (Art. 9) sowie 
des Sklavereiverbots (Art. 8). Darüber hin-
aus liege in der Verweigerung, die Ver-

letzung der Rechte dieser Frauen anzu-
erkennen, eine Verletzung deren Rechts 
auf gerichtlichen Rechtsschutz (Art. 2 
Abs. 3 a und b). Der Ausschuss wies da-
rauf hin, dass Japan auf eine umfängli-
che Aufarbeitung der Verbrechen der ja-
panischen Besatzer hinarbeiten solle. Die 
Aufklärung solle auch eine Überarbeitung 
der japanischen Schulbücher einschließen. 
Im Hinblick auf die gegenwärtige Men-
schenrechtslage in Japan rügte der Aus-
schuss die systematische Verdächtigung 
von Muslimen durch Polizeibeamte be-
ziehungsweise das mit Bezug auf diese 
Personen durchgeführte ›racial profiling‹. 
Hier solle das Land Polizeibeamte und 
andere Verwaltungsbeamte über die Un-
zulässigkeit dieser Praktiken aufklären 
und schulen. Sie sollten ferner über kul-
turelle Besonderheiten bestimmter Min-
derheiten aufgeklärt werden.

Auf der 112. Tagung behandelte der 
CCPR den vierten periodischen Bericht 
Israels. Auch hier bedauerte der Aus-
schuss, dass das Land, ebenso wie die 
USA, die Rechte des Paktes nicht auf ex-
traterritoriale Sachverhalte mit Inlands-
bezug anwenden wolle. Die israelische 
Lesart von Artikel 2 Absatz 1 verhindere 
die Anwendung des Paktes im Gaza-Strei-
fen, Ost-Jerusalem, Westjordanland und 
in den besetzten Golan-Höhen. Der Aus-
schuss merkte an, dass Israel in seinem 
Bericht nicht zu den Verletzungen des hu-
manitären Völkerrechts und der Men-
schenrechte im Gaza-Streifen während 
der Militäroperationen ›Cast Lead‹ (2009), 
›Pillar of Defence‹ (2012) und ›Protective 
Edge‹ (2014) Stellung genommen hatte. 
Auch fehlte eine Äußerung zur Frage der 
hohen Anzahl ziviler Opfer sowie zum 
großen Ausmaß der Zerstörung, welche 
insbesondere durch die letzte Operation 
des Jahres 2014 verursacht worden waren. 
Der CCPR zeigte sich weiterhin zutiefst 
besorgt, dass Israel wieder Wohnungen 
im Westjordanland zerstört und dort le-
benden Palästinensern keine Baugeneh-
migungen erteilt hat. Die Bewohner wür-
den genötigt, ohne die erforderlichen Bau - 
genehmigungen zu bauen und riskierten 
so den erneuten Abriss ihrer Häuser. Is-
rael solle von diesen diskriminierenden 
Praktiken Abstand nehmen. Die nach wie 
vor bestehende Blockade des Gaza-Strei-
fens solle aufgehoben werden, um huma-
nitäre Hilfe und Hilfe für den Wieder-
aufbau zu ermöglichen.
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Sozialpakt:  
52. und 53. Tagung 2014
n Erste Individualbeschwerden liegen 

vor
n Kaum Anwendung des Sozialpakts in 

Gerichtsverfahren
n Mindestlohn und angemessene 

Unterkunft oft nicht verwirklicht

Claudia Mahler

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Claudia 

Mahler, Sozialpakt: 50. und 51. Tagung 2013, 

VN, 5/2014, S. 219f., fort.) 

Im Jahr 2014 hielt der Ausschuss für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(CESCR) wie üblich eine Frühjahrs- und 
eine Herbsttagung in Genf ab (52. Tagung: 
28.4.–23.5.; 53. Tagung: 10.–28.11.2014). 
Das aus 18 unabhängigen Sachverstän-
digen bestehende Gremium überprüft die 
Einhaltung und Verwirklichung des In-
ternationalen Paktes für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (kurz: So-
zialpakt) durch die Vertragsstaaten. Der 
Pakt wurde im Jahr 1966 verabschiedet 
und trat im Jahr 1976 in Kraft. 

Durch Ratifizierung des Paktes werden 
die darin verbrieften Rechte und Ver-
pflichtungen für den Vertragsstaat ver-
bindlich. Ferner müssen die Vertragsstaa-
ten dem CESCR regelmäßig über den 
Stand der Umsetzung des Übereinkom-
mens in ihrem Land berichten. Dieser 
prüft die Berichte und gibt in seinen so-
genannten Abschließenden Bemerkungen 
nicht bindende Empfehlungen ab. Die Um-
setzung der Empfehlungen wird wieder-
um im nächsten Berichtszyklus überprüft, 
weswegen der fortgeführte Dialog zwi-
schen Vertragsstaaten und Ausschussmit-
gliedern als zielführende Arbeitsweise bei-
behalten werden soll. 

Im Jahr 2014 erreichten den Ausschuss 
die ersten Individualbeschwerden nach 
dem Fakultativprotokoll zum Pakt. Am 
Ende der 53. Tagung hatte sich die Zahl 
der Vertragsstaaten des am 5. Mai 2013 
in Kraft getretenen Protokolls auf 17 er-
höht (hinzu kamen Belgien, Costa Rica, 
Finnland, Gabun, Kap Verde und Niger); 
die Zahl der Vertragsstaaten des Sozial-
pakts stieg mit dem Beitritt Palästinas auf 
162. Die Mitglieder des Ausschusses äu-
ßerten sich positiv über die ihnen zur Ver-
fügung gestellte zusätzliche Tagungszeit. 
Dennoch könne der Abbau der Rückstän-

de im Staatenberichtsverfahren durch die 
neu hinzugekommene Befassung mit den 
Individualbeschwerden etwas langsamer 
vonstattengehen als geplant, gaben die 
Sachverständigen zu bedenken.

Die Frühjahrstagung wurde wie ge-
wohnt von einem Vertreter des Amtes des 
Hohen Kommissars für Menschenrechte 
(OHCHR) eröffnet. Themen des Gedan-
kenaustauschs waren die Reform der Aus-
schüsse und die Arbeitsweise der Aus-
schussmitglieder in Bezug auf die Indi- 
vidualbeschwerden. Am Nachmittag des 
ersten Sitzungstags fand der Gedanken-
austausch mit Vertreterinnen und Vertre-
tern nichtstaatlicher Organisationen statt. 
Während der gesamten Tagung fanden 
Treffen mit UN-Abteilungen und UN-Or-
ganisationen zu inhaltlichen Fragen und 
thematischen Überschneidungen statt. 

Individualbeschwerden

Am Ende der Herbsttagung erklärte der 
Vorsitzende des Ausschusses Zdzislaw 
Kedzia, dass der CESCR in der diesjäh-
rigen Tagungsperiode die ersten Individu-
albeschwerden geprüft hätte. Der Aus-
schuss hat auf dieser Tagung die Rege- 
lungen zur Zulässigkeitsprüfung für In-
dividualbeschwerden weiter ausdifferen-
ziert und sie dann verabschiedet. Mit den 
neuen Regeln soll die Zulässigkeitsprü-
fung einfacher vonstatten gehen. 

Zwei der eingereichten Beschwerden 
konnten nicht behandelt werden, da die 
betroffenen Staaten das Fakultativproto-
koll noch nicht ratifiziert hatten. Zwei 
weitere Individualbeschwerden wurden 
bezüglich ihrer Zulässigkeit geprüft; hier-
für hatte der Ausschuss Kontakt zu dem 
betroffenen Staat Spanien aufgenommen. 
Die erste Beschwerde hatte die soziale Si-
cherheit in Bezug auf Rentenbezüge zum 
Gegenstand, die zweite Beschwerde das 
Recht auf angemessene Unterkunft. Der 
Vorsitzende kündigte an, die beiden Be-
schwerden würden auf der nächsten Ta-
gung behandelt werden. Der CESCR hat-
te dafür einen Unterausschuss zur Prü- 
fung der Individualbeschwerden ins Le-
ben gerufen. Der Unterausschuss besteht 
aus fünf Mitgliedern und einem Koordi-
nator zur Bearbeitung der Individualbe-
schwerden. Die vorläufigen Arbeitsre-
geln zur Bearbeitung von Individualbe- 
schwerden hatte der CESCR bereits im 
November 2012 (E/C.12/49/3) beschlos-
sen. Aus der Diskussion zu den eingegan-

genen Beschwerden ergaben sich weitere 
Verbesserungen für die Arbeitsweise des 
Unterausschusses zur Prüfung von Indi-
vidualbeschwerden. In diesem Zusam-
menhang wurde die schlechte finanziel-
le Ausstattung des OHCHR zur Sprache 
gebracht.

Rückstand bei der Berichtsprüfung

Gegen Ende der 53. Tagung berichtete der 
Ausschussvorsitzende Kedzia von einem 
Rückstand von 27 eingereichten Berich-
ten. Der Ausschuss habe seinen Rückstand 
in den letzten zwei Jahren deutlich redu-
zieren können: vor zwei Jahren wären 
noch 42 Berichte ungeprüft gewesen. Die-
ser Erfolg sei auf die Modifizierung der 
Arbeitsweise und die zusätzliche Tagungs-
zeit zurückzuführen. Durch das Abarbei-
ten der aufgestauten Berichte werde das 
System gestärkt, so Kedzia. Er prognosti-
zierte den vollständigen Abbau der Rück-
stände im Verlauf der nächsten Tagun-
gen, sodass der konstruktive Dialog mit 
den Vertragsstaaten kontinuierlich fortge-
führt werden könne.

Allgemeine Bemerkungen

Der Ausschuss hat während beider Ta-
gungen weiter an der Allgemeinen Bemer-
kung zu sexueller und reproduktiver Ge-
sundheit (Art. 12) gearbeitet und ebenso 
die Erarbeitung einer weiteren Allgemei-
nen Bemerkung zum Recht auf gerechte 
und faire Arbeitsbedingungen (Art. 7) vo-
rangetrieben. Die Arbeiten an den bei-
den Allgemeinen Bemerkungen sollen 
auf der nächsten Tagung abgeschlossen 
werden. 

Staatenberichte

Allgemeines

Der CESCR befasste sich im Berichtszeit-
raum mit insgesamt 18 Staatenberichten. 
Auf der Frühjahrstagung hatte der Aus-
schuss die Berichte Armeniens, Chinas 
(einschließlich Hongkong und Macau), 
El Salvadors, Indonesiens, Litauens, Mo-
nacos, Serbiens, Tschechiens, der Ukrai-
ne und Usbekistans behandelt. Auf sei-
ner Herbsttagung prüfte er die Umset- 
zung der Paktrechte in Finnland, Guate-
mala, Montenegro, Nepal, Portugal, Ru-
mänien, Slowenien und Vietnam. Wäh-
rend beider Tagungen beschäftigten sich 
die Ausschussmitglieder mit Maßnah-
men der Sparpolitik, die durch die Wirt-
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schaftskrise in Europa und ihre Auswir-
kungen auf die Verwirklichung der wirt- 
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte hervorgerufen worden waren. Ins-
besondere stand der diskriminierungsfreie 
Zugang zu den Rechten für benachtei-
ligte Gruppen im Mittelpunkt der Erör-
terungen mit den Vertragsstaaten. Auch 
in diesem Jahr stellten die Sachverstän-
digen mehrjährige Verspätungen bei der 
Einreichung der Staatenberichte fest. In 
allen Abschließenden Bemerkungen reg-
te der CESCR die Ratifizierung weiterer 
Menschenrechtsverträge, insbesonde-
re des Fakultativprotokolls zum Sozial-
pakt an. Einige Schwerpunkte der Be-
richte werden im nachfolgenden Abschnitt 
ausführlicher dargestellt.

Verbesserung der Datenlage

Der Ausschuss regte in fast allen Abschlie-
ßenden Bemerkungen an, die Datenlage 
zu verbessern und entweder generell dis-
aggregierte Daten im nächsten Bericht 
zu präsentieren oder dies für einzelne 
Rechte zu tun. Die Daten sollten nach 
Jahr, Geschlecht, Alter, städtische oder 
ländliche Bevölkerung, ethnische Zuge-
hörigkeit (durch Selbstidentifizierung), 
Zugehörigkeit zu marginalisierten Grup-
pen und weiteren Kriterien separat er-
hoben und dargestellt werden (Montene-
gro, Monaco). Ohne solche spezifischen 
Daten könnten keine belastbaren Aussa-
gen über die Verwirklichung der Rechte 
getroffen werden (Nepal). Insbesondere 
wies der Ausschuss darauf hin, dass die 
Datenlage für marginalisierte Gruppen 
verbessert werden müsse (etwa Roma in 
Slowenien). Darüber hinaus empfahl er 
den Staaten, die Umsetzung regelmäßig 
anhand festgelegter Menschenrechtsin-
dikatoren zu überprüfen. In diesem Zu-
sammenhang verwies er auf abrufbare In-
formationen des Amtes des Hohen Kom- 
missars für Menschenrechte zu diesem 
Thema (Nepal, Serbien).

Justiziabilität und nationale  
Anwendung der Paktrechte

Der Ausschuss zeigte sich in vielen Ab-
schließenden Bemerkungen mit der na-
tionalen Anwendung der Paktrechte in 
Gerichtsverfahren (Rumänien, Serbien, 
Indonesien, Usbekistan, China) und in 
Verwaltungsverfahren (Tschechien) unzu-
frieden. Dies war einerseits mit der man-
gelhaften Datenlage verbunden, die nicht 

erfasst, in wie vielen Gerichtsverfahren 
die Rechte tatsächlich zur Anwendung 
kamen (Finnland, Serbien), andererseits 
mit der Feststellung, dass auch durch al-
ternative Informationsquellen kaum Ver-
fahren genannt werden konnten. Ferner 
musste der CESCR feststellen, dass die 
Rechte noch nicht ausreichend in die na-
tionalen Rechtsordnungen übernom-
men worden sind (Vietnam) und auch der 
Öffentlichkeit noch nicht ausreichend be-
kannt gemacht wurden (Tschechien). Da-
her empfahl der Ausschuss, insbesonde-
re zur Justiziabilität der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte, Schulun-
gen für besonders relevante Berufsgrup-
pen wie Richterinnen, Verwaltungsbeam-
te und Anwälte durchzuführen (Slowe- 
nien, Vietnam, China). In diesem Zusam-
menhang verwies der CESCR auf seine 
Allgemeine Bemerkung Nr. 9, in der er 
sich zur nationalen Anwendbarkeit und 
Justiziabilität der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte gezielt ge-
äußert hat.

Mindestlohn

Der Ausschuss rügte, dass der Mindest-
lohn oft zu gering angesetzt (Montene-
gro, Rumänien, Serbien, Tschechien, Chi-
na) und damit das finanzielle Auskommen 
der Familien nicht gesichert sei. Ebenso 
stehe es nicht im Einklang mit den Pakt-
rechten, dass der Mindestlohn in den 
Branchen unterschiedlich festgelegt sei 
(El Salvador); vor allem in der Landwirt-
schaft würde der Mindestlohn mit Ziel-
vereinbarungen unterlaufen werden (Gua-
temala). 

Die Sachverständigen regten an, die 
Höhe der Mindestlöhne regelmäßig zu 
überprüfen, um das Existenzminimum 
des Einzelnen im Land zu sichern (Mon-
tenegro, Portugal, Usbekistan) und den 
abweichenden Mindestlohn in den unter-
schiedlichen Branchen an die Höhe des 
staatlichen Mindestlohns anzupassen (Gu-
atemala). Hausangestellte seien von den 
Mindestlohnregelungen oft ausgenom-
men, oder der Mindestlohn werde ihnen 
nicht gezahlt (Indonesien). Der CESCR 
zeigte sich besorgt, dass Nepal große 
Schwierigkeiten bei der Einführung und 
Durchsetzung des Mindestlohns hatte. 
In China rügte er die Intransparenz des 
Systems. Als positive Maßnahme hob er 
die gesetzliche Verankerung des Min-
destlohns hervor (Slowenien). 

Recht auf angemessene Unterkunft

Der Ausschuss stellte fest, dass die Infor-
mations- und Datenlage zu Obdach- und 
Wohnungslosen nicht aussagekräftig sei 
(Montenegro, Usbekistan). Es gebe zu we-
nige Notunterkünfte, und die Program-
me für den sozialen Wohnungsbau seien 
nicht ausreichend (Guatemala). Diese 
müssten noch verbessert und mit ausrei-
chend Ressourcen ausgestattet werden 
(Litauen, El Salvador), um vor allem ar-
men, marginalisierten und benachteilig-
ten Bevölkerungsgruppen den Zugang 
zum Wohnungsmarkt zu eröffnen (Nepal, 
Tschechien). Beim Zugang zum sozialen 
Wohnungsbau zeige sich immer wieder 
die Diskriminierung marginalisierter 
Gruppen. Betroffene seien beispielsweise 
oft Minderheitengruppen wie Roma (Ru-
mänien, Finnland) oder Indigene sowie 
Menschen mit Behinderungen (Slowe-
nien) und ausländischer Staatsangehö-
rigkeit (Monaco, Finnland). 

Auch die Lage im ländlichen Raum 
müsse mitberücksichtigt werden (Usbe-
kistan). Ein weiteres Anliegen im Be-
richtszeitraum stellte die angemessene Un-
terbringung von Flüchtlingen und Asyl- 
bewerbern dar (Serbien, China, Hong-
kong, Ukraine). Insbesondere bei der Prü-
fung der Berichte von Slowenien, Rumä-
nien, Portugal, Serbien und der Ukraine 
kritisierten die Ausschussmitglieder die 
prekäre Wohnungssituation von Roma in 
nicht genehmigten Siedlungen. Hinzu 
komme, dass das Recht auf angemessene 
Unterkunft auch den Zugang zu ausrei-
chend Wasser, Sanitärversorgung sowie 
Müllentsorgung umfasse (Portugal, El 
Salvador, Hongkong) – dies müsse auch 
für Roma gewährleistet werden. Als be-
sorgniserregend empfanden die Aus-
schussmitglieder Berichte über Zwangs-
räumungen in Guatemala, Nepal, Rumä- 
nien, Tschechien und Usbekistan auf-
grund von Entwicklungsprojekten. Hierzu 
empfahl der Ausschuss, rechtliche Rege-
lungen für Räumungen zu verabschie-
den und bei Zwangsräumungen mit den 
betroffenen Menschen gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen, sie umfassend zu in-
formieren und ihnen alternativen, ange-
messenen Wohnraum sowie Entschädi-
gungszahlungen anzubieten (Rumänien, 
Serbien, China). Er verwies in diesem Zu-
sammenhang auf seine Ausführungen in 
der Allgemeinen Bemerkung Nr. 7.
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Rund um den Hufeisentisch

Zur Feier gab es Kuchen: Als der UN-Sicherheits-
rat seine 2000. Resolution verabschiedete, geschah 
dies unter dem Vorsitz Deutschlands, das zufälliger-
weise auch schon bei Verabschiedung der 1000. Re-
solution die Präsidentschaft im Rat innehatte. Die 
Ständige Vertretung spendierte jedenfalls im Juli 2011 
anlässlich der Verlängerung des Mandats der Frie-
densoperation in der Côte d��voire einen Kuchen. Die-��voire einen Kuchen. Die-�voire einen Kuchen. Die-
ses und viele andere Details finden sich in der 4. Auf-
lage des von Sidney Bailey 1975 begründeten Stan - 
dardwerks zur Arbeit des Sicherheitsrats, die nun 
unter der Federführung von Sam Daws und Loraine 
Sievers erstellt wurde. Daws, ehemaliger Sekreta-
riatsmitarbeiter im Büro von UN-Generalsekretär 
Kofi Annan, vormaliger Vorsitzender der britischen 
UN-Gesellschaft und gegenwärtig Forscher an der 
Universität Oxford, hatte schon bei den beiden letz-
ten Auflagen 1988 und 1998 (Rezensionen: VN, 
5/1989, S. 173 und VN, 3/2000, S. 109f.) als Mit-
autor von Bailey fungiert. Loraine Sievers hingegen 
ist neu hinzugekommen, mit dem Thema des Bu-
ches allerdings bestens vertraut: Sie arbeitete über 
30 Jahre in den Vereinten Nationen und beendete 
ihre Karriere als Leiterin der Unterabteilung für An-
gelegenheiten des Sicherheitsrats im Sekretariat. Zu 
ihren Aufgaben gehörte die Beratung und Unter-
stützung der wechselnden Präsidentschaften des Ra-
tes – auch mit Blick auf Rechtsgrundlagen, Verfah-
rensfragen und Handlungsmöglichkeiten. 

Die 4. Auflage unterscheidet sich teilweise deut-
lich von den früheren Auflagen, allerdings ohne den 
grundsätzlichen Charakter dieses fast schon enzy-
klopädischen Handbuchs aufzugeben. Zunächst ein-
mal ist das Buch nochmals umfangreicher gewor-
den. Diese Ausweitung hat mehrere Gründe: Zum 
einen sind in den Jahren seit 1998 (da war Kofi An-
nan noch in seiner ersten Amtszeit) eine ganze Rei-
he von Ereignissen, Fällen und Entscheidungen des 
Rates hinzugekommen. Zum anderen reflektiert das 
Buch auch den Umstand, dass es mit dem ›Security 
Council Report‹ mittlerweile eine kontinuierliche, 
internetbasierte Beobachtung der Arbeit des Rates 
gibt. Deren Erkenntnisse duplizieren Daws und Sie-
vers nicht, sondern integrieren und ergänzen sie. 
Noch entscheidender für viele neue Passagen ist je-
doch, dass der Rat seine Arbeits- und Verfahrens-
weise über zwei wesentliche Mitteilungen des Rats-
präsidenten konsolidiert, neu geordnet und in Tei- 
len auch reformiert hat (UN Doc. S/2006/507 v. 
19.7.2006 und S/2010/507 v. 26.7.2010). Dadurch 

Manuel Fröhlich

hat sich auch die Struktur des Bandes etwas ver-
ändert. Neu hinzugekommen sind etwa eigene Ka-
pitel über thematische Debatten des Sicherheitsra-
tes, die Zusammenarbeit mit dem �nternationa- 
len Strafgerichtshof oder mit Regionalorganisa-
tionen. 

Symptomatisch ist hingegen, dass im Kapitel über 
die Akteure des Rates die Präsidentschaft nun an 
erster Stelle steht. Das ist formal begründbar, zeigt 
aber die Akzentuierung von Sievers, die auf den Rat 
aus der Brille eben dieser Präsidentschaft schaut. 
Das Buch ist jedoch weit mehr als ein Handbuch für 
die Präsidentschaft. Es ist eine autoritative Zusam-
menstellung der Arbeit des Rates und damit zugleich 
eine Art Führer durch fast 70 Jahre des Bemühens 
der internationalen Gemeinschaft, den Weltfrieden 
zu wahren. Der Band dokumentiert den Versuch des 
Rates, angesichts neuer und neuartiger Krisen und 
Konflikte eine Arbeitsroutine und einen Werkzeug-
koffer zu entwickeln, um seinem Charta-Auftrag 
gerecht zu werden. 

Das zu bewältigende Material ist erneut umfang-
reicher geworden, und im Vergleich zum Gründungs-
impuls des Quäkers Bailey findet sich in der Diktion 
der aktuellen Auflage eine noch stärkere Orientie-
rung an den Sprachformeln der UN-Bürokratie, die 
beispielsweise Konflikte als ›Situationen‹ entschärft. 
�n den Gedanken zum Ende des Buches argumen-
tieren Sievers und Daws, dass sich der Rat trotz be-
ziehungsweise aufgrund deutlicher Kritik an Struk-
tur und Funktionsweise etwa mit Blick auf höhe- 
re Transparenz in den letzten beiden Jahrzehnten 
merklich gewandelt habe. Zugleich machen sie auf 
einige interessante Folgen einer Reform des Rates 
aufmerksam: Mit einer Ausweitung der Mitglieder 
wür den sich automatisch die Quoren bei Abstimmun-
gen erhöhen, und es wäre auch nicht mehr gesichert, 
dass alle nichtständigen Mitglieder die Chance hät-
ten, eine monatliche Präsidentschaft zu übernehmen. 
Etwas nostalgisch verweist das Abschlusskapitel auf 
die Gefahr, dass eine Reform aus Platzgründen auch 
das Ende des traditionsreichen Hufeisentischs be-
deuten würde. Die 4. Auflage ist sicherlich der Tra-
dition eines Standardwerks verpflichtet. Sie stellt aber 
zugleich den Einstieg in eine hybride Fortführung 
dar, da Sievers Neuerungen nach der Publika tion 
laufend auf einer eigenen �nternetseite aktualisiert 
(www.scprocedure.org). Diese Homepage wird sich 
sicher ebenso schnell wie das Buch als Standardre-
ferenz für Praxis und Wissenschaft etablieren.

Loraine Sievers/ 
Sam Daws

The Procedure of 
the UN Security 
Council. Fourth 
Edition

Oxford: Oxford Uni-
versity Press 2014
725 S., 100,00 brit. 
Pfund
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Kritischer Befund einer 70-Jährigen

Um es vorweg zu nehmen, die Vereinten Nationen 
sind nicht überflüssig geworden. Denn bereits in der 
Einleitung seines neuen Buches ›Globales Chaos – 
machtlose UNO‹ macht Andreas Zumach deutlich, 
dass es »die UNO« als ein eigenständiges, handlungs-
fähiges Subjekt nicht gebe. Eine undifferenzierte 
Sprache durch Politik und Medien führe dazu, dass 
auf »die UNO« eingedroschen werde, obwohl Er-
folg oder Scheitern allein von den Entscheidungen 
der Mitgliedstaaten abhänge, insbesondere der mäch-
tigen, allen voran von den USA. Der Autor postu-
liert einleitend in aller Deutlichkeit: »Eine Auflösung 
der 1945 gegründeten UNO würde den Rückfall in 
die Barbarei weitgehend ungeregelter zwischenstaat-
licher Beziehungen bedeuten«.

Ein mutiger Gag des erfahrenen Journalisten, die 
Frage im Untertitel bereits in der Einleitung so klar 
zu verneinen. Mehr noch: Zumach fordert »vermehr-
te kooperative Anstrengungen im Rahmen einer po-
litisch, finanziell und strukturell gestärkten UNO« 
(S. 13). Dann bestünde zumindest die Hoffnung, die 
großen globalen Herausforderungen in Angriff neh-
men zu können. Im Folgenden werden aber keine de-
taillierten Reformvorschläge gemacht; vielmehr kon-
zentriert sich der Autor, der unter anderem für ›die 
Tageszeitung‹ und deutschsprachige Rundfunksen-
der regelmäßig aus Genf berichtet, auf das konkre-
te Verhalten der Mitgliedstaaten in den Gremien der 
UN. Dies findet auf eine höchst konzentriert vorge-
tragene Weise statt, wobei auf ausgewogene diplo-
matische Formulierungen ebenso verzichtet wird 
wie leider auch auf detaillierte Quellenangaben.

Das Buch besteht aus sechs Kapiteln und einem 
Anhang. In den ersten beiden Kapiteln geht es zum 
einen um Krisen und Konflikte – von Syrien und 
dem ›Islamischen Staat‹ über die Ukraine, Israel/
Palästina bis hin zu Ebola und die Weltgesundheits-
organisation – und zum anderen um die Erosion des 
Völkerrechts an den Beispielen Irak-Krieg 2003, 
Kosovo-Krieg 1999 und 11. September 2001. 

Es folgt ein Kapitel über die neoliberale Privati-
sierung der UN und dem damit verbundenen wach-
senden Einfluss von privaten Wirtschaftsunterneh-
men. Beginnend mit einer großzügigen, steuerab- 
zugsfähigen Spende von Ted Turner, dem andere 
amerikanische Großverdiener wie Bill Gates folg-
ten, sei ein Druck ausgelöst worden, mehr privat-
wirtschaftliches Engagement zu fördern. Die Mit-
gliedstaaten würden jedoch nicht wahrhaben wollen, 
dass dadurch andere Prioritäten gesetzt würden und 

Klaus Hüfner

eine transparente, öffentliche Kontrolle nicht mehr 
sicherzustellen sei. An Beispielen der gescheiterten 
Verhandlungen über einen Verhaltenskodex für Un-
ternehmen, dem Partnerschaftsanliegen von Kofi 
Annans ›Global Compact‹, den Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte sowie anstehenden 
Investorenschutzklagen wird vom Autor kritisch dar-
gelegt, welche Interessen die profitorientierte Privat-
wirtschaft durchsetzen will.

Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung, in dem gefährdete Erfolge, 
unzulängliche Abkommen und das häufige Schei-
tern beschrieben werden. Daran schließt ein Kapi-
tel an, das sich der Finanzierung des UN-Systems 
widmet. Zumach macht deutlich, in welchem Um-
fang die Mitgliedstaaten den UN die für ihre Arbeit 
notwendigen Ressourcen verweigern – eine Kritik, 
die auch an anderen Stellen des Buches aufscheint. 
Am Beispiel dringend notwendiger Nahrungsmittel-
hilfe wird die zögerliche Haltung der reichen Mit-
gliedstaaten kritisiert, die ihre Zusagen nicht ein-
halten. Hier macht Zumach sogar konkrete Reform- 
vorschläge, wie zum Beispiel eine ausschließliche 
Orientierung am Anteil des weltweiten Bruttoinlands-
produkts in Höhe von 0,05 Prozent, die Einführung 
von »UNO-Steuern«, die alle steuerpflichtigen Welt-
bürger zu zahlen hätten, die Nutzung einer interna-
tional erhobenen Finanztransaktions- oder einer 
Treibhausgassteuer.

Im abschließenden Kapitel gibt der Autor einen 
kurzen geschichtlichen Überblick vom Völkerbund 
und seinen Vorgängern bis zur Gründung der UN.

Das Buch enthält keine Sonntagsreden zum 70. 
Geburtstag der UN; es ist vielmehr eine höchst kri-
tische, breit angelegte Analyse der Geschichte und 
des gegenwärtigen Zustands der Weltorganisation. 
Darin kommt in aller Offenheit zum Ausdruck, wie 
die USA die Politik ihrer westlichen Verbündeten ein-
schließlich Deutschlands weitestgehend dominiert, 
wie die anderen ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats ebenfalls ihre nationalen Interessen durchsetzen 
und dass auf die Regionalorganisationen kein Ver-
lass ist. Eine Ausnahme bilden lediglich die interna-
tionalen nichtstaatlichen Organisationen, deren En-
gagement an mehreren Stellen hervorgehoben wird. 
Mit anderen Worten: Es handelt sich keinesfalls um 
eine ins Detail gehende wissenschaftliche Abhand-
lung, sondern um eine scharf formulierte Darstellung 
eines erfahrenen Journalisten, die zum Streitgespräch 
herausfordert.

Andreas Zumach

Globales Chaos – 
machtlose UNO.
Ist die Weltorgani-
sation überflüssig 
geworden?

Zürich: Rotpunkt-
verlag 2015
263 S., 22,00 Euro
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Sanktionen als attraktive Handlungsoption  
der Vereinten Nationen

Sanktionen erfreuen sich großer Beliebtheit beim UN-
Sicherheitsrat. Unter seiner Aufsicht bestehen gegen-
wärtig 18 Sanktionsregime: von Somalia über Al-
Qaida bis zu Nordkorea. Im Unterschied zu unila- 
teralen Sanktionen etwa der USA oder regionalen der 
Europäischen Union gelten die UN-Sanktionen für 
alle UN-Mitgliedstaaten. Sie genießen eine breite 
Akzeptanz als Instrument zur Konfliktbearbeitung 
unterhalb der Schwelle militärischer Maßnahmen. 
Die Sanktionspraxis des Sicherheitsrats hat sich 
jedoch seit dem Ende des Ost-West-Konflikts stark 
gewandelt, wie Sascha Werthes in seiner im Jahr 2013 
erschienenen Studie erläutert. 

Das Buch ist eine überarbeitete Fassung der von 
Werthes im Jahr 2012 in Marburg eingereichten po-
litikwissenschaftlichen Dissertation. Der Autor legt 
darin die wichtigsten Aspekte der UN-Sanktionspra-
xis dar und bietet einen Erklärungsansatz für deren 
Wandel mit Hilfe eines prozesstheoretischen Mo-
dells. Das Werk bietet vor allem eine Einführung in 
das Thema und eine umfassende Dokumenten- und 
Literaturauswertung zu allen bis zum Jahr 2011 
eingeführten UN-Sanktionsregimen. 

Werthes stellt die Entwicklung der UN-Sankti-
onspraxis der letzten 25 Jahre dar. Dabei stechen 
zwei Merkmale des Wandels heraus: Nachdem der 
Sicherheitsrat in den Jahrzehnten zuvor zum einen 
Sanktionen gegen lediglich zwei Länder erlassen hatte 
(Rhodesien und Südafrika), hat er zu Beginn der 
neunziger Jahre diese als regelmäßiges Instrument 
zur Friedenswahrung genutzt. Die neuen Beschlüs-
se enthielten umfassende Wirtschaftssanktionen ge-
gen Irak, Haiti und Jugoslawien beziehungsweise sei-
ne Nachfolgestaaten. Ab 1994 ging der Rat dazu 
über, nur noch gezielte Sanktionen gegen Herrschafts-
eliten, bestimmte Personen, Organisationen und ein-
zelne Wirtschaftssektoren zu erlassen. 

Um diesen zweifachen Wandel zu erläutern, ver-
wendet Werthes eine ›Multiple-Streams-Analyse‹. 
Dieser prozesstheoretische Ansatz verbindet struk-
turelle Veränderungen in den drei Bereichen ›Werte 
und Interessen der Sicherheitsratsmitglieder‹, ›Na-
tur der Krisen und Herausforderungen‹ sowie ›ver-
fügbare Handlungsoptionen‹ mit der Nutzung güns-
tiger Momente durch sogenannte Politikunterneh- 
mer, also innovative politische Akteure. Eine we-
sentliche Rolle spielen dabei Netzwerke von Wis-
senschaftlern und Praktikern, in deren Rahmen neue 
Handlungsmöglichkeiten diskutiert, bewertet und 
in den politischen Prozess eingespeist werden. In die-

Gerrit Kurtz

sem Modell zeigt Werthes einzelne Aspekte von Wan-
del auf. Eine wichtige Rolle habe 1990 beispiels-
weise die Veröffentlichung einer umfassenden Studie 
zur Wirksamkeit von Sanktionen gespielt, da diese 
der Überzeugung Auftrieb gab, dass Sanktionen gene-
rell Erfolg haben können – eine bis zu jenem Zeit-
punkt nur von wenigen Experten geteilte Meinung.

Das Ende des Ost-West-Konflikts, der sich im 
Zuge der neuen Einigkeit im Sicherheitsrat entfal-
tende Enthusiasmus für internationales Krisenma-
nagement und neue Formen von bewaffneten Kon-
flikten (Stichwort ›neue Kriege‹) boten dazu die 
Gelegenheit. Unter anderem die USA sahen in Sank-
tionen eine »attraktive Handlungsoption« (S. 261). 
Sanktionen waren kostengünstiger, weniger umstrit-
ten und rechtfertigungsbedürftig als Militärinterven-
tionen und zeigten den Handlungswillen der inter-
nationalen Gemeinschaft.

Bereits Mitte der neunziger Jahre kündigte sich 
ein weiterer Politikwandel an. Die gravierenden hu-
manitären Folgen der umfassenden Wirtschaftssank-
tionen gegen Irak seit 1990/1991 führten dazu, dass 
die Mitgliedstaaten umfassende Sanktionen nicht 
mehr als zielführend ansahen. Expertenkommissio-
nen entwickelten daraufhin gezielte Sank tionen. 

Leider geht der Autor jedoch nur kursorisch auf 
die weitere Entwicklung der gezielten Sanktionen, 
ihre Überprüfung und Verwaltung durch den Sicher-
heitsrat ein. Die substanziellen Reformen im Bereich 
des Sanktionsregimes zur Terrorismusbekämpfung 
und insbesondere die Einführung der Ombudsper-
son für Personen, die auf den sogenannten Terror-
listen stehen, erwähnt er nur am Rande. Das durchaus 
differenzierte Erklärungsmodell für den – bereits 
anderswo breit beschriebenen – Wandel zu mehr 
und gezielteren Sanktionen bleibt in der Regel im Un-
gefähren. Die von Werthes angestrebten Kausalaus-
sagen für diesen Wandel kranken an den sehr abstrak-
ten Erklärungsfaktoren und dem Mangel, alternative 
Erklärungen zu erörtern. Warum der Sicherheitsrat 
konkrete Veränderungen am Sanktionsmanagement 
vornahm, auf bestimmte Reformvorschläge einging 
und andere im Sande verliefen, bleibt unklar. Inter-
views und ausführliche Fallstudien hätten hier wichti-
ge Kontextinformationen liefern können.

Für den Einstieg eignet sich Werthes� ausführli-� ausführli- ausführli-
cher Überblick über alle Sanktionsregime seit Grün-
dung der UN recht gut. Neue analytische Erkennt-
nisse für ein besseres Verständnis der heutigen UN- 
Sanktionspraxis sucht man allerdings vergeblich.

Sascha Werthes

Die Sanktionspolitik 
der Vereinten Natio-
nen. Rekonstruktion 
und Erklärung des 
Wandels der UN-
Sanktionspraxis

Baden-Baden: 
Nomos Verlagsge-
sellschaft 2013
339 S., 59,00 Euro
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Personalien

Mogens Lykketoft   
                      UN-Foto: Mark Garten

Finanzen

Eine von UN-Generalsekre-
tär Ban Ki-moon eingesetzte 
hochrangige Beratergruppe 
soll neue Finanzierungswege 
für die humanitäre Hilfe er-
arbeiten. Da der Bedarf an hu-
manitärer Hilfe in den letzten 
zehn Jahren dramatisch gestie-
gen sei, gegenwärtig sind rund 
100 Millionen Menschen hilfs-
bedürftig, müssten andere In-
strumente als die herkömmli-
chen gefunden werden, um den 
Bedarf zu decken. Ko-Vorsit-
zende der neunköpfigen Hoch-
rangigen Gruppe für die Finan-
zierung humanitärer Hilfe sind 
Kristalina Georgierva aus Bul-
garien und Sultan Nazrin 
Schah von Perak (Malaysia).

Friedenssicherung

Inmitten einer schweren Krise 
in Jemen trat der 58-jährige 
Marokkaner Jamal Benomar 
nach vier Jahren im Amt (vgl. 
Personalien VN, 6/2012, S. 
279) Mitte April 2015 als 
Sondergesandter für Jemen 
zurück. Als Grund nannte er 
die mangelnde Unterstützung 
des Golfkooperationsrats. Im 
März hatte eine von Saudi-
Arabien angeführte Koalition 
arabischer Staaten in Jemen 
interveniert, um eine Revolte 
der Huthi-Rebellen niederzu-
schlagen, die dem ehemaligen 
Präsidenten Ali Abdullah Sa-
leh wieder zur Macht verhel-
fen wollten. Ban Ki-moon er-
nannte am 25. April 2015 den 
55-jährigen Mauretanier Is-
mail Ould Cheikh Ahmed zum 
Nachfolger Benomars. Ould 
Cheikh Ahmed tritt ein schwe-
res Erbe an, denn das Land ist 
nach wie vor unbefriedet. Er 
soll dem Land in enger Zu-
sammenarbeit mit dem UN-

Sicherheitsrat, dem Golfko-
operationsrat und anderen 
Akteuren wieder zu mehr Sta-
bilität verhelfen. Zuvor war 
Ould Cheikh Ahmed Leiter 
der Mission der Vereinten Na-
tionen für Ebola-Nothilfe 
(UNMEER). 

Generalmajor David Gawn ist 
neuer Leiter der ältesten be-
stehenden UN-Mission, der 
Organisation der Vereinten 
Nationen zur Überwachung 
des Waffenstillstands (UNT-
SO) zwischen Israel und Paläs-
tina. Der 1958 geborene neu-
seeländische Armeechef trat 
den Posten am 31. Juli 2015 an 
und löste Michael Finn aus Ir-
land ab.

Generalversammlung

Am 15. Juni 2015 wählte die 
Generalversammlung per Ak-
klamation den 69-jährigen 
Mogens Lykketoft zum Präsi-
denten der 70. Tagung. Die Re-
gionalgruppe Westeuropäische 
und andere Staaten hatte tur-
nusgemäß das Vorschlagsrecht. 
Der ehemalige dänische Au-
ßenminister und Finanzminis-
ter kündigte bei seiner Wahl 

an, dass seine Mitte Septem-
ber beginnende einjährige Prä-
sidentschaft unter dem Motto 
stünde: ›Die Vereinten Natio-
nen mit 70: Mit neuem En-
gagement ans Werk‹. Die wich-
tigen Entscheidungen über eine 
Post-2015-Entwicklungsagen-
da und einen neuen Klima-
vertrag werden in Lykketofts 
Amtszeit fallen. 

Gesundheit

Der Amerikaner Eric Goosby 
ist seit Januar 2015 neuer UN-
Sondergesandter für Tuberku-
lose. Der 1952 geborene Arzt 
leitete zuletzt von 2009 bis 
2013 die Globale Anti-Aids-
Strategie der USA. Er wird in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Weltgesundheitsorganisation 
an der Umsetzung von deren 
Kampagne zur Beseitigung der 
ansteckenden Krankheit arbei-
ten. Der Tuberkulose fielen im 
Jahr 2013 allein 1,5 Millionen 
Menschen zum Opfer.

Um Krisen im Bereich anste-
ckende Krankheiten, wie die 
Ebola-Krise, in Zukunft zu 

vermeiden und besser zu be-
wältigen, setzte Ban Ki-moon 
im April 2015 eine hochran-
gige Beratergruppe ein. Die 
Hochrangige Gruppe für die 
globale Reaktion auf Gesund-
heitskrisen  besteht aus sechs 
Mitgliedern. Ihr Vorsitzender 
ist der Präsident Tansanias 
Jakaya Mrisho Kikwete. Die 
Gruppe soll dem Generalsekre-
tär bis Ende Dezember 2015 
ihren Bericht mit Empfehlun-
gen vorlegen.

Sekretariat

Das System der UN-internen 
Gerichtsbarkeit soll von unab-
hängigen Expertinnen und Ex-
perten evaluiert werden. Zu 
diesem Zweck ernannte Ban 
eine Kommission, bestehend 
aus sechs Sachverständigen, 
darunter die pakistanische 
Menschenrechtsanwältin Hina 
Jilani und die ehemalige Hohe 
Kommissarin für Menschen-
rechte Navi Pillay. Die Kom-
mission nahm im April 2015 
ihre Arbeit auf und soll der 72. 
Generalversammlung (2017) 
ihren Bericht vorlegen.

Ban Ki-moon (3.v.l.) mit fünf von sechs Mitgliedern der Hochrangigen 
Gruppe für die globale Reaktion auf Gesundheitskrisen  (v.l.n.r.) Marty M. 
Natalegawa (ehemaliger Außenminister Indonesiens), Jakaya Mrisho 
Kikwete (Präsident Tansanias und Vorsitzender des Panels), Micheline 
Calmy-Rey (ehmalige Präsidentin der Schweiz), Celso Luiz Nunes Amorim 
(ehemaliger Verteidigungsminister Brasiliens) und Rajiv Shah (ehemali-
ger Administrator von USAID).                                                       UN-Foto: Evan Schneider
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Sonstiges

Der Franzose Jean Todt ist der 
erste Sondergesandte des UN-
Generalsekretärs für Straßen-
verkehrssicherheit. Angesichts 
von 1,3 Millionen Toten und 
50 Millionen Verletzten auf 
den Straßen jährlich beauftrag-
te Ban Ki-moon am 29. April 
den ehemaligen Rennfahrer 
und amtierenden Präsidenten 
der Fédération Internationale 
de l’Automobile (FIA), unter 
anderem die Rechtsinstrumen-
te der UN in Bezug auf Stra-
ßenverkehrssicherheit bekann-
ter zu machen und den Aus- 
tausch guter Praxisbeispiele zu 
befördern.

Wirtschaft

Im Büro des Globalen Paktes 
(Global Compact) in New York 
wird ein Wechsel stattfinden. 
Ab 1. September 2015 wird die 
Dänin Lise Kingo die neue 
Exekutivdirektorin sein. Sie 
folgt auf den Deutschen Georg 

Kell, der den Posten seit Grün-
dung des Globalen Paktes im 
Jahr 2000 innegehabt hat. 
Kingo bringt wertvolle Erfah-
rungen im Bereich Unterneh-
mensverantwortung in den 
Job. Von 2002 bis 2014 war 
sie Personalchefin und ge-
schäftsführende Vizepräsiden-
tin des dänischen Pharma-
unternehmens Novo Nordisk 
A/S. Von 1999 bis 2002 war 

sie dort für ›stakeholder rela-
tions‹ und von 1988 bis 1999 
für Umweltfragen zuständig. 
Der Globale Pakt ist eine Ini-
tiative der Vereinten Natio-
nen, durch die sich große Un-
ternehmen freiwillig auf zehn 
Grundsätze in den Bereichen 
Menschenrechte, Arbeitsnor-
men, Umweltschutz und Kor-
ruptionsbekämpfung verpflich-
ten. Derzeit sind rund 8000 
Unternehmen aus mehr als 150 
Ländern Mitglieder.

Deutschland

Als ein Ergebnis des Überprü-
fungsprozesses der deutschen 
Außenpolitik (›Review 2014‹) 
wurden Mitte 2015 im Aus-
wärtigen Amt Abteilungen um- 
strukturiert. Die Themenbe-
reiche Vereinte Nationen und 
Abrüstung wurden zusam-
mengelegt und dem Thema 
Krisenprävention eine eigene 
Abteilung zugewiesen. Die 
›Abteilung Vereinte Nationen 
und globale Fragen‹ heißt nun 

›Abteilung für internationale 
Ordnung, Vereinte Nationen 
und Rüstungskontrolle‹ (Kür-
zel OR). Die Abteilung OR 
hat die Referate der ehemali-
gen Abteilung 2A ›Abteilung 
für Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle‹ übernommen. Pat-
ricia Flor, die ehemalige Leite-
rin der Abteilung VN/Globa- 
le Fragen, ist nun die ›Beauf-
tragte der Bundesregierung für 
Fragen der Abrüstung und 
Rüs tungskontrolle‹ und leitet 
die neue Abteilung OR (vgl. 
Personalien, 2/2014, S. 83). 
Ihr unterstellt ist mit Thomas 
Fitschen der Beauftragte für 
Vereinte Nationen, Cyber-Au-
ßenpolitik und Terrorismusbe-
kämpfung (OR-B-1). Neu ein-
gerichtet wurde zudem die 
›Abteilung für Krisenpräven-
tion, Stabilisierung und Kon-
fliktnachsorge‹, geleitet von 
Rüdiger König (S-B).

Zusammengestellt von  
Anja Papenfuß.

Jean Todt                 UN-Foto: Mark Garten

Dokumente der Vereinten Nationen

In der folgenden Übersicht sind Resolutionen der Generalver-
sammlung, des Menschenrechtsrats sowie Resolutionen und 
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats der Verein-
ten Nationen mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwa-
igen) Abstimmungsergebnissen von Dezember 2014 bis Juli 2015 

Generalversammlung

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

UN-Personal A/RES/69/246 29.12.2014 Die Generalversammlung ersucht den Generalsekretär, eine unabhän-
gige Gruppe von Sachverständigen zu ernennen, mit dem Auftrag, 
die neuen Informationen der Hammarskjöld-Kommission zum Tod 
Dag Hammarskjölds und seiner Begleiter zu prüfen. Sie ermutigt die 
Mitgliedstaaten, alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen Un-
terlagen freizugeben.

Ohne förmliche 
Abstimmung 
angenommen

auf ge führt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern, 
Regionen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt 
die Auflistung chro nologisch (das älteste Dokument zuerst). Die-
se Dokumente im Volltext sind zu finden über die Webseite des 
Deutschen Übersetzungsdienstes: www.un.org/Depts/german
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Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Burundi S/PRST/2015/13 26.6.2015 Der Sicherheitsrat fordert die burundischen Parteien auf, sich umge-
hend an einem alle Seiten einschließenden Dialog zu beteiligen, der 
sich im Geiste der Abkommen von Arusha und der Verfassung auf die 
Maßnahmen konzentrieren soll, die ergriffen werden müssen, um för-
derliche Bedingungen für die Organisation freier, fairer und transpa-
renter Wahlen zu schaffen.

Côte d’ Ivoire S/RES/2226(2015) 25.6.2015 Der Sicherheitsrat beschließt, die Operation der Vereinten Nationen in 
Côte d’Ivoire (UNOCI) bis zum 30. Juni 2016 zu verlängern, unter ande-
rem mit dem Mandat, der Regierung bei dem Prozess der Präsident-
schaftswahl 2015 behilflich zu sein und über die Sonderbeauftragte 
des Generalsekretärs Gute Dienste zur Unterstützung zu leisten sowie 
die Behörden bei der Einsammlung von Waffen und der Sicherheits-
sektorreform zu unterstützen. Daneben fordert der Rat die Regierung 
auf, den Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungs-
prozess vor der Präsidentschaftswahl 2015 abzuschließen.

Einstimmige 
Annahme

Ehemaliges  
Jugoslawien

S/2015/508 8.7.2015 Russland legte gegen den Resolutionsentwurf anlässlich des 20. Jahres-
tags der Tötungen in Srebrenica ein Veto ein.  In dem Entwurf heißt es 
unter anderem: »Der Sicherheitsrat stimmt darin überein, dass die An-
erkennung der tragischen Ereignisse in Srebrenica als Völkermord eine 
Voraussetzung für die Aussöhnung ist, fordert die politischen Führer 
aller Seiten auf, die Tatsache erwiesener, von den Gerichtshöfen fest-
gestellter Verbrechen anzuerkennen und verurteilt in diesem Zusam-
menhang jede Leugnung dieses Völkermords.«

Veto
+10;
-1 (Russland);
=4

Humanitäres 
Völkerrecht

S/RES/2222(2015) 27.5.2015 Der Sicherheitsrat verurteilt alle Rechtsverletzungen und Übergriffe ge-
gen Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Personal in Situa-
tionen bewaffneten Konflikts sowie die herrschende Straflosigkeit für 
derartige Rechtsverletzungen. Er fordert alle an einem bewaffneten Kon-
flikt beteiligten Parteien auf, derartigen Praktiken ein Ende zu setzen. Der 
Rat fordert zudem die Mitgliedstaaten auf, im Gesetz und in der Praxis 
ein sicheres und günstiges Umfeld zu schaffen und zu bewahren, in dem 
Medienangehörige in Situationen bewaffneten Konflikts ihre Arbeit un-
abhängig und ohne ungebührliche Einmischung ausüben können.

Einstimmige 
Annahme

Iran S/RES/2224(2015) 9.6.2015 Der Sicherheitsrat beschließt, das in Resolution 1929(2010) festgeleg-
te Mandat der Sachverständigengruppe zur Überwachung der Sank-
tionen in Zusammenhang mit dem Nuklearprogramm Irans bis zum  
9. Juli 2016 zu verlängern.

Einstimmige 
Annahme

Kinder S/RES/2225(2015) 18.6.2015 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, in die Anhänge zu seinen 
Berichten über Kinder und bewaffnete Konflikte auch diejenigen Par-
teien aufzunehmen, die in Situationen bewaffneten Konflikts unter 
Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht systematisch Kinder entfüh-
ren. Er fordert diejenigen in den Anhängen aufgeführten Parteien, die 
Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern begehen, 
auf, in Zusammenarbeit mit den UN unverzüglich konkrete, terminge-
bundene Aktionspläne zur Beendigung dieser Rechtsverletzungen und 
Missbrauchshandlungen aufzustellen und anzunehmen.

Einstimmige 
Annahme

Menschenrechtsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Menschenrechte A/HRC/RES/ 
28/16

26.3.2015 Die Generalversammlung erklärt, dass die gleichen Rechte, die Menschen 
offline haben, auch online geschützt werden müssen, einschließlich des 
Rechts auf Privatheit. Sie beschließt, für einen Zeitraum von drei Jahren 
einen Sonderberichterstatter für das Recht auf Privatheit zu ernennen. 
Diese Person wird unter anderem die Aufgabe haben, sachdienliche In-
formationen über nationale und internationale Rahmen, Verfahrens-
weisen und Erfahrungen zu sammeln. 

Ohne förmliche 
Abstimmung 
angenommen
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Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Kleinwaffen S/RES/2220(2015) 22.5.2015 Der Sicherheitsrat stellt fest, dass die Mitgliedstaaten ausreichende 
Gesetze, Vorschriften und Verwaltungsverfahren einführen müssen, um 
die Herstellung von Kleinwaffen und leichten Waffen in den ihrer Ho-
heitsgewalt unterstehenden Gebieten und die Ausfuhr, Einfuhr oder 
Durchfuhr dieser Waffen wirksam zu kontrollieren und so die illegale 
Herstellung sowie den unerlaubten Handel damit zu verhindern. 

+9;
-0;
=6 (Angola, China, 

Nigeria, Russland, 

Tschad, Venezuela)

Mali S/RES/2227(2015) 29.6.2015 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mehrdimensionalen in-
tegrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali 
(MINUSMA) im Rahmen der genehmigten Truppenhöchststärke von  
11 240 Soldaten bis zum 30. Juni 2016 zu verlängern.

Einstimmige 
Annahme

Nahost S/RES/2229(2015) 29.6.2015 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung (UNDOF) bis zum  
31. Dezember 2015 zu verlängern. Er ersucht den Generalsekretär, zu 
gewährleisten, dass die UNDOF über die notwendigen Kapazitäten 
und Ressourcen zur sicheren Erfüllung des Mandats verfügt.

Einstimmige 
Annahme

Somalia S/RES/2221(2015) 26.5.2015 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Hilfsmission der Ver-
einten Nationen in Somalia (UNSOM) bis zum 7. August 2015 zu ver-
längern, um die Empfehlungen aus der von den Vereinten Nationen 
und der Afrikanischen Union gemeinsam durchgeführten Überprüfung 
der vorübergehenden Verstärkung der Mission der Afrikanischen Union 
in Somalia (AMISOM)  umfassend zu prüfen.

Einstimmige 
Annahme

Sudan/Südsudan S/RES/2223(2015) 28.5.2015 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen in Südsudan (UNMISS) bis zum 30. November 2015 zu ver-
längern. Er beschließt, dass die UNMISS aus einer Militärkomponente 
von bis zu 12 500 Soldaten aller Dienstgrade und einer Polizeikompo-
nente von bis zu 1323 Polizisten bestehen wird und dass die Zivilkom-
ponente weiter verkleinert werden wird.

Einstimmige 
Annahme

S/RES/2228(2015) 
+ Anlage

29.6.2015 Der Sicherheitsrat beschließt, das in Resolution 1769(2007) festgeleg-
te Mandat des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen Union und der 
Vereinten Nationen in Darfur (UNAMID) bis zum 30. Juni 2016 zu ver-
längern. Er beschließt, dass der UNAMID aus bis zu 15 845 Soldaten, 
1583 Polizisten und 13 organisierten Polizeieinheiten mit jeweils bis zu 
140 Mitgliedern bestehen wird. Der Rat fordert die umgehende Been-
digung der Stammesauseinandersetzungen, der Kriminalität und des 
Banditenwesens, von denen Zivilpersonen betroffen sind. Er  fordert 
ferner die Aussöhnung als auch den Dialog und ersucht den UNAMID, 
weiterhin lokale Mechanismen zur Konfliktbeilegung zu unterstützen.

Einstimmige 
Annahme

S/RES/2230(2015) 14.7.2015 Der Sicherheitsrat beschließt, das in Resolution 1990(2011) festgeleg-
te Mandat der Interims-Sicherheitstruppe der Vereinten Nationen 
für Abyei (UNISFA) bis zum 15. Dezember 2015 zu verlängern. Der Rat 
beschließt ferner, dass die genehmigten und bereits entsandten Truppen 
beibehalten werden und dass die restlichen genehmigten Kräfte wei-
ter im Einklang mit der Entwicklung des Gemeinsamen Mechanismus 
zur Verifikation und Überwachung der Grenze entsandt werden, da-
mit die UNISFA den erforderlichen Schutz für die Kräfte des Mecha-
nismus bereitstellen und möglichst bald ausgedehnte Einsätze in der 
sicheren entmilitarisierten Grenzzone durchführen kann.

Einstimmige 
Annahme

Terrorismus S/PRST/2015/11 29.5.2015 Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt darüber, dass mehr als 25 000 
ausländische terroristische Kämpfer aus über 100 Ländern sich mit Al-
Qaida verbundenen Einrichtungen, darunter dem Islamischen Staat in 
Irak und der Levante (ISIL) und der Al-Nusra-Front, anschließen, dass noch 
immer zahlreiche Personen zum Terrorismus radikalisiert werden und 
als Kämpfer in Konfliktgebiete reisen. Der Rat erklärt, dass die Mitglied-
staaten ihre Präventions-, Verbots- und Durchsetzungsmaßnahmen durch 
einen stärkeren internationalen Informationsaustausch und eine früh-
zeitige Abstimmung verbessern müssen. Unter Hinweis auf die in Re-
solution 2178(2014) bestehende internationale Verpflichtung, die An-
werbung, Organisation, Beförderung oder Ausrüstung terroristischer 
Kämpfer zu verhüten und zu bekämpfen, fordert der Sicherheitsrat die 
Mitgliedstaaten auf, dieser Verpflichtung nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften durchsetzen und ausländische terro-
ristische Kämpfer strafrechtlich verfolgen und bestrafen. 
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“We Need a European Response with European Solidarity”    
              pp. 147–151

In an interview, António Guterres, the United Nations High 
Commissioner for Refugees, discusses the dramatic rise of 
forcibly displaced persons worldwide, the serious lack of re-
sources to protect refugees, the challenges of protecting in-
ternally displaced people, and the urgent need for a common 
European asylum and migration strategy.

Harald Müller pp. 152–157
Deadlock in Nuclear Disarmament. Why the 2015 Review 
Conference of the Non-Proliferation Treaty Failed

The 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons concluded on 
May 22, 2015 without the adoption of a final declaration. The 
aim of the conference was to evaluate the progress made since 
the last review in 2010 and to adopt a work program for the 
upcoming five years. However, serious differences between 
the state parties became evident. Two issues dominated the 
debate: nuclear disarmament and a nuclear-weapon-free zone in 
the Middle East. A new proposal for an absolute prohibition 
of all nuclear weapons and the reluctance of the nuclear-weapon 
states to dismantle their arsenal led to a deadlock, making 
an agreement impossible. Ultimately, the conference failed 
due to conflicting positions on the Middle East question.

Michael Brzoska · Götz Neuneck p. 158
Comment: Nuclear Deal with Iran:  
A Compromise with Great Potential

The nuclear deal between Iran and the EU High Representa-
tive, China, France, Germany, Russia, the UK, and the US in 
July 2015 rounds up many years of difficult negotiations. 
The Joint Comprehensive Plan of Action is a good compro-
mise: it prevents Iran from producing nuclear weapons but 
allows uranium enrichment for peaceful purposes. A tough 
verification system also guarantees control from outside.

Birgit Lode pp. 159–164
COP21, Paris. On the Road to a Legally Binding Climate 
Treaty for All

The year 2015 might go down in history as the year of sustai-
nability if the UN succeeds in adopting a set of Sustainable De-
ve lopment Goals (SDGs) and the parties to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ma-
nage to adopt a successor agreement to the Kyoto Protocol in 

December 2015. Will such a climate treaty ensure that the states 
finally adhere to the agreed two-degree-target? What role 
does the recent G7 summit and the Pope’s encyclical play in 
this respect? The article explores not only the possible content, 
but also the prospects and hurdles on the road to a new, legally 
binding climate protection agreement.

Alexander Gunther Friedrich  p. 165 
Comment: Development Goals: “The Power of Partnership”

In this comment it is argued that the private sector should play 
a more prominent role in the implementation of the Sustainable 
Development Goals (SDGs). So far, measures to mobilize 
public-private partnerships have not been emphasized enough. 
As cooperation is essential, the UN should include govern-
ments and economic leaders alike in the process. 

Rainer Huhle pp. 166–170
Protecting People from Enforced Disappearance. A First 
Evaluation of the Implementation of the UN Convention

In February 2015, the Committee against Enforced Disappea-
rances concluded its eighth session by looking back on its first 
four years of work. The article describes the outstanding fea-
tures of the International Convention for the Protection of all 
Persons from Enforced Disappearance, while paying special at-
tention to its innovative dispositions. It further presents the 
work of the Committee, highlighting its treatment of State 
reports, the Urgent Action facilities and advances in the legal 
interpretation of the Convention. Finally, some controversial 
issues of the application of the Convention are discussed.

Detlef Dumon               pp. 171–175
Between Participation and Politics: 
The United Nations and Sports

The mandate for both physical education and sports lies with 
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization (UNESCO), but the United Nations Office on Sport 
for Development and Peace (UNOSDP) as well as the Special 
Advisor to the Secretary-General on Sport for Development and 
Peace are jointly promoting ways in which sports can contribute 
to peace-building processes as well as to socio-economic de-
velopment. The article also illustrates the close cooperation be-
tween leading representatives of UN structures as well as large 
international sports organizations and federations, focussing 
on the International Olympic Committee and the FIFA. It con-
cludes by highlighting opportunities for the UN system to in-
fluence the environment in which these large bodies operate. 
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